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Artikel 1

§ 2 Abs. 3 der Schulpflichtverordnung vom 23. Dezember 1996
(Mittl.bl. KM M-V 1997 S. 99), die zuletzt durch die Verordnung
vom 31. Januar 2006 (Mittl.bl. BM M-V S. 49) geändert worden
ist, wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Die Anmeldung nach Absatz 1 ist in der Regel spätestens am
letzten Arbeitstag des Monats Februar vorzunehmen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. 
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I. Amtlicher Teil

Dritte Verordnung zur Änderung der Schulpflichtverordnung*

Vom 18. Dezember 2006

Aufgrund des § 51 Nr. 1 des Schulgesetzes vom 13. Februar 2006 (GVOBl. M-V S. 41)1, das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom
10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Schwerin, den 18. Dezember 2006

Der Minister
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Henry Tesch

Mittl.bl. BM M-V 2007 S. 3

* Ändert VO vom 23. Dezember 1996; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 223 - 3 - 18
1 Mittl.bl. BM M-V Sonder-Nr. 2 S. 1

Außer-Kraft-Treten des Erlasses „Vorläufige Regelung für die Arbeit der Fachberater
an Gymnasien, Gesamtschulen und Regionalen Schulen“

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Vom 21. Dezember 2006 – 280D-3211-05/523 –

1. Der Erlass „Vorläufige Regelung für die Arbeit an Gymna-
sien, Gesamtschulen und Regionalen Schulen“ vom 16. März
2006 (Mittl.bl. M-V S. 167) wird hiermit aufgehoben.

2. Dieser Erlass tritt mit Wirkung vom 31. Januar 2007 in Kraft.
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Der DTKV vertritt die Interessen der ihm angeschlossenen diplo-
mierten instrumentalen und vokalen Musikpädagogen und päda-
gogisch ausgebildeten Komponisten. 

Intensive Beschäftigung mit Musik, verstärkter Musikunterricht
und regelmäßiges Musizieren beeinflussen die kognitive und
emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nachhal-
tig in positiver Weise.

Der Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-
Vorpommern und der Vorsitzende des Deutschen Tonkünstler-
verbandes Mecklenburg-Vorpommern stimmen darin überein,
dass

– die Kooperation von allgemeinbildenden Schulen und Musik-
pädagogen im DTKV im Sinne von Erhalt und Weiterentwick-
lung qualifizierter musischer Erziehung der Kinder und Ju-
gendlichen,

– die Bündelung der Kompetenzen von allgemeinbildenden
Schulen und Musikpädagogen im DTKV und

– das optimale Nutzen vorhandener Ressourcen 

gestärkt und entwickelt werden sollen. Sie sind daher bestrebt, die
musisch-kulturelle Bildung in den Schulen durch musikpädagogi-
sche und musikpraktische Angebote so zu ergänzen, dass jede
Schülerin ihre und jeder Schüler seine musikalischen Fähigkeiten
entdecken, erfahren und entfalten kann.

Für die Umsetzung dieser Absichten wird folgende Rahmenver-
einbarung abgeschlossen:

1. Grundsätzlich sind alle allgemeinbildenden Schulen und die
Musikpädagogen im DTKV aufgefordert, bei der musikali-
schen Bildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen
zusammen zu arbeiten. Dies soll sich im pädagogischen Kon-
zept der allgemein bildenden Schule widerspiegeln.

2. Grundlage der Zusammenarbeit bilden der § 40 „Öffnung der
Schule“ des Schulgesetzes Mecklenburg-Vorpommern vom
13. Februar 2006, die Satzung des Deutschen Tonkünstlerver-
bandes MV und als Unterstützungsinstrumente die Verwal-

tungsvorschriften des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur „Die Arbeit in der Ganztagsschule“ vom 12. Mai
1999, die „Richtlinie über die Förderung von Investitionen zur
Errichtung und zum Ausbau von Schulen in Ganztagsform“
vom 8. September 2003 und das Förderprogramm der Deut-
schen Kinder- und Jugendstiftung in Kooperation mit dem
Land Mecklenburg-Vorpommern „Lebensbegleitendes Ler-
nen an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern“.

3. Die Erziehungsberechtigten sind von der allgemeinbildenden
Schule und deren Träger umfassend über das Angebot und die
Aktivitäten der Mitglieder des DTKV zu informieren.

4. Die Bedingungen für die einzelnen Kooperationsmaßnahmen
stellen sich aufgrund der Unterschiedlichkeit der Schulstand-
orte und der regional differenzierten Möglichkeiten des
DTKV sehr unterschiedlich dar. Zwischen der Schule, dem
Schulträger und den Mitgliedern des DTKV sollte deshalb ein
den jeweiligen Bedingungen angepasster Kooperationsvertrag
abgeschlossen werden. Hierfür stehen Musterverträge zur Ver-
fügung.

5. Im Kooperationsvertrag sollen die Art und Gestaltung der
Zusammenarbeit, der Einsatz von Personal, finanzielle Rege-
lungen, die Nutzung von Räumen sowie der Einsatz der Lehr-
beziehungsweise Sachmittel festgeschrieben sein.

6. Die unterrichtenden Lehrkräfte sollen eine qualifizierte Durch-
führung der Maßnahmen gewährleisten. Der DTKV setzt aus-
schließlich geeignetes Fachpersonal ein. Die musikalischen
Aktivitäten basieren auf einem pädagogischen Konzept.

7. Die außerunterrichtlichen musikpädagogischen Angebote sind
im Rahmen der vereinbarten Aktivitäten als schulische Veran-
staltungen zu organisieren.

8. Die Rahmenvereinbarung tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in Kraft. Sie gilt jeweils für die Dauer eines Schuljahres
und verlängert sich um ein weiteres Schuljahr, wenn nicht
einer der beiden Vertragspartner die Vereinbarung kündigt.
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Rahmenvereinbarung
zur Kooperation allgemein bildender Schulen und Musikpädagogen im

Deutschen Tonkünstlerverband Mecklenburg-Vorpommern (DTKV)

Vom 27. November 2006

Schwerin, den 27. November 2006

Henry Tesch Prof. Dr. Hartmut Möller
Minister für Bildung, Wissenschaft Vorsitzender des Deutschen

und Kultur Mecklenburg-Vorpommern Tonkünstlerverbandes MV

Mittl.bl. BM M-V 2007 S. 4



TEO classic 1 30.01. - 01.02. Zinnowitz

TEO classic 2 06.03. - 08.03. Salem

TEO classic 3 28.03. - 30.03. Salem

TEO classic 4 02.05. - 04.05. Salem

TEO classic 5 09.07. - 12.07. Rügen (Zelten)

TEO classic 6 09.07. - 12.07. Rügen (Zelten)

TEO classic 7 10.10. - 12.10. Zinnowitz

TEO classic 8 14.11. - 16.11. Salem ?

TEO classic 9 26.11. - 28.11. Salem

TEO classic 10 10.12. - 12.12. Salem

TEO toto 1 20.02. - 23.02. Salem

TEO toto 2 23.04. - 26.04. Salem

TEO toto 3 05.11. - 08.11. Zinnowitz

TEO toto 4 19.11. - 22.11. Salem

TEO lino 1 28.02. - 03.03. Boltenhagen

TEO lino 2 14.03. - 17.03. Zinnowitz

TEO lino 3 18.04. - 21.04. Zinnowitz

TEO lino 4 07.11. - 10.11. Boltenhagen

TEO lino 5 28.11. - 01.12. Boltenhagen

TEO family 1 07.06. - 10.06. Salem 

TEO family 2 05.12. - 08.12. Salem

TEO outdoor 1 08.05. - 11.05. Großzerlang

TEO outdoor 2 13.05. - 16.05. Großzerlang

TEO outdoor 3 21.05. - 24.05. Großzerlang

TEO outdoor 4 27.08. - 30.08. Großzerlang
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Schulergänzende Bildungs- und Erziehungsarbeit im Rahmen 
des Projektes „Tage Ethischer Orientierung“ (TEO)

TEO ist ein gemeinsames Projekt des Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur, der Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche Mecklenburgs, der Pommerschen Evangelischen Landes-
kirche und des Erzbistums Hamburg. In verschiedenen Modulen
wendet sich TEO jahrgangs- und schulartenübergreifend an ganze
Schulklassen. 
Weitere Informationen zu TEO bzw. Anmeldung:  AG TEO im
Amt für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bischofstr. 4,
19055 Schwerin, Tel.: 0385/590 38 116.

Aktuelle Termine der AG TEO 2007:
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I. Allgemeines*

§ 1
Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit wird in der Anlage 3 geregelt. Hierin ist
die zur Anfertigung der Master-Thesis benötigte Zeit enthalten.

(2) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst.
Module bezeichnen einen Verbund von sinnvoll aufeinander be-
zogenen beziehungsweise aufeinander aufbauenden Lehrveran-
staltungen, die sich einem bestimmten thematischen oder inhaltli-
chen Schwerpunkt widmen. Die Module können in Ausnahmefäl-
len blockweise angeboten werden. In jedem Modul ist eine studi-
enbegleitende Modulprüfung abzulegen. Entsprechend dem Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS) richtet sich die Zahl der Cre-
dits, die für ein Modul oder die Master-Thesis mit dem dazu-
gehörigen Kolloquium vergeben wird, nach der jeweils für einen
durchschnittlich begabten Kandidaten regelmäßig zugrunde zu
legenden Arbeitsbelastung. Die gesamte Arbeitsbelastung des

Kandidaten beträgt im Semester 900 Stunden. Dieser Zeitauf-
wand entspricht 30 Credits. Credits werden in ganzen Zahlen ver-
geben. 

(3) Der Studieninhalt orientiert sich an der Studienordnung.
Diese enthält die detaillierte Beschreibung der Module.

(4) Während des Studiums können Studien- und Prüfungsleistun-
gen an ausländischen Hochschulen absolviert werden. Die An-
rechnung der im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleis-
tungen richtet sich nach dem European Credit Transfer System
(ECTS). Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Master-Prüfung besteht aus Modulprüfungen und der
Master-Thesis mit Kolloquium.
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Prüfungsordnung für den Master-Studiengang
Architectural Lighting Design der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design

Vom 17. November 2006

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom
10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539), hat die Hochschule Wismar, University of Technology, Business and Design, die folgende Prü-
fungsordnung für den Master-Studiengang Architectural Lighting Design als Satzung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

§ 1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang
§ 2 Prüfungsaufbau
§ 3 Bestehen oder Nichtbestehen 
§ 4 Bildung der Modulnoten
§ 5 Bewertung der Prüfungsleistungen
§ 6 Vergabe von Credits  
§ 7 Prüfungstermine 
§ 8 Meldefristen und Fristüberschreitung
§ 9 Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen 

und der Master- Thesis
§ 10 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 11 Arten der Prüfungsleistungen
§ 12 Mündliche Prüfungen
§ 13 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten
§ 14 Projektarbeiten
§ 15 Master- Thesis und Kolloquium
§ 16 Prüfungsausschuss
§ 17 Zentrales Prüfungsamt
§ 18 Prüfer und Beisitzer
§ 19 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 

Prüfungsleistungen
§ 20 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

II. Master-Prüfung

§ 21 Zweck und Durchführung der Master-Prüfung
§ 22 Prüfungsvorleistungen
§ 23 Art, Umfang und Gegenstand der Master-Prüfung
§ 24 Zusatzmodule
§ 25 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung
§ 26 Hochschulgrad und Masterurkunde

III. Schlussbestimmungen

§ 27 Ungültigkeit der Master-Prüfung
§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 29 Übergangsbestimmungen
§ 30 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Anlagen: 

Anlage 1: Prüfungsplan
Anlage 2a: Diploma Supplement, deutsch
Anlage 2b: Diploma Supplement, englisch
Anlage 3: Besondere Bestimmungen

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511 
* Die Prüfungsordnung dient der Anwendung der Gesetze und der Gestaltung des Studiums auch im Hinblick auf die Gleichstellung von Frau und Mann. Soweit die folgen-

den Vorschriften geschlechtsspezifische Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschlechter.



(2) Modulprüfungen können jeweils aus einer oder mehreren
Prüfungsleistungen (§ 11 ff.) bestehen. In einer Modulprüfung
sollen in der Regel nicht mehr als drei Prüfungsleistungen er-
bracht werden; sie kann auch aus nur einer Prüfungsleistung
bestehen. Die Anzahl der Prüfungen wird in der Anlage 1 gere-
gelt. 

(3) Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsfach oder das
fächerübergreifende Prüfungsgebiet, dessen Durchdringung oder
hinreichende Beherrschung vom Kandidaten verlangt werden
muss, um das Studium mit Erfolg fortsetzen oder abschließen zu
können. 

(4) Modulprüfungen werden grundsätzlich studienbegleitend ab-
genommen, wenn die Lehrinhalte des Prüfungsfaches in dem für
das Studium vorgesehenen vollen Umfang vermittelt worden
sind. Prüfungen, die ein Modul abschließen, sind bis zum Beginn
des Folgesemesters anzubieten.

§ 3
Bestehen oder Nichtbestehen

(1) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn sämtliche Modul-
prüfungen der Master-Prüfung bestanden und die Master-Thesis
einschließlich des Kolloquiums mindestens mit „ausreichend“
(4,0) bewertet wurden.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede ihrer Prüfungs-
leistungen mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet
ist. Dies gilt auch für die Master-Thesis und das Kolloquium.

(3) Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder
wurde die Master-Thesis schlechter als „ausreichend“ (4,0) be-
wertet, so erhält der Kandidat hierüber vom Prüfungsausschuss
einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung,
der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang und in welcher Frist die Modulprüfung oder die
Master-Thesis wiederholt werden können. Es ist insbesondere auf
die Folgen des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes
hinzuweisen.

(4) Hat der Kandidat die Master-Prüfung nicht bestanden, und
will er das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der Hoch-
schule Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und gegen Vor-
lage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Master-
Prüfung nicht bestanden ist.

§ 4
Bildung der Modulnoten

(1) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen
errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten der
einzelnen Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung ihrer Ge-
wichtung gemäß der Credits in der Anlage 1. 

Summe (Prüfungsleistungen * CR)
Modulnote = ——————————————

(Summe der CR)

(2) Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Die Modulnote lautet

bei einem Durchschnitt
bis einschließlich 1,5 = sehr gut;
bei einem Durchschnitt
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut;
bei einem Durchschnitt
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend;
bei einem Durchschnitt
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend;
bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend.

(3) Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so
ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note des Moduls.

§ 5
Bewertung der Prüfungsleistungen

Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den
jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungs-
leistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende 
Leistung

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die 
erheblich über den 
durchschnittlichen 
Anforderungen liegt

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die 
durchschnittlichen An-
forderungen entspricht

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht 
mehr genügt

§ 6
Vergabe von Credits

(1) Die Vergabe von Credits richtet sich nach dem European Cre-
dit Transfer System (ECTS). Das ECTS dient der quantitativen
Anrechnung der sich aus dieser Prüfungsordnung für den Kandi-
daten ergebenden Gesamtbelastung.

(2) Credits werden für die in der Anlage 1 vorgesehenen Module
und die Master-Thesis mit dem dazugehörigen Kolloquium ver-
geben.

(3) Die Vergabe von Credits setzt das Bestehen der jeweiligen
Modulprüfung oder das Bestehen der Master-Thesis mit dem da-
zugehörigen Kolloquium voraus.
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§ 7
Prüfungstermine

(1) Die Master-Prüfung soll spätestens bis zum Ende der Regel-
studienzeit abgeschlossen sein. Sie kann vor diesem Zeitpunkt
abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderlichen Prü-
fungsvorleistungen erbracht worden sind.

(2) Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend
abgelegt. Der Prüfungsausschuss bestimmt spätestens sechs Wo-
chen vorher die Prüfungstermine und macht sie durch Aushang
bekannt. Die Modulprüfungen sind in jedem Semester unmittel-
bar nach Abschluss der Vorlesungszeit, in der Regel im dreiwö-
chigen Prüfungszeitraum zum Ende des Semesters, anzubieten.

(3) Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der nach dem
§ 22 erforderlichen Prüfungsvorleistungen und der zu absolvie-
renden Modulprüfungen mit den ihnen zugeordneten Prüfungs-
leistungen und über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind,
sowie über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Master-Thesis zu
informieren. Ihm sind ebenso für jede Modulprüfung die jeweili-
gen Wiederholungstermine bekannt zu geben.

(4) Dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann unter Berück-
sichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmög-
lichkeiten in der Master-Prüfung die Rechtsfolge des § 17 Abs. 6
Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes einsetzt.

§ 8
Meldefristen und Fristüberschreitung

(1) Der Kandidat hat sich zu einer Modulprüfung gemäß § 20
Abs. 5 zu melden. Für die Meldung zur Prüfung wird jeweils eine
Frist gesetzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin richtet.
Zwischen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung
müssen mindestens vier Wochen liegen.

(2) Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden
Gründen die vom Prüfungsausschuss gemäß § 20 Abs. 5 festge-
legten Fristen zur Meldung für die letzte Modulprüfung um mehr
als zwei Semester oder legt er die Prüfung zu der er sich gemeldet
hat, aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so gilt diese
Modulprüfung als abgelegt und nicht bestanden. Für die einzelnen
Modulprüfungen gelten die Meldetermine der Master-Prüfung als
spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt entsprechend für
eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene Master-Thesis.
Versäumnisgründe, die der Studierende nicht zu vertreten hat,
sind dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen
und glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die
Gründe an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der
dem Studierenden schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Versäumnis-
gründen im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutz-
fristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprach-
studienaufenthalte und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hoch-
schulgremien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden.
Unberücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu zwei Seme-
stern, ein Sprachsemester bis zu einem Semester, wenn der Kan-
didat nachweislich an einer ausländischen Hochschule für einen
Studiengang, in dem er diese Regelung in Anspruch nehmen

möchte, eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in
angemessenem Umfang besucht und je Semester mindestens zehn
Credits erworben hat. Ferner können Fachsemester, höchstens
jedoch bis zu zwei Semestern, nicht auf die Regelstudienzeit an-
gerechnet werden, wenn der Kandidat während dieser Zeit als ge-
wähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder sat-
zungsmäßigen Organen der Hochschule tätig und nachweislich
am ordnungsgemäßen Studium in erheblichem Maße gehindert
war. Über den Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungs-
ausschuss.

(4) Unabhängig von Absatz 2 Satz 3 kann der zuständige Prü-
fungsausschuss unter Würdigung der Ursachen für die Verzöge-
rung des Studiums Ausnahmen von Absatz 2 Satz 2  zulassen,
wenn der Kandidat nach Inanspruchnahme der Studienberatung
eine vom Prüfungsausschuss befürwortete Konzeption für die Be-
endigung des Studiums innerhalb von zwei Semestern vorlegt.

§ 9
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen 

und der Master-Thesis

(1) Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als dann
nicht unternommen, wenn sie zu den in der Anlage 1 vorgesehenen
Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch). Satz 1 gilt
nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen Ver-
haltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht bestan-
den erklärt wurde. Für die Master-Thesis gilt Absatz 10.

(2) Eine zu den in der Anlage 1 vorgesehenen Regelprüfungster-
minen bestandene Prüfungsleistung der Master-Prüfung kann zur
Notenverbesserung erneut abgelegt werden. Der Freiversuch be-
standener Prüfungsleistungen ist nur auf Klausuren und Stegreife
anwendbar. Die erstmals bestandene Prüfungsleistung gilt mit der
Meldung zur Prüfung als nicht unternommen.

(3) Die Wiederholung einer im Rahmen der Freiversuchsrege-
lung abgelegten Modulprüfung hat innerhalb des nächsten regu-
lären Prüfungstermins zu erfolgen.

(4) Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an
der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehindert, sind die Gründe
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kan-
didaten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Hindernisgründen im
Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die
Fristen der Elternzeit zu beachten.

(5) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer
bestandenen Modulprüfung unabhängig vom Freiversuch ist nicht
zulässig. Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesre-
publik Deutschland werden angerechnet. Die Wiederholungsprü-
fung ist nur zum nächsten regulären Prüfungstermin nach Ablauf
des jeweiligen Prüfungsverfahrens zulässig, sofern nicht dem
Kandidaten wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender
Gründe eine Nachfrist gewährt wird. Für die Master-Thesis gilt
Absatz 10.
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(6) Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren
Prüfungsleistungen, sind nur die mit der Note „nicht ausreichend“
(5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen. 

(7) Eine Wiederholung einer Modulprüfung liegt auch dann vor,
wenn eine im Rahmen eines Freiversuches (Absatz 1) abgelegte
Modulprüfung nicht bestanden worden ist und ein dritter Versuch
erforderlich wird.

(8) Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprü-
fung als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat
hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Der für das Versäumnis
geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Studierenden
ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kan-
didaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu
versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den
Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Studie-
renden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel der nächst-
mögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund dem nicht
entgegensteht.

(9) Die Master-Thesis und das Kolloquium können bei einer Be-
wertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal
wiederholt werden. Die Wiederholung einer Master-Thesis, die
„ausreichend“ (4,0) und besser bewertet wurde, ist nicht zulässig.
Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesrepublik
Deutschland werden angerechnet. Die Vergabe eines Themas
muss alsbald, spätestens sechs Wochen nach Bekanntgabe des Er-
gebnisses der Master-Thesis beim Prüfungssauschuss beantragt
werden. Eine Rückgabe des Themas der Master-Thesis ist nur zu-
lässig, wenn der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten
Master-Thesis von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht
hat.

(10) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungs-
weise Prüfungswiederholungen gemäß der Absätze 3, 5, 8 und 9
versäumt, gilt die Modulprüfung beziehungsweise Master-Thesis
als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat das
Versäumnis nicht zu vertreten. Der für den Rücktritt oder das Ver-
säumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Stu-
dierenden ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit
des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend
allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsaus-
schuss den Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der
dem Studierenden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel
der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen.

§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungs-
termin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-
den die für die Ablegung von Modulprüfungen und die Anferti-
gung der Master-Thesis festgelegten Fristen nicht einhalten, hat er
dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminver-
schiebung über das Zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom
Zentralen Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der
nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Versäumnis-
gründen im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutz-
fristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu
beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen
Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem jeweiligen Prüfer
oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung der Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Prüfungs-
leistung „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwer wiegenden
Fällen kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Er-
bringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4) Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach
Absatz 3 Satz 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsaus-
schuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen sind dem Kan-
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Die Studierenden haben während ihrer Studienzeit Prüfungs-
leistungen zu erbringen. Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass
die Studierenden ausreichend Möglichkeiten zur Erbringung der
erforderlichen Prüfungsleistungen haben. Die Prüfungsleistungen
sind von den Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung zu
bescheinigen und gemäß der Notenskala nach § 5 zu bewerten.
Die Studierenden sind in der ersten Vorlesungswoche im jeweili-
gen Fach über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang
in Kenntnis zu setzen. Die Auswahl der Prüfungsart und des
Umfangs wird vom Prüfer für alle Kandidaten einheitlich vorge-
nommen, sie bedarf vor Bekanntgabe der Bestätigung durch den
Prüfungsausschuss. Für chronisch Kranke gelten die Vorschriften
sinngemäß. Folgende Arten von Prüfungsleistungen können er-
bracht werden:

a) Mündliche Prüfung (§ 12)
b) schriftlich als Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbei-

ten (§13)
c) Hausarbeit
d) Referat/Präsentation
e) Teilnahme an Planspielen/Durchführung von Fallstudien
f) Projektarbeit (§ 14)
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g) Alternative Prüfungsleistungen können sein:
– Referate
– Rechnerprogramme
– Rollenspiele
– Diskussionsleitungen
– Kolloquien
– sonstige schriftliche Arbeiten
– Experimentelle Arbeiten
– Konstruktive oder zeichnerische Entwürfe (Entwurfspro-

jekte, Stegreifentwürfe, Präsentationen)
– Hausarbeit
– Projektarbeit (§ 14)

Alternative Prüfungsleistungen können auch als semesterbeglei-
tende Prüfungen außerhalb des von der Hochschule festgelegten
Prüfungszeitraumes erbracht werden.

(2) Ein Referat ist im Lehr- beziehungsweise Lernzusammen-
hang der Lehrveranstaltungen zu halten. Es umfasst die eigen-
ständige systematische Aufarbeitung eines Themas oder Themen-
gebietes der jeweiligen Lehrveranstaltung unter Einbeziehung der
einschlägigen Literatur. In einem kurzen Vortrag von 15 Minuten
bis 30 Minuten soll die Diskussion über die entsprechende The-
matik eröffnet und vertieft werden.

(3) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorbe-
reitung, den Aufbau und die Durchführung eines Experiments so-
wie die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des Versuchs-
ablaufs und der Ergebnisse des Experiments.

(4) Ein Entwurfsprojekt ist eine selbständige, in der Regel gra-
fisch dargestellte Lösung einer Entwurfsaufgabe. Es dient der ent-
werferischen und praktischen Ausbildung innerhalb der Hoch-
schule. Ein Entwurfsprojekt wird in der Regel über einen zuvor
festgelegten Zeitraum bearbeitet. Es kann als Gruppen- oder Ein-
zelarbeit vorgelegt werden. Bei einer Gruppenarbeit muss der zu
bewertende Beitrag des Einzelnen als individuelle Prüfungsleis-
tung abgrenzbar und bewertbar sein.

(5) Der Stegreif ist die unbetreute Bearbeitung einer kleinen Auf-
gabenstellung (Entwurf), die in einem Zeitraum von höchstens
einer Woche zu bearbeiten ist und deren Ergebnis in einem Kol-
loquium präsentiert oder in einer oder mehreren Veranstaltungen
kritisch reflektiert wird.

(6) Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaub-
haft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher
Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder
teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem Kan-
didaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungsleis-
tungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleich-
wertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.
Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt wer-
den. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen. Für chronisch
kranke Kandidaten gelten diese Vorschriften sinngemäß.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nach-
weisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes er-

kennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kan-
didat über breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes ver-
fügt.

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines
sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprü-
fung abgelegt.

(3) Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und
höchstens 45 Minuten.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis
ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt zu geben. Die Note der mündlichen Prüfung ergibt
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der
Prüfer.

(5) Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin, nicht
jedoch im selben Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Ver-
hältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandi-
dat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die
Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandi-
daten.

§ 13
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten

(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten
soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines
Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klau-
sur soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwen-
diges Grundlagenwissen verfügt. Das Bewertungsverfahren soll
vier Wochen nicht überschreiten.

(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der
Regel, zumindest aber im Falle einer Wiederholungsprüfung, von
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen.

(3) Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten
nicht unterschreiten und 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 14
Projektarbeiten

(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur
Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und
Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Kan-
didat nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele defi-
nieren sowie Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann.

(2) Projektarbeiten sind in der Regel, mindestens aber im Fall
einer Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Die
Note ergibt sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen.
Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.
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(3) Die Bearbeitungszeit für Projektarbeiten beträgt in der Regel
höchstens sechs Monate. Für die Festlegung dieser Bearbeitungs-
zeit gilt § 11 Abs. 1.

(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit
muss der Beitrag des einzelnen Kandidaten deutlich erkennbar
sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.

§ 15
Master-Thesis und Kolloquium

(1) Die Master-Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Studium
abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist,
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach
selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2) Die Master-Thesis kann von einem Professor oder einer ande-
ren nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsbe-
rechtigten Person ausgegeben und betreut werden, soweit diese an
der Hochschule Wismar im Studiengang tätig ist. Soll die Master-
Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule Wismar
durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung des Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses.

(3) Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berück-
sichtigung der nach Maßgabe des § 8 festgelegten Termine ein
Thema für die Master-Thesis zugeteilt. Die Vergabe des Themas
erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vor-
schläge für das Thema der Master-Thesis machen. Der Zeitpunkt
der Ausgabe sowie das Thema sind aktenkundig zu machen. Das
Thema kann nur einmal und auf Antrag innerhalb der ersten bei-
den Bearbeitungswochen zurückgegeben werden. Der für die
Rückgabe geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich
angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Über den Antrag ent-
scheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der zuständigen
Prüfer. Ein Thema für die Master-Thesis wird von Amts wegen
ausgegeben, wenn ein Kandidat, der die in der Anlage 1 für die
Pflicht- und Wahlpflichtmodule vorgesehenen Credits erworben
hat, nach der letzten Modulprüfung nicht innerhalb von vier Wo-
chen einen Vorschlag für das Thema einreicht. 

(4) Die Master-Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar
und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.

(5) Die Bearbeitungszeit für die Master-Thesis und deren Ver-
längerung werden in der Anlage 3 geregelt. Thema, Aufgaben-
stellung und Umfang der Master-Thesis sind vom Betreuer so zu
begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Master-Thesis ein-
gehalten werden kann. 

(6) Die Master-Thesis ist fristgemäß beim Zentralen Prüfungs-
amt der Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Soweit für die
Master-Thesis die Anfertigung von Modellen, Zeichnungen oder
anderen künstlerischen Arbeiten erforderlich ist, sind diese im
Original mit je zwei fotografischen Abbildungen des Objekts
abzuliefern.  Bei der Abgabe hat der Kandidat schriftlich zu ver-

sichern, dass er seine Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen ent-
sprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbständig ver-
fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs-
mittel benutzt hat. Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit ist
mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten.

(7) Die Master-Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von denen
einer Professor der Hochschule Wismar sein muss. Der Betreuer der
Master-Thesis ist einer der Prüfer. Die Prüfer werden vom Prüfungs-
ausschuss bestimmt. Die einzelnen Bewertungen sind gemäß § 5 vor-
zunehmen und von jedem Prüfer einzeln schriftlich zu begründen.
Bei nicht übereinstimmender Bewertung durch die beiden Prüfer
wird die Note der Master-Thesis aus dem arithmetischen Mittel der
beiden Noten unter entsprechender Anwendung von § 4 Abs. 1 gebil-
det. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(8) Der Kandidat hat seine Master-Thesis in einem Kolloquium
zu verteidigen. Die Bewertung der Master-Thesis ist dem Kandi-
daten erst nach der Verteidigung unter Berücksichtigung ihres
Ergebnisses mitzuteilen.

(9) Die Verteidigung der Master-Thesis wird einer Kommission,
deren Vorsitzender vom Prüfungsausschuss festgelegt wird, zur Be-
wertung übergeben. Der Kommission gehören die nach Absatz 7
bezeichneten Prüfer an. Die Dauer des Kolloquiums beträgt mindes-
tens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Das Kolloquium ist
hochschulöffentlich, es sei denn, der Kandidat widerspricht.

(10) Die Note des Kolloquiums ergibt sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen. Sie geht mit einem Anteil
von 25 % in die Note für die Master-Thesis ein. Wird das Kollo-
quium „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer Ge-
samtbewertung „nicht ausreichend“ (5,0). In diesem Falle sind die
Master-Thesis mit einem neuen Thema und das Kolloquium zu
wiederholen.

§ 16
Prüfungsausschuss

(1) Der Prüfungsausschuss wird durch Beschluss des Fachberei-
ches gebildet. Er ist für alle das Prüfungsverfahren betreffende
Aufgaben und Entscheidungen des Prüfungswesens sowie für die
weiteren durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben zuständig.
Zur Erledigung der in § 17 Abs. 2 genannten Aufgaben und Ent-
scheidungen steht ihm das Zentrale Prüfungsamt zur Verfügung. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus Professoren, wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und Studierenden. Die Zusammenset-
zung wird in der Anlage 3 geregelt. Ist kein wissenschaftlicher
Mitarbeiter vorhanden, so fällt dieser Sitz der Gruppe der Profes-
soren zu. Für jedes der Mitglieder ist bei Bestellung ein Ersatz-
mitglied aus der jeweiligen Gruppe zu bestellen. Die Amtszeit der
studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt ein
Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses beträgt drei Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die
Mitglieder des Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf
einer Amtsperiode weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind
und diese ihr Amt angetreten haben.

(3) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden von dem zuständigen Fach-
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bereichsrat bestellt. Entsprechend werden für die Mitglieder des
Prüfungsausschusses Ersatzmitglieder bestellt. Der Vorsitzende
und sein Stellvertreter müssen Professoren sein. Der Prüfungsaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder
dessen Stellvertreter und zwei weiteren Professoren mindestens
zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er be-
schließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden und in dessen Abwesenheit die
Stimme des Stellvertreters. Die studentischen Mitglieder des Prü-
fungsausschusses haben bei materiellen Prüfungsentscheidungen,
insbesondere über das Bestehen und Nichtbestehen und über die
Anrechnung von Studienzeiten sowie Prüfungs- und Studienleis-
tungen, kein Stimmrecht. An der Beratung und Beschlussfassung
über Angelegenheiten, die die Festlegung von Prüfungsaufgaben
oder die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studentischen
Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil.

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fachbe-
reich über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten ein-
schließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Master-
Thesis sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Das
Rektorat der Hochschule Wismar legt den Bericht des Prüfungs-
ausschusses in geeigneter Weise offen. Der Prüfungsausschuss
gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung, des Studienpla-
nes und der Prüfungsordnung.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen
sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungszeitraum
der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmit-
glieder unterliegen der Amtverschwiegenheit. Sofern sie nicht im
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzenden zur
Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1. über den Kandidaten das Sorgerecht hat;
2. zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung

steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8) Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Auf-
gaben für alle Regelfälle widerruflich mit Ausnahme der Ent-
scheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden.

§ 17
Zentrales Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses ge-
mäß § 16 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Hochschule
Wismar für die Organisation des Prüfungsverfahrens zuständig.

(2) Das Zentrale Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufga-
ben:

1. Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen
für die Prüfungen

2. Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 Landes-
hochschulgesetz

3. Führung der Prüfungsakten
4. Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-

sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten

5. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
Modulprüfungen und zur Master-Thesis

6. Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nummer 5
7. Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungster-

mins
8. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 1

Satz 3, 15 Abs. 7 Satz 6
9. Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas

für die Master-Thesis
10. Zustellung des Themas der Master-Thesis an den Kandidaten
11. Entgegennahme der fertiggestellten Master-Thesis
12. Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis
13. Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Masterur-

kunden und Bescheiden gemäß § 3 Abs. 3 und 4

§ 18
Prüfer und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu
Prüfern und Beisitzern dürfen nur Professoren und andere nach 
§ 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigte
Personen bestellt werden. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden,
wer mindestens die entsprechende Master-Prüfung oder eine ver-
gleichbare Prüfung abgelegt hat. Der Beisitzer darf den Kandida-
ten weder befragen noch seine Prüfungsleistung beurteilen. Die
Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(2) Der Kandidat kann für die Master-Thesis und die mündlichen
Prüfungen einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen. Der
Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(3) Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten rechtzeitig be-
kannt zu geben.

(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 19
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet, wenn sie an
einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in demsel-
ben Studiengang erbracht wurden. 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist oder durch Credits
nachgewiesen wird. Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang
und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Stu-
diums an der Hochschule Wismar im Wesentlichen entsprechen.
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
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trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrech-
nung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen sowie multimedial gestützter Studien- und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wur-
den, sind die von der Kultusministerkonferenz und Hochschulrek-
torenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-
sprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
sowie für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2
entsprechend.

(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind
die Noten, soweit die Notensysteme vergleichbar sind, zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen.
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im
Zeugnis ist zulässig.

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 be-
steht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt durch
den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die für die Anrech-
nung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(6) Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss. Vor
der Feststellung der Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fach-
vertreter zu hören.

§ 20
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudium ist ein
erster akademischer Abschluss in einem entsprechenden oder in
einem vergleichbaren Studiengang einer nationalen oder interna-
tionalen Hochschule. Näheres wird in der Zulassungsordnung des
Master-Studiengangs Architectural Lighting Design geregelt.

(2) Weitere Voraussetzungen für die Zulassung zum Masterstu-
dium sind in der Anlage 3 geregelt.

(3) Die Master-Prüfung kann nur ablegen, wer ein  Studium nach
Maßgabe der Studienordnung absolviert hat und die Prüfungsvor-
leistungen für die jeweiligen Modulprüfungen (Anlage 1) erbracht
hat.

(4) Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der
Kandidat in dem Semester, in dem er sich zu einer Modulprüfung
meldet, in demselben Master-Studiengang an der Hochschule
Wismar eingeschrieben ist.

(5) Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist innerhalb einer vom
Prüfungsausschuss festgesetzten Meldefrist und Form bei dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. Der Antrag ist
beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf Zulas-
sung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen beizufügen
oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin
nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden:

1. Nachweis über die erforderlichen Prüfungsvorleistungen (§ 22)
2. Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Modulen gemäß

der Studienordnung
3. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung ent-

sprechender Prüfungen
4. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer

Master-Prüfung in demselben oder einem verwandten Stu-
diengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutsch-
land einmalig oder endgültig nicht bestanden wurden und dass
auch kein entsprechendes Prüfungsverfahren an einer anderen
Hochschule anhängig ist und

5. im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach den  Absätzen 1
bis 3  erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise bei-
zufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf
andere Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modul-
prüfung ist verbindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses bis spätestens eine Woche vor dem fest-
gesetzten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne
Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zu-
rückgenommen werden. Über die Zulassung entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 

(6) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt
werden, wenn

1. die in Absatz 1 und 2 genannten Voraussetzungen oder die
Verfahrensvorschriften nach Absatz 3 nicht erfüllt sind oder
die Unterlagen unvollständig sind oder

2. der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Stu-
diengang an einer Hochschule entweder die Master-Prüfung
oder die entsprechende Prüfung endgültig nicht bestanden hat
oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet.

II. Master-Prüfung

§ 21
Zweck und Durchführung der Master-Prüfung

(1) Die Master-Prüfung bildet den berufsqualifizierenden Ab-
schluss des Master-Studienganges. Durch die Master-Prüfung wird
festgestellt, ob der Kandidat die Zusammenhänge seines Faches
überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und
Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in die Berufs-
praxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat.

(2) Die Master-Prüfung wird mit der Master-Thesis und dem da-
zugehörigen Kolloquium abgeschlossen.

§ 22
Prüfungsvorleistungen

(1) Die Zulassungsvoraussetzungen zur Master-Thesis werden in
der Anlage 3 geregelt. 

(2) Die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen sind
Zulassungsvoraussetzungen für die Teilnahme an den in dieser
Anlage bezeichneten Modulprüfungen.
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§ 23
Art, Umfang und Gegenstand der Master-Prüfung

(1) Die Master-Prüfung besteht aus

– den Modulprüfungen und 
– der Master-Thesis einschließlich des Kolloquiums gemäß § 15.

(2) Die Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule des Masterstu-
diums, deren Umfang und Art, sind der Anlage 1 zu entnehmen.
Das jeweilige Wahlpflichtmodul wird aus wirtschaftlichen Grün-
den nur angeboten, wenn sich eine Mindestteilnehmerzahl für die-
ses einschreibt. Die Anzahl der Mindestteilnehmer je Wahl-
pflichtmodul wird in Anlage 3 geregelt. 

(3) Aus dem Angebot der Wahlpflichtmodule WPM I bis WPM V

– WPM I Materialität und Licht/ Light and Material
– WPM II Stadtgestalterische Aspekte des Lichts/Light and

Urban Space
– WPM III Soziokulturelle Bezüge zum Licht/Light and Society
– WPM IV Humanwissenschaftliche Bezüge zum Licht/Light

and Man
– WPM V Allgemeine Wissenschaften/General Sciences

sind vier Wahlpflichtmodule zu wählen, erfolgreich abzuschließen
und insgesamt 20 Credit Points zu erlangen. Die Wahlpflichtmo-
dule WPM I bis IV dürfen nur je einmal belegt werden. Das Wahl-
pflichtmodul V kann bis zu dreimal belegt werden. Es können bis
zu drei Wahlpflichtmodule aus dem Studienangebot anderer
Master-Studiengänge der Hochschule Wismar gewählt werden.
Voraussetzung ist, dass diese in einem sinnvollen Zusammenhang
mit den gewählten Wahlpflichtmodulen des Master- Studien-
gangs Architektur stehen. Über die Zuordnung zu den Wahl-
pflichtmodulen WPMI bis WPM V entscheidet der Prüfungsaus-
schuss auf Antrag der Studierenden vor Belegung des Wahl-
pflichtmoduls.

(4) Die Modulprüfungen setzen sich aus den in der Anlage 1 an-
gegebenen Prüfungsleistungen zusammen. 

(5) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der
den Prüfungsfächern zugeordneten Lehrveranstaltungen.

(6) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung für das
betroffene Studienfach angeboten werden.

(7) Der Kandidat wird zum Kolloquium nur zugelassen, wenn er
sämtliche anderen Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt hat.

§ 24
Zusatzmodule

Der Kandidat kann sich einer Prüfung in weiteren als den vorge-
schriebenen Modulen unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergebnis
der Prüfung in diesen Fächern wird bei der Festsetzung der Ge-
samtnote nicht mit einbezogen.

§ 25
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung

(1) Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den Mo-
dulnoten gemäß § 23 und der Note der Master-Thesis (einschließ-
lich Kolloquium). Die Modulnoten gehen mit einem Anteil von 
75 %, die Master-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil von 
25 % in die Gesamtnote ein. Darüber hinaus können weitere Re-
gelungen in der Anlage 3 aufgenommen werden.

(2) Für die Bildung der Gesamtnote gilt § 4 entsprechend.

(3) Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesamt-
urteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.

(4) Über die bestandene Master-Prüfung erhält der Kandidat un-
verzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis in
deutscher und englischer Sprache. In das Zeugnis sind der Stu-
diengang, der gewählte Studienschwerpunkt, die Modulnoten der
Master-Prüfung, das Thema der Master-Thesis und deren Note
sowie die Gesamtnote der Master-Prüfung aufzunehmen. Auf
Antrag des Kandidaten können das Ergebnis der Prüfungen in den
Zusatzmodulen (§ 28) und die bis zum Abschluss der Master-Prü-
fung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufgenommen
werden. Auf Antrag des Kandidaten ist in einem Beiblatt zum
Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen Prüfungsjahrganges
(Notenspiegel, Rangzahl) des Studienganges anzugeben.

(5) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte
Prüfungsleistung erbracht worden ist.

(6) Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
und dem Dekan des Fachbereiches zu unterzeichnen.

(7) Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung
(Diploma Supplement) gemäß Anlage 2, aus der die internationa-
le Einordnung des bestehenden Abschlusses hervorgeht. Das
Diploma Supplement enthält insbesondere die folgenden Anga-
ben in deutscher und englischer Sprache:

a) Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des
Absolventen 

b) Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen
Qualifikation und zum Fachbereich 

c) Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen
Bildungssystems, Zugangsvoraussetzungen und Dauer des
Studienprogramms

d) Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Stu-
dienerfolg

e) Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren
Studien, Promotion, berufliche Qualifikationsmöglichkeiten)

f) Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des
Absolventen (z.B. integriertes Auslandsstudium)

g) Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum, Stelle)
h) Einordnung des Fachbereichs der Hochschule Wismar in das

nationale Hochschulsystem

§ 26
Hochschulgrad und Masterurkunde

(1) Ist die Master-Prüfung bestanden, wird der berufsqualifizie-
rende Abschluss verliehen.
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Die genaue Bezeichnung für den Mastergrad regelt die Anlage 3.

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Master-
urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Verlei-
hung des Mastergrades beurkundet. Die Masterurkunde wird vom
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan des Fach-
bereiches unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule Wis-
mar versehen.

IV. Schlussbestimmungen

§ 27
Ungültigkeit der Master-Prüfung

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, so können die Noten für die Prüfungsleistung, bei deren
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, und für die Modulprüfung
entsprechend berichtigt und die Master-Prüfung für „nicht bestan-
den“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Master-Thesis.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modul-
prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen
wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen
der Modulprüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, dass er die Modulprüfung ablegen konnte, so kann
die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Master-
Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls
ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Master-Prüfung aufgrund
einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist
von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 28
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist
an das Zentrale Prüfungsamt zu richten.

§ 29
Übergangsbestimmungen

(1) Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von
Kandidaten, die im Wintersemester 2006/2007 für einen Master-
Studiengang Architectural Lighting Design an der Hochschule
Wismar eingeschrieben werden.

(2) Für die Studierenden, die ihr Studium im Master-Studiengang
Architectural Lighting Design vor In-Kraft-Treten dieser Prü-
fungsordnung begonnen haben, findet die Prüfungsordnung für
den Master-Studiengang Architectural Lighting Design vom 
28. Mai 20032, geändert durch die Satzung zur Änderung der Prü-
fungsordnung für den Masterstudiengang Architectural Ligthing
Design der Hochschule Wismar, University of Technology,
Business and Design vom 18. März 20053, weiterhin Anwendung.

§ 30
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungs-
ordnung für den Master-Studiengang Architectural Lighting
Design vom 28. Mai 2003, geändert durch die Satzung zur Ände-
rung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Architectu-
ral Ligthing Design der Hochschule Wismar, University of Tech-
nology, Business and Design vom 18. März 2005, außer Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 16. November 2006 sowie der
Genehmigung des Rektors vom 17. November 2006.
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Fächergruppe Abschlussbezeichnung

Gestaltung Master of Arts (M.A.)

Ingenieurwissenschaften nach der inhaltlichen Aus-
richtung des Studiengangs:
Master of Science (M.Sc.)
oder
Master of Engineering (M.Eng.)

Rechtswissenschaften Master of Laws (LL.M.)

Wirtschaftswissenschaften nach der inhaltlichen Aus-
richtung des Studiengangs:
Master of Arts (M.A.)
oder
Master of Science (M.Sc.)

Wismar, den 17. November 2006

Der Rektor
der Hochschule Wismar

University of Technology, Business and Design
Professor Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2007 S. 6
2 Mittl.bl. BM M-V S. 256
3 Mittl.bl. BM M-V S. 657
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§ 1
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. Sie umfasst vier theo-
retische Studiensemester, wobei das vierten Fachsemester vorran-
gig für die Erarbeitung der Master- Thesis zur Verfügung steht.

§ 2
Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Zulassung zum Master-Studiengang Architectural
Lighting Design wird aufgrund eines Auswahlverfahrens vorge-
nommen. Voraussetzung für die Zulassung zum Auswahlverfah-
ren ist ein Studienabschluss „Bachelor of Arts“, „Diplom-Inge-
nieur/in (FH)“ oder „Diplom-Ingenieur/in“ mit einer Gesamtbeur-
teilung von mindestens 2,5 in einem Studiengang Architektur,
Design oder Innenarchitektur oder einem verwandten Studien-
gang einer deutschen oder ausländischen Hochschule und ausrei-
chende englische Sprachkenntnisse, die durch ein entsprechendes
Zertifikat (z.B. TOEFFEL) nachgewiesen werden. Eine einschlä-
gige Berufspraxis kann die Gesamtnote verbessern. Darüber und
über andere Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

(2) Neben den Allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen des § 20
der Prüfungsordnung regelt der Fachbereich Architektur als Sat-
zung in einer Zulassungsverordnung den Zugang für den Master-
Studiengang Architectural Lighting Design. 

§ 3
Master-Thesis

(1) Die Bearbeitungszeit der Master-Thesis beträgt zwölf Wo-
chen. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss aufgrund eines
begründeten Antrags, der durch den Betreuer befürwortet sein
muss, ausnahmsweise eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um
höchstens zwei Wochen gewähren. Der Antrag ist schriftlich an
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten und beim
Prüfungsamt einzureichen.

(2) Zur Bearbeitung der Master- Thesis wird zugelassen, wer alle
Pflichtmodule, vier Wahlpflichtmodule und das Thesisseminar
erfolgreich abgeschlossen hat und somit 95 Credits nachweisen
kann. Die Master-Thesis wird in der Regel in den letzten zwölf
Wochen des vierten Semesters bearbeitet. 

§ 4
Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus 5 Mitgliedern, davon drei Pro-
fessoren, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem Stu-
denten.

§ 5
Mindestteilnehmerzahl für Wahlpflichtmodule

Der Fachbereich ist nur dann verpflichtet, ein Wahlpflichtmodul
anzubieten, wenn sich für ein angebotenes Thema mindestens
fünf Teilnehmer einschreiben. 

§ 6
Bildung der Gesamtnote

(1) Die Gesamtnote (GN) ermittelt sich aus der gewichteten
Durchschnittsnote der Modulprüfungen (gDNM) nach § 23 der
Prüfungsordnung und der Note der Master- Thesis (einschließlich
Kolloquium) (N-MAT+K). Für die Bestimmung der einzelnen
Modulnoten (MN) ist der § 4 der Prüfungsordnung maßgebend.
Die gewichtete Durchschnittsnote der Modulprüfungen (gDNM)
geht mit einem Anteil von 75 % und die Note der Master-Thesis
mit Kolloquium (N-MAT+K) mit einem Anteil von 25 % in die
Gesamtnote ein. Für die Bestimmung der Note der Master-Thesis
mit Kolloquium (N-MAT+K) ist der § 15 der Prüfungsordnung
maßgebend.

gDNM = (Summe (MN x CR)/ Summe (CR)) (6.1)
GN = (3 x gDNM + N-MAT+K) / 4 (6.2)

(2) Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine relative
Note entsprechend der folgenden ECTS-Bewertungsskala auszu-
weisen:

Rechnerische ECTS-Grade ECTS Definition
Wert der Note

1,0 bis 1,5 A die besten 10 % excellent
1,6 bis 2,0 B die nächsten 25 % very good
2,1 bis 3,0 C die nächsten 30 % good
3,1 bis 3,5 D die nächsten 25 % satisfactory
3,6 bis 4,0 E die nächsten 10 % sufficient
4,1 bis 5,0 F/FX failed

§ 7
Hochschulgrad

(1) Das Ziel des Studiums im Master- Studiengang Architectural
Lighting Design ist der berufsqualifizierende Abschluss „Master
of Arts“ (M.A.). 

(2) Der Fachbereich Architektur vermittelt durch eine anwen-
dungsbezogene Lehre eine gestalterisch-künstlerische Befähi-
gung und eine auf wissenschaftlich-technischer Grundlage beru-
hende Bildung. Das praxisorientierte Studium soll den Studieren-
den Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung von Pla-
nungsaufgaben vermitteln und ihnen einen umfassenden Einblick
in umweltgestaltende und hochbaubezogene Berufsfelder geben.
Das Studium schließt mit dem berufsqualifizierenden „Master of
Arts“ ab. Mit der Prüfung zum „Master of Arts“ soll festgestellt
werden, ob der Kandidat berufsqualifizierende Fähigkeiten und
Fertigkeiten erworben hat. Dazu gehören Kreativität, räumlich-
plastisches Denken und Gestalten sowie Fähigkeiten zum integra-
tiven und kooperativen Arbeiten bei der Lösung interdisziplinärer
Problemstellungen auf dem Gebiet des Architectural Lighting
Design.
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Anlage 3

Besondere Bestimmungen 
für den Master-Studiengang Architectural Lighting Design



I. Allgemeines*

§ 1
Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit wird in der Anlage 3 geregelt. Sie um-
fasst die theoretischen Studiensemester, ein Ingenieurpraktikum
und die Prüfungen, einschließlich der Bachelor-Thesis.

(2) Die Studierenden wählen im fünftem und sechsten Fachse-
mester gemäß Anlage 1 zwischen dem Profil Produktentwick-
lung/Kunststofftechnik mit den Wahlpflichtmodulen Kunststoff-
technik sowie Spezielle Werkstoffe und Verarbeitungstechnologi-
en oder dem Profil Verfahrens- und Umwelttechnik mit den
Wahlpflichtmodulen Mechanische Verfahrenstechnik I und Ther-
mische Verfahrenstechnik I aus.

(3) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst.
Module bezeichnen einen Verbund von sinnvoll aufeinander be-
zogenen beziehungsweise aufeinander aufbauenden Lehrveran-

staltungen, die sich einem bestimmten thematischen oder inhaltli-
chen Schwerpunkt widmen. Die Module können in Ausnahmefäl-
len blockweise angeboten werden. In jedem Modul ist eine stu-
dienbegleitende Modulprüfung abzulegen. Entsprechend dem
European Credit Transfer System (ECTS) richtet sich die Zahl der
Credits, die für ein Modul oder die Bachelor-Thesis mit dem
dazugehörigen Kolloquium vergeben wird, nach der jeweils für
einen durchschnittlich begabten Kandidaten regelmäßig zugrunde
zu legenden Arbeitsbelastung. Die gesamte Arbeitsbelastung des
Kandidaten beträgt im Semester 900 Stunden. Dieser Zeitauf-
wand entspricht 30 Credits. Credits werden in ganzen Zahlen ver-
geben. 

(4) Der Studieninhalt orientiert sich an der Studienordnung. Diese
enthält die detaillierte Beschreibung der Module.

(5) Zum Studium gehören berufspraktische Ausbildungsab-
schnitte, wie das Vorpraktikum und das Ingenieurpraktikum. Das
Vorpraktikum umfasst vier Wochen. Es ist vor Aufnahme des Stu-
diums abzuleisten und als Einschreibvoraussetzung nachzuwei-
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Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Maschinenbau
der Hochschule Wismar

University of Technology, Business and Design

Vom 17. November 2006

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom
10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539), hat der Akademische Senat der Hochschule Wismar, University of Technology, Business and
Design, die folgende Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Maschinenbau als Satzung erlassen:
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den Vorschriften geschlechtsspezifische Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschlechter.



sen. Eine einschlägige berufspraktische Tätigkeit oder Ausbil-
dung wird angerechnet. Einzelheiten regelt die Ordnung für das
Vorpraktikum.

(6) Zur Ergänzung der Ausbildung und Erhöhung des Anwen-
dungsbezuges ist ein Ingenieurpraktikum in einem Unternehmen
in das Studium eingeordnet. Es ist bis zum Beginn der Bachelor-
Thesis abzuschließen. Der Umfang ist in der Anlage 3 geregelt. 

(7) Während des Studiums können Studien- und Prüfungsleistun-
gen an ausländischen Hochschulen absolviert werden. Die An-
rechnung der im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleis-
tungen richtet sich nach dem European Credit Transfer System
(ECTS). Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus Modulprüfungen, dem In-
genieurpraktikum und der Bachelor-Thesis mit Kolloquium.

(2) Modulprüfungen können jeweils aus einer oder mehreren Prü-
fungsleistungen (§ 11 ff.) bestehen. In einer Modulprüfung sollen
in der Regel nicht mehr als drei Prüfungsleistungen erbracht wer-
den; sie kann auch aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. Die
Anzahl der Prüfungen wird in der Anlage 1 geregelt.

(3) Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsfach oder das fächer-
übergreifende Prüfungsgebiet, dessen Durchdringung oder hinrei-
chende Beherrschung vom Kandidaten verlangt werden muss, um
das Studium mit Erfolg fortsetzen oder abschließen zu können. 

(4) Modulprüfungen werden grundsätzlich studienbegleitend ab-
genommen, wenn die Lehrinhalte des Prüfungsfaches in dem für
das Studium vorgesehenen vollen Umfang vermittelt worden
sind. Prüfungen, die ein Modul abschließen, sind bis zum Beginn
des Folgesemesters anzubieten.

(5) Die Zulassung zu den Modulprüfungen wird nach Maßgabe
des § 22 vom Nachweis bestimmter Prüfungsvorleistungen ab-
hängig gemacht; Prüfungsvorleistungen bestehen in der Regel aus
Leistungsnachweisen. Ein Leistungsnachweis ist die Bescheini-
gung über jeweils eine gemäß dieser Prüfungsordnung als Zulas-
sungsvoraussetzung für die Modulprüfung geforderte individuell
erkennbare Studienleistung auf mindestens ausreichendem Niveau;
eine weitergehende Benotung findet nicht statt. Ein Leistungs-
nachweis ersetzt keine Prüfungsleistung und unterliegt nicht den
Regeln des § 9. Die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveran-
staltung wird in der Regel durch einen Leistungsnachweis nach-
gewiesen. Inhalt und Umfang der Leistungsnachweise sind in der
Anlage 1 festgelegt.

§ 3
Bestehen oder Nichtbestehen 

(1) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn das Ingenieurprak-
tikum erfolgreich abgeschlossen, sämtliche Modulprüfungen der
Bachelor-Prüfung bestanden und die Bachelor-Thesis einschließ-
lich des Kolloquiums mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewer-
tet wurden.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede ihrer Prüfungs-
leistungen mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet
ist. Dies gilt auch für die Bachelor-Thesis und das Kolloquium.

(3) Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder
wurde die Bachelor-Thesis schlechter als „ausreichend“ (4,0) be-
wertet, so erhält der Kandidat hierüber vom Prüfungsausschuss
einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung,
der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang und in welcher Frist die Modulprüfung oder die
Bachelor-Thesis wiederholt werden können. Es ist insbesondere
auf die Folgen des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgeset-
zes hinzuweisen.

(4) Hat der Kandidat die Bachelor-Prüfung nicht bestanden, und
will er das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der Hoch-
schule Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und gegen Vor-
lage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Bachelor-
Prüfung nicht bestanden ist.

§ 4
Bildung der Modulnoten

(1) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen
errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten der
einzelnen Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung ihrer Ge-
wichtung gemäß der Credits in der Anlage 1. 

Summe (Prüfungsleistungen * CR)
Modulnote = ——————————————

(Summe der CR)

Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Die Modulnote lautet

bei einem Durchschnitt bis 
einschließlich 1,5 = sehr gut;
bei einem Durchschnitt 
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut;
bei einem Durchschnitt 
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend;
bei einem Durchschnitt 
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend;
bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend.

(2) Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so
ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note des Moduls.

§ 5
Bewertung der Prüfungsleistungen

Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den
jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungs-
leistungen sind folgende Noten zu verwenden:
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1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende 
Leistung

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die 
erheblich über den 
durchschnittlichen 
Anforderungen liegt

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die 
durchschnittlichen An-
forderungen entspricht

3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht 
mehr genügt

§ 6
Vergabe von Credits 

(1) Die Vergabe von Credits richtet sich nach dem European Cre-
dit Transfer System (ECTS). Das ECTS dient der quantitativen
Anrechnung der sich aus dieser Prüfungsordnung für den Kandi-
daten ergebenden Gesamtbelastung.

(2) Credits werden für die in der Anlage 1 vorgesehenen Modu-
le, das Ingenieurpraktikum und die Bachelor-Thesis mit dem da-
zugehörigen Kolloquium vergeben.

(3) Die Vergabe von Credits setzt das Bestehen der jeweiligen
Modulprüfung, die erfolgreiche Durchführung des Ingenieurprak-
tikums oder das Bestehen der Bachelor-Thesis mit dem dazu-
gehörigen Kolloquium voraus.

§ 7
Prüfungstermine

(1) Die Bachelor-Prüfung soll spätestens bis zum Ende der
Regelstudienzeit abgeschlossen sein. Sie kann vor diesem Zeit-
punkt abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderli-
chen Prüfungsvorleistungen erbracht worden sind.

(2) Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend
abgelegt. Der Prüfungsausschuss bestimmt spätestens sechs Wo-
chen vorher die Prüfungstermine und macht sie durch Aushang
bekannt. Die Modulprüfungen sind in jedem Semester unmittel-
bar nach Abschluss der Vorlesungszeit, in der Regel im drei-
wöchigen Prüfungszeitraum zum Ende des Semesters, anzubie-
ten. 

(3) Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der nach den 
§ 22 erforderlichen Prüfungsvorleistungen und der zu absolvie-
renden Modulprüfungen mit den ihnen zugeordneten Prüfungs-
leistungen und über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind,
sowie über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Bachelor-Thesis zu
informieren. Ihm sind ebenso für jede Modulprüfung die jeweili-
gen Wiederholungstermine bekannt zu geben. 

(4) Dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann unter Berück-
sichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmög-

lichkeiten in der Bachelor-Prüfung die Rechtsfolge des § 17 
Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes einsetzt.

§ 8
Meldefristen und Fristüberschreitung

(1) Der Kandidat hat sich zu einer Prüfung gemäß § 20 Abs. 3 zu
melden. Für die Meldung zur Prüfung wird jeweils eine Frist ge-
setzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin richtet. Zwi-
schen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung müs-
sen mindestens vier Wochen liegen.

(2) Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden Grün-
den die vom Prüfungsausschuss gemäß § 20 Abs. 3 festgelegten
Fristen zur Meldung für seine letzte Modulprüfung um mehr als
zwei Semester oder legt er die Prüfung zu der er sich gemeldet hat,
aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so gilt diese Modul-
prüfung als abgelegt und nicht bestanden. Für die einzelnen
Modulprüfungen gelten die Meldetermine der Bachelor-Prüfung
als spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt entsprechend
für eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene Bachelor-
Thesis. Versäumnisgründe, die der Studierende nicht zu vertreten
hat, sind dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen und glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die
Gründe an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der
dem Studierenden schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Versäumnis-
gründen im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutz-
fristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprach-
studienaufenthalte und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hoch-
schulgremien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden.
Unberücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu zwei Semes-
tern, ein Sprachsemester bis zu einem Semester, wenn der Kandi-
dat nachweislich an einer ausländischen Hochschule für einen
Studiengang, in dem er diese Regelung in Anspruch nehmen
möchte, eingeschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in
angemessenen Umfang besucht und je Semester mindestens zehn
Credits erworben hat. Ferner können Fachsemester, höchstens
jedoch bis zu zwei Semester, nicht auf die Regelstudienzeit ange-
rechnet werden, wenn der Kandidat während dieser Zeit als ge-
wähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder sat-
zungsmäßigen Organen der Hochschule tätig und nachweislich
am ordnungsgemäßem Studium in erheblichem Maße gehindert
war. Über den Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. 

(4) Unabhängig von Absatz 2 Satz 3 kann der zuständige Prü-
fungsausschuss unter Würdigung der Ursachen für die Verzöge-
rung des Studiums Ausnahmen von Absatz 2 Satz 2 zulassen,
wenn der Kandidat nach Inanspruchnahme der Studienberatung
eine vom Prüfungsausschuss befürwortete Konzeption für die Be-
endigung des Studiums innerhalb von zwei Semestern vorlegt.

§ 9
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen 

und der Bachelor-Thesis

(1) Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als dann
nicht unternommen, wenn sie zu den in der Anlage 1 vorgesehenen
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Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch). Satz 1 gilt
nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen Verhal-
tens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht bestanden
erklärt wurde. Für die Bachelor-Thesis gilt Absatz 9. 

(2) Eine zu den in der Anlage 1 vorgesehenen Regelprüfungster-
minen bestandene Prüfungsleistung der Bachelor-Prüfung kann
zur Notenverbesserung erneut abgelegt werden. Der Freiversuch
bestandener Prüfungsleistungen ist nur auf Klausuren und Steg-
reife anwendbar. Die erstmals bestandene Prüfungsleistung gilt
mit der Meldung zur Prüfung als nicht unternommen.

(3) Die Wiederholung einer im Rahmen der Freiversuchsrege-
lung abgelegten Modulprüfung hat zum nächsten regulären Prü-
fungstermin zu erfolgen. 

(4) Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an
der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehindert, sind die Gründe
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kan-
didaten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Hindernisgründen im
Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die
Fristen der Elternzeit zu beachten. 

(5) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer
bestandenen Modulprüfung unabhängig vom Freiversuch ist nicht
zulässig. Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesre-
publik Deutschland werden angerechnet. Die Wiederholungsprü-
fung ist nur zum nächsten regulären Prüfungstermin nach Ablauf
des jeweiligen Prüfungsverfahrens zulässig, sofern nicht dem
Kandidaten wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender
Gründe eine Nachfrist gewährt wird. Für die Bachelor-Thesis gilt
Absatz 9.

(6) Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren
Prüfungsleistungen, sind nur die mit der Note „nicht ausreichend“
(5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen. 

(7) Eine Wiederholung einer Modulprüfung liegt auch dann vor,
wenn eine im Rahmen eines Freiversuches (Absatz 1) abgelegte
Modulprüfung nicht bestanden worden ist und ein dritter Versuch
erforderlich wird.

(8) Eine zweite Wiederholung kann für in der Anlage 3 zu be-
stimmende Ausnahmefälle und nur zum nächsten regulären Prü-
fungstermin erfolgen.

(9) Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprü-
fung als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat
hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Der für das Versäumnis
geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Studierenden
ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kan-
didaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu
versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den
Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Studie-
renden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel der nächst-
mögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund dem nicht
entgegensteht.

(10) Die Bachelor-Thesis und das Kolloquium können bei einer
Bewertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal
wiederholt werden. Die Wiederholung einer Bachelor-Thesis, die
„ausreichend“ (4,0) und besser bewertet wurde, ist nicht zulässig.
Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesrepublik
Deutschland werden angerechnet. Die Vergabe muss alsbald, spä-
testens sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der
Bachelor-Thesis beim Prüfungssauschuss beantragt werden. Eine
Rückgabe des Themas der Bachelor-Thesis ist nur zulässig, wenn
der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten Bachelor-Thesis
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(11) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungs-
weise Prüfungswiederholungen gemäß der Absätze 3, 5, 8 und 9
versäumt, gilt die Modulprüfung beziehungsweise Bachelor-The-
sis als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat
das Versäumnis nicht zu vertreten. Der für den Rücktritt oder das
Versäumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich schrift-
lich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des
Studierenden ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krank-
heit des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihm überwie-
gend allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungs-
ausschuss den Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der
dem Studierenden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel
der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. 

§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungs-
termin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-
den die für die Ablegung von Modulprüfungen und die Anferti-
gung der Bachelor-Thesis festgelegten Fristen nicht einhalten, hat
er dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminver-
schiebung über das Zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom
Zentralen Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der
nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Versäumnis-
gründen im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutz-
fristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu
beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen
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Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem jeweiligen Prüfer
oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung
ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleistung
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwer wiegenden Fällen
kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4) Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach
Absatz 3 Satz 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsaus-
schuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen sind dem Kan-
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Die Studierenden haben während ihrer Studienzeit Prüfungs-
leistungen zu erbringen. Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass
die Studierenden ausreichend Möglichkeiten zur Erbringung der
erforderlichen Prüfungsleistungen haben. Die Prüfungsleistungen
sind von den Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung zu
bescheinigen und gemäß der Notenskala nach § 12 zu bewerten. Die
Studierenden sind in der ersten Vorlesungswoche im jeweiligen
Fach über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in
Kenntnis zu setzen. Die Auswahl der Prüfungsart und des Umfangs
wird vom Prüfer für alle Kandidaten einheitlich vorgenommen, sie
bedarf vor Bekanntgabe der Bestätigung durch den Prüfungsaus-
schuss. Für chronisch Kranke gelten die Vorschriften sinngemäß.
Folgende Arten von Prüfungsleistungen können erbracht werden:

a) Mündliche Prüfung (§ 12)
b) schriftlich als Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbei-

ten (§ 13)
c) Hausarbeit
d) Referat
e) Teilnahme an Planspielen/Durchführung von Fallstudien
f) Projektarbeit (§ 14)
g) Alternative Prüfungsleistungen können sein 

– Referate
– Rechnerprogramme 
– Rollenspiele
– Diskussionsleitungen
– Kolloquien
– sonstige schriftliche Arbeiten
– Experimentelle Arbeiten
– Konstruktive oder zeichnerische Entwürfe (Entwurfspro-

jekte, Stegreifentwürfe, Präsentationen)
– Hausarbeit
– Projektarbeit (§ 14)

Alternative Prüfungsleistungen können auch als semesterbeglei-
tende Prüfungen außerhalb des von der Hochschule festgelegten
Prüfungszeitraumes erbracht werden.

(2) Ein Referat ist im Lehr- beziehungsweise Lernzusammen-
hang der Lehrveranstaltungen zu halten. Es umfasst die eigen-
ständige systematische Aufarbeitung eines Themas oder Themen-
gebietes der jeweiligen Lehrveranstaltung unter Einbeziehung der
einschlägigen Literatur. In einem kurzen Vortrag von 15 Minuten
bis 30 Minuten soll die Diskussion über die entsprechende The-
matik eröffnet und vertieft werden.

(3) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorbe-
reitung, den Aufbau und die Durchführung eines Experiments
sowie die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des Ver-
suchsablaufs und der Ergebnisse des Experiments.

(4) Ein Entwurfsprojekt ist eine selbständige, in der Regel gra-
fisch dargestellte Lösung einer Entwurfsaufgabe. Es dient der ent-
werferischen und praktischen Ausbildung innerhalb der Hoch-
schule. Ein Entwurfsprojekt wird in der Regel über einen zuvor
festgelegten Zeitraum bearbeitet. Es kann als Gruppen- oder Ein-
zelarbeit vorgelegt werden. Bei einer Gruppenarbeit muss der zu
bewertende Beitrag des Einzelnen als individuelle Prüfungsleis-
tung abgrenzbar und bewertbar sein.

(5) Der Stegreif ist die unbetreute Bearbeitung einer kleinen Auf-
gabenstellung (Entwurf), die in einem Zeitraum von höchstens
einer Woche zu bearbeiten ist und deren Ergebnis in einem Kol-
loquium präsentiert oder in einer oder mehreren Veranstaltungen
kritisch reflektiert wird.

(6) Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaub-
haft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher
Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder
teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem Kan-
didaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungsleis-
tungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleich-
wertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.
Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt wer-
den. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen. Für chronisch
kranke Kandidaten gelten diese Vorschriften sinngemäß.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nach-
weisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes er-
kennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kan-
didat über breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes ver-
fügt.

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines
sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprü-
fung abgelegt.

(3) Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und
höchstens 45 Minuten.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis
ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt zu geben. Die Note der mündlichen Prüfung ergibt
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der
Prüfer.

(5) Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin, nicht
jedoch im selben Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Ver-
hältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandi-
dat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die
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Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandi-
daten.

§ 13
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 

(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten
soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines
Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klau-
sur soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwen-
diges Grundlagenwissen verfügt. Das Bewertungsverfahren soll
vier Wochen nicht überschreiten.

(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der
Regel, zumindest aber im Fall einer Wiederholungsprüfung, von
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen.

(3) Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten
nicht unterschreiten und 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 14
Projektarbeiten

(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur
Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und
Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Kan-
didat nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele defi-
nieren sowie Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann.

(2) Projektarbeiten sind in der Regel, mindestens aber im Fall
einer Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Die
Note ergibt sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen.
Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(3) Die Bearbeitungszeit für Projektarbeiten beträgt in der Regel
höchstens sechs Monate. Für die Festlegung dieser Bearbeitungs-
zeit gilt § 11 Abs. 1.

(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit
muss der Beitrag des einzelnen Kandidaten deutlich erkennbar
sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.

§ 15 
Bachelor-Thesis und Kolloquium

(1) Die Bachelor-Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Studium
abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist,
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach
selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2) Die Bachelor-Thesis kann von einem Professor oder einer
anderen nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungs-
berechtigten Person ausgegeben und betreut werden, soweit diese
an der Hochschule Wismar im Studiengang tätig ist. Soll die
Bachelor-Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule
Wismar durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung
des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.

(3) Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berück-
sichtigung der nach Maßgabe des § 8 festgelegten Termine ein
Thema für die Bachelor-Thesis zugeteilt. Die Vergabe des The-
mas erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vor-
schläge für das Thema der Bachelor-Thesis machen. Der Zeit-
punkt der Ausgabe sowie das Thema sind aktenkundig zu machen.
Das Thema kann nur einmal und auf Antrag zurückgegeben wer-
den. Der für die Rückgabe geltend gemachte Grund muss unver-
züglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Über
den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der
zuständigen Prüfer. Ein Thema für die Bachelor-Thesis wird von
Amts wegen ausgegeben, wenn ein Kandidat, der die in der Anla-
ge 1 für die Pflicht- und Wahlpflichtmodule sowie das Praktikum
vorgesehenen Credits erworben hat, nach der letzten Modulprü-
fung nicht innerhalb von vier Wochen einen Vorschlag für das
Thema einreicht. 

(4) Die Bachelor-Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar
und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Thesis und deren Ver-
längerung werden in der Anlage 3 geregelt. Thema, Aufgaben-
stellung und Umfang der Bachelor-Thesis sind vom Betreuer so
zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Bachelor-Thesis
eingehalten werden kann. 

(6) Die Bachelor-Thesis ist fristgemäß beim Zentralen Prüfungs-
amt der Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Soweit für die Ba-
chelor-Thesis die Anfertigung von Modellen, Zeichnungen oder
anderen künstlerischen Arbeiten erforderlich ist, sind diese im
Original mit je zwei fotografischen Abbildungen des Objekts ab-
zuliefern. Bei der Abgabe hat der Kandidat schriftlich zu versi-
chern, dass er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen ent-
sprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit selbständig ver-
fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs-
mittel benutzt hat. Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit ist
mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten.

(7) Die Bachelor-Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von
denen einer Professor der Hochschule Wismar sein muss. Der
Betreuer der Bachelor-Thesis ist einer der Prüfer. Die Prüfer wer-
den vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelnen Bewertun-
gen sind gemäß § 5 vorzunehmen und von jedem Prüfer einzeln
schriftlich zu begründen. Bei nicht übereinstimmender Bewertung
durch die beiden Prüfer wird die Note der Bachelor-Thesis aus
dem arithmetischen Mittel der beiden Noten unter entsprechender
Anwendung von § 4 Abs. 1 gebildet. Das Bewertungsverfahren
soll vier Wochen nicht überschreiten.

(8) Der Kandidat hat seine Bachelor-Thesis in einem Kolloquium
zu verteidigen. Die Bewertung der Bachelor-Thesis ist dem Kan-
didaten erst nach der Verteidigung unter Berücksichtigung ihres
Ergebnisses mitzuteilen.

(9) Die Verteidigung der Bachelor-Thesis wird einer Kommis-
sion, deren Vorsitzender vom Prüfungsausschuss festgelegt wird,
zur Bewertung übergeben. Der Kommission gehören die nach
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Absatz 7 bezeichneten Prüfer an. Die Dauer des Kolloquiums be-
trägt mindestens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Das Kol-
loquium ist hochschulöffentlich, es sei denn, der Kandidat wider-
spricht.

(10) Die Note des Kolloquiums ergibt sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen. Sie geht mit einem Anteil
von 25 % in die Note für die Bachelor-Thesis ein. Wird das Kol-
loquium „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer Ge-
samtbewertung „nicht ausreichend“ (5,0). In diesem Falle sind die
Bachelor-Thesis mit einem neuen Thema und das Kolloquium zu
wiederholen.

§ 16
Prüfungsausschuss

(1) Der Prüfungsausschuss wird durch Beschluss des Fachberei-
ches gebildet. Er ist für alle das Prüfungsverfahren betreffende
Aufgaben und Entscheidungen des Prüfungswesens sowie für die
weiteren durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben zuständig.
Zur Erledigung der in § 17 Abs. 2 genannten Aufgaben und Ent-
scheidungen steht ihm das Zentrale Prüfungsamt zur Verfügung. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus Professoren, wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und Studierenden. Die Zusammenset-
zung wird in der Anlage 3 geregelt. Ist kein wissenschaftlicher
Mitarbeiter vorhanden, so fällt dieser Sitz der Gruppe der Profes-
soren zu. Für jedes der Mitglieder ist bei Bestellung ein Ersatz-
mitglied aus der jeweiligen Gruppe zu bestellen. Die Amtszeit der
studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt ein
Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses beträgt drei Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die
Mitglieder des Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf
einer Amtsperiode weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind
und diese ihr Amt angetreten haben.

(3) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden von dem zuständigen Fach-
bereichsrat bestellt. Entsprechend werden für die Mitglieder des
Prüfungsausschusses Ersatzmitglieder bestellt. Der Vorsitzende
und sein Stellvertreter müssen Professoren sein. Der Prüfungsaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder
dessen Stellvertreter und zwei weiteren Professoren mindestens
zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er be-
schließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden und in dessen Abwesenheit die
Stimme des Stellvertreters. Die studentischen Mitglieder des Prü-
fungsausschusses haben bei materiellen Prüfungsentscheidungen,
insbesondere über das Bestehen und Nichtbestehen und über die
Anrechnung von Studienzeiten sowie Prüfungs- und Studienleis-
tungen, kein Stimmrecht. An der Beratung und Beschlussfassung
über Angelegenheiten, die die Festlegung von Prüfungsaufgaben
oder die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studentischen
Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil.

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fachbe-
reich über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten
einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Bache-
lor-Thesis sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten.

Das Rektorat der Hochschule Wismar legt den Bericht des Prü-
fungsausschusses in geeigneter Weise offen. Der Prüfungsaus-
schuss gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung, des Stu-
dienplanes und der Prüfungsordnung.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen
sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungszeitraum
der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmit-
glieder unterliegen der Amtverschwiegenheit. Sofern sie nicht im
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzenden zur
Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1. über den Kandidaten das Sorgerecht hat;
2. zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung

steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8) Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Auf-
gaben für alle Regelfälle widerruflich mit Ausnahme der Ent-
scheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden.

§ 17
Zentrales Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses ge-
mäß § 16 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Hochschule
Wismar für die Organisation des Prüfungsverfahrens zuständig.

(2) Das Zentrale Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufga-
ben:

1. Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen
für die Prüfungen

2. Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 des Lan-
deshochschulgesetzes

3. Führung der Prüfungsakten
4. Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-

sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten

5. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
Modulprüfungen und zur Bachelor-Thesis

6. Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nummer 5
7. Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungster-

mins
8. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 1

Satz 3, 15 Abs. 7 Satz 6
9. Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas

für die Bachelor- Thesis
10. Zustellung des Themas der Bachelor-Thesis an den Kandidaten
11. Entgegennahme der fertig gestellten Bachelor-Thesis
12. Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis
13. Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Bachelor-

Urkunden und Bescheiden gemäß § 3 Abs. 3 und 4
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§ 18
Prüfer und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu
Prüfern und Beisitzern dürfen nur Professoren und andere nach 
§ 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigte
Personen bestellt werden. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden,
wer mindestens die entsprechende Bachelor-Prüfung oder eine
vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Der Beisitzer darf den Kandi-
daten weder befragen noch seine Prüfungsleistung beurteilen. Die
Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(2) Der Kandidat kann für die Bachelor-Thesis und die mündli-
chen Prüfungen einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen.
Der Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(3) Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten rechtzeitig be-
kannt zu geben.

(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 19
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet, wenn sie an
einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in demsel-
ben Studiengang erbracht wurden. Soweit die Bachelor-Prüfung
Fächer nicht enthält, die an der Hochschule Wismar Gegenstand
der Bachelor-Prüfung sind, ist eine Anerkennung mit Auflagen
möglich.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist oder durch ECTS-
Punkte nachgewiesen wird. Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang
und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studi-
ums an der Hochschule Wismar im Wesentlichen entsprechen.
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrech-
nung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen sowie multimedial gestützter Studien- und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wur-
den, sind die von der Kultusministerkonferenz und Hochschulrek-
torenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-
sprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
sowie für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2
entsprechend. 

(4) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten können angerech-
net werden.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind
die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen.

Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im
Zeugnis ist zulässig.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4
besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt durch
den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die für die Anrech-
nung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(7) Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss. Vor
der Feststellung der Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fach-
vertreter zu hören.

§ 20
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Bachelor-Prüfung kann nur ablegen, wer

1. aufgrund eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife,
der fachgebundenen Hochschulreife oder der Fachhochschul-
reife oder aufgrund einer durch Rechtsvorschrift, insbesonde-
re §§ 19 und 20 des Landeshochschulgesetzes (Zugangsprü-
fung; Einstufungsprüfung) oder von der zuständigen staatli-
chen Stelle als gleichwertig anerkannten Zugangsberechti-
gung oder aufgrund einer erfolgreichen Prüfung in einer für
das beabsichtigte Studium geeigneten Fachrichtung als Ab-
schluss einer Fortbildung zum Meister oder zur Meisterin nach
dem Berufsbildungsgesetz für denselben Bachelor-Studien-
gang an der Hochschule Wismar eingeschrieben ist und

2. ein Studium nach Maßgabe der Studienordnung absolviert hat
und

3. ein vorgeschriebenes Vorpraktikum gemäß § 1 Abs. 4 abge-
leistet hat und 

4. die Prüfungsvorleistungen für die jeweiligen Modulprüfungen
(Anlage 1) erbracht hat.

(2) Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der
Kandidat in dem Semester, in dem er sich zu einer Modulprüfung
meldet, in demselben Bachelor-Studiengang an der Hochschule
Wismar eingeschrieben ist.

(3) Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist innerhalb einer vom
Prüfungsausschuss festgesetzten Meldefrist und Form bei dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. Der Antrag
ist beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf
Zulassung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen bei-
zufügen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten
Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt
wurden:

1. eines der in Absatz 1 genannten Zeugnisse
2. der Nachweis der erforderlichen Prüfungsvorleistungen (§ 22)
3. Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Modulen gemäß

der Studienordnung
4. der Nachweis des Ingenieurpraktikums gemäß § 1 Abs. 5,

jedoch erst beim Antrag auf Zulassung zur Bachelor-Thesis
5. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung ent-

sprechender Prüfungen
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6. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer
Bachelor-Prüfung in demselben oder einem verwandten Stu-
diengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutsch-
land einmalig oder endgültig nicht bestanden wurden und dass
auch kein entsprechendes Prüfungsverfahren an einer anderen
Hochschule anhängig ist 

7. im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 3 erfor-
derliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen,
kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere
Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung
ist verbindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses bis spätestens eine Woche vor dem festgesetz-
ten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne Anrech-
nung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückge-
nommen werden. Über die Zulassung entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. 

(4) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt
werden, wenn

1. die in den Absätzen 1 und 2 genannten Voraussetzungen oder
die Verfahrensvorschriften nach Absatz 3 nicht erfüllt sind
oder

2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Stu-

diengang an einer Hochschule entweder die Bachelor-Prüfung
oder die entsprechende Prüfung endgültig nicht bestanden hat
oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet.

II. Bachelor-Prüfung

§ 21
Zweck und Durchführung der Bachelor-Prüfung

(1) Die Bachelor-Prüfung bildet den ersten berufsqualifizieren-
den Abschluss des Bachelor-Studienganges. Durch die Prüfung
wird festgestellt, ob der Kandidat die Zusammenhänge seines
Faches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Metho-
den und Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in
die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erwor-
ben hat.

(2) Die Bachelor-Prüfung wird mit der Bachelor-Thesis und dem
dazugehörigen Kolloquium abgeschlossen.

§ 22
Prüfungsvorleistungen

(1) Die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen sind
Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme an den in dieser An-
lage bezeichneten Modulprüfungen.

(2) Die Zulassungsvoraussetzungen zur Bachelor-Thesis werden
in der Anlage 3 geregelt.

§ 23
Art, Umfang und Gegenstand der Bachelor-Prüfung

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus

– den Modulprüfungen und
– der Bachelor-Thesis einschließlich des Kolloquiums gemäß 

§ 15.

(2) Die Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule des Bachelor-Stu-
diums; deren Umfang und Art sind der Anlage 1 zu entnehmen.
Das jeweilige Wahlpflichtmodul wird aus wirtschaftlichen Grün-
den nur angeboten, wenn sich eine Mindestteilnehmerzahl für die-
ses einschreibt. Die Anzahl der Mindestteilnehmer je Wahlpflicht-
modul wird in Anlage 3 geregelt. 

(3) Die Modulprüfungen setzen sich aus den in der Anlage 1 an-
gegebenen Prüfungsleistungen zusammen. 

(4) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der
den Prüfungsfächern zugeordneten Lehrveranstaltungen.

(5) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung für das
betroffene Studienfach angeboten werden.

(6) Der Kandidat wird zum Kolloquium nur zugelassen, wenn er
sämtliche anderen Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt hat.

§ 24
Zusatzmodule

Der Kandidat kann sich einer Prüfung in weiteren als den vorge-
schriebenen Modulen unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergebnis
der Prüfung in diesen Fächern wird bei der Festsetzung der Ge-
samtnote nicht mit einbezogen.

§ 25
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung

(1) Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den Mo-
dulnoten gemäß § 23 und der Note der Bachelor-Thesis (ein-
schließlich Kolloquium). Die Modulnoten gehen mit einem Anteil
von 90 %, die Bachelor-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil
von 10 % in die Gesamtnote ein. Darüber hinaus können weitere
Regelungen in die Anlage 3 aufgenommen werden.

(2) Für die Bildung der Gesamtnote gilt § 4 entsprechend.

(3) Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesamt-
urteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.

(4) Über die bestandene Bachelor-Prüfung erhält der Kandidat
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis
in deutscher und englischer Sprache. In das Zeugnis sind der Stu-
diengang, der gewählte Studienschwerpunkt, die Modulnoten der
Bachelor-Prüfung, das Thema der Bachelor-Thesis und deren
Note sowie die Gesamtnote der Bachelor-Prüfung aufzunehmen.
Auf Antrag des Kandidaten können das Ergebnis der Prüfungen in
den Zusatzmodulen (§ 24) und die bis zum Abschluss der Bache-
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lor-Prüfung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufge-
nommen werden. Auf Antrag des Kandidaten ist in einem Beiblatt
zum Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen Prüfungsjahr-
ganges (Notenspiegel, Rangzahl) des Studienganges anzugeben.

(5) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte
Prüfungsleistung erbracht worden ist.

(6) Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
und dem Dekan des Fachbereiches zu unterzeichnen.

(7) Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung
(„Diploma Supplement“) gemäß Anlage 2, aus der die internatio-
nale Einordnung des bestehenden Abschlusses hervorgeht. Das
Diploma Supplement enthält insbesondere die folgenden Anga-
ben in englischer und deutscher Sprache:

a) Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des
Absolventen

b) Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen
Qualifikation und zum Fachbereich 

c) Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen
Bildungssystems, Zugangsvoraussetzungen und Dauer des
Studienprogramms

d) Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Stu-
dienerfolg

e) Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren
Studien, Promotion, berufliche Qualifikationsmöglichkeiten)

f) Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des
Absolventen (z.B. integriertes Auslandsstudium)

g) Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum, Stelle)
h) Einordnung des Fachbereichs der Hochschule Wismar in das

nationale Hochschulsystem

§ 26
Hochschulgrad und Bachelor-Urkunde

(1) Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, wird der erste berufsqua-
lifizierende Abschluss verliehen.

Die genaue Bezeichnung für den Bachelor-Grad regelt die Anla-
ge 3.

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Bache-
lor-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Ver-
leihung des Bachelor-Grades beurkundet. Die Bachelor-Urkunde
wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan
des Fachbereiches unterzeichnet und mit dem Siegel der Hoch-
schule Wismar versehen.

III. Schlussbestimmungen

§ 27
Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und
wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses be-
kannt, so können die Noten für die Prüfungsleistung, bei deren
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, und für die Modulprüfung
entsprechend berichtigt und die Bachelor-Prüfung für „nicht be-
standen“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Bachelor-
Thesis.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modul-
prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen
wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen
der Modulprüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, dass er die Modulprüfung ablegen konnte, so kann
die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Bachelor-
Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls
ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die
Bachelor-Urkunde einzuziehen, wenn die Bachelor-Prüfung auf-
grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer
Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlos-
sen.

§ 28
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist
an das Zentrale Prüfungsamt zu richten.

§ 29
Übergangsbestimmungen

(1) Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von
Kandidaten, die im Wintersemester 2007/2008 für den Bachelor-
Studiengang Maschinenbau an der Hochschule Wismar einge-
schrieben werden.

(2) Für die Kandidaten, die ihr Studium im Bachelor-Studien-
gang Maschinenbau vor In-Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung
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Fächergruppe Abschlussbezeichnung

Gestaltung Bachelor of Arts (B.A.)

Ingenieurwissenschaften Nach der inhaltlichen Aus-
richtung des Studiengangs:
Bachelor of Science (B.Sc.)
oder
Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Rechtswissenschaften Bachelor of Laws (LL.B.)

Wirtschaftswissenschaften Nach der inhaltlichen Aus-
richtung des Studiengangs:
Bachelor of Arts (B.A.)
oder
Bachelor of Science (B.Sc.)



begonnen haben, findet die Prüfungsordnung für den Bachelor-
Studiengang Maschinenbau vom 13. Juli 20042 weiterhin An-
wendung.

§ 30
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungs-
ordnung für den Bachelor-Studiengang Maschinenbau vom 
13. Juli 2004 außer Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 16. November 2006 sowie der Ge-
nehmigung des Rektors vom 17. November 2006.
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Wismar, den 17. November 2006

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Professor Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2007 S. 32

2 Mittl.bl. BM M-V S. 788
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Erläuterungen:
PM: Pflichtmodul
WPM: Wahlpflichtmodul
PV: Prüfungsvorleistung
CR: Credits
Kn: Klausur in Minuten

MPn: Mündliche Prüfung in Minuten
APL: Alternative Prüfungsleitung
PA: Projektarbeit
SBA: Schriftliche Belegarbeit
Ass: Studienbegleitendes Assessment
KE: Konstruktiver Entwurf
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§ 1
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester. 

§ 2
Ingenieurpraktikum

Das Ingenieurpraktikum umfasst zwölf Wochen. Es soll in der
Regel zu Beginn des siebten Semesters abgeleistet werden. Die
Zulassung zum Ingenieurpraktikum erfolgt auf Antrag des Stu-
denten. Zum Zeitpunkt der Antragstellung müssen mindestens
170 CR durch den Antragsteller nachgewiesen werden. Näheres
regelt die Studienordnung für den Bachelor-Studiengang Maschi-
nenbau in der Anlage 5 Praktikumsordnung.

§ 3
Bachelor-Thesis

(1) Die Bearbeitungszeit der Bachelor-Thesis beträgt zehn Wo-
chen. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss aufgrund eines
begründeten Antrags, der durch den Betreuer befürwortet sein
muss, ausnahmsweise eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um
höchstens zwei Wochen gewähren. Der Antrag ist schriftlich an
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten und beim
Prüfungsamt einzureichen.

(2) Zur Bearbeitung der Bachelor- Thesis wird zugelassen, wer
Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule im Umfang von 185 CR
erfolgreich abgeschlossen hat. Sie wird in der Regel in der zwei-
ten Hälfte des siebten Semesters bearbeitet. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag.

§ 4
Assessment

In den Modulen findet ein studienbegleitendes Assessment statt. In
der ersten Lehrveranstaltungswoche sind die Studierenden im je-
weiligen Modul über die Art und den Umfang des für sie geltenden
Assessments in Kenntnis zu setzen. Art und Umfang des Assess-
ments sind für alle Studierenden eines Jahrgangs einheitlich zu
gestalten. Die erfolgreiche Teilnahme am Assessment ist Zulas-
sungsvoraussetzung für die Modulprüfung im jeweiligen Modul.

§ 5
Zweite Wiederholung von Modulprüfungen

Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung
ist grundsätzlich nur zulässig, wenn

1. ein besonderer Härtefall vorliegt oder
2. der Kandidat mindestens die Hälfte aller bis dahin abzulegen-

den Modulprüfungen nach Anlage 1 mit wenigstens „befriedi-
gend“ (siehe Prüfungsordnung § 4 Abs. 2) bestanden hat oder

3. er nur eine Modulprüfung nicht bestanden hat,

wobei nicht mehr als drei Modulprüfungen ein zweites Mal wie-
derholt werden können. Der Antrag ist schriftlich beim Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses für das Fernstudium  einzureichen.

§ 6 
Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, davon drei
Professoren, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem
Studenten.

§ 7
Mindestteilnehmerzahl für Wahlpflichtmodule

Der Fachbereich ist nur dann verpflichtet, ein Wahlpflichtmodul
anzubieten, wenn sich für ein angebotenes Thema mindestens
fünf Teilnehmer einschreiben. 

§ 8
Bildung der Gesamtnote

(1) Die Gesamtnote (GN) ermittelt sich aus der gewichteten Durch-
schnittsnote der Modulprüfungen (gDNM) nach § 23 der Prüfungs-
ordnung und der Note der Bachelor-Thesis (einschließlich Kollo-
quium) (N-BAT+K). Für die Bestimmung der einzelnen Modulno-
ten (MN) ist der § 4 der Prüfungsordnung maßgebend. Die gewich-
tete Durchschnittsnote der Modulprüfungen (gDNM) geht mit
einem Anteil von 90 % und die Note der Bachelor-Thesis mit Kol-
loquium (N-BAT+K) mit einem Anteil von 10 % in die Gesamtno-
te ein. Für die Bestimmung der Note der Bachelor-Thesis mit Kol-
loquium (N-BAT+K) ist der § 15 der Prüfungsordnung maßgebend.

gDNM = (Summe (MN x CR) / Summe (CR)) (7.1)
GN = (9 x gDNM + N-BAT+K) / 10 (7.2)

(2) Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine relative
Note entsprechend der folgenden ECTS-Bewertungsskala auszu-
weisen:

A die besten 10 %
B die nächsten 25 %
C die nächsten 30 %
D die nächsten 25 %
E die nächsten 10 %

§ 9
Hochschulgrad

(1) Das Ziel des Studiums im Bachelor-Studiengang Maschinen-
bau ist der erste berufsqualifizierende Studienabschluss „Bache-
lor of Engineering“ (BEng). 

(2) Lehre und Studium bereiten die Studierenden auf ihre beruf-
liche Tätigkeit auf dem Gebiet des Maschinenbaus unter Berück-
sichtigung der Veränderungen in der Berufswelt und im gesell-
schaftlichen Umfeld vor. Den Studierenden werden die dafür
erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten so vermit-
telt, dass sie zur Anwendung wissenschaftlicher Methoden und
Kenntnisse im Beruf sowie zur Erschließung neuer Wissensge-
biete und einer ständigen berufsbegleitenden Weiterbildung be-
fähigt werden.
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Anlage 3

Besondere Bestimmungen 



I. Allgemeines*

§ 1
Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang

(1) Die Regelstudienzeit wird in der Anlage 3 geregelt. Sie um-
fasst die theoretischen Studiensemester, eine integrierte Praxis-
phase (siehe Ablaufplan Anlage 5 der Studienordnung) und die
Prüfungen, einschließlich der Bachelor-Thesis.

(2) Die Studierenden wählen im fünftem und sechsten Fachse-
mester gemäß Anlage 1 zwischen dem Profil Produktentwick-
lung/Kunststofftechnik mit den Wahlpflichtmodulen Kunststoff-
technik sowie Spezielle Werkstoffe und Verarbeitungstechnolo-
gien oder dem Profil Verfahrens- und Umwelttechnik mit den
Wahlpflichtmodulen Mechanische Verfahrenstechnik I und Ther-
mische Verfahrenstechnik I aus.

(3) Alle Lehrveranstaltungen sind zu Modulen zusammengefasst.
Module bezeichnen einen Verbund von sinnvoll aufeinander
bezogenen beziehungsweise aufeinander aufbauenden Lehrveran-

staltungen, die sich einem bestimmten thematischen oder inhaltli-
chen Schwerpunkt widmen. Die Module können in Ausnahmefäl-
len blockweise angeboten werden. In jedem Modul ist eine stu-
dienbegleitende Modulprüfung abzulegen. Entsprechend dem
European Credit Transfer System (ECTS) richtet sich die Zahl der
Credits, die für ein Modul oder die Bachelor-Thesis mit dem
dazugehörigen Kolloquium vergeben wird, nach der jeweils für
einen durchschnittlich begabten Kandidaten regelmäßig zugrunde
zu legenden Arbeitsbelastung. Die gesamte Arbeitsbelastung des
Kandidaten beträgt im Semester 900 Stunden. Dieser Zeitauf-
wand entspricht 30 Credits. Credits werden in ganzen Zahlen ver-
geben.

(4) Der Studieninhalt orientiert sich an der Studienordnung. Diese
enthält die detaillierte Beschreibung der Module.

(5) Die integrierte Praxisphase besteht aus berufspraktischen
Ausbildungsabschnitten, welche die berufliche Ausbildung in den
vorgesehenen Berufen beinhalten, und aus dem Ingenieurprakti-
kum. Der Umfang ist in der Anlage 3 geregelt. 
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Prüfungsordnung für den dualen Bachelor-Studiengang Maschinenbau
der Hochschule Wismar

University of Technology, Business and Design

Vom 17. November 2006

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom
10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539), hat der Akademische Senat der Hochschule Wismar, University of Technology, Business and
Design, die folgende Prüfungsordnung für den dualen Bachelor-Studiengang Maschinenbau als Satzung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines

§ 1 Regelstudienzeit, Studienaufbau und Stundenumfang
§ 2 Prüfungsaufbau
§ 3 Bestehen oder Nichtbestehen 
§ 4 Bildung der Modulnoten
§ 5 Bewertung der Prüfungsleistungen
§ 6 Vergabe von Credits 
§ 7 Prüfungstermine 
§ 8 Meldefristen und Fristüberschreitung
§ 9 Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen und 

der Bachelor-Thesis
§ 10 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
§ 11 Arten der Prüfungsleistungen
§ 12 Mündliche Prüfungen
§ 13 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten
§ 14 Projektarbeiten
§ 15 Bachelor-Thesis und Kolloquium
§ 16 Prüfungsausschuss
§ 17 Zentrales Prüfungsamt
§ 18 Prüfer und Beisitzer
§ 19 Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 

Prüfungsleistungen
§ 20 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

II. Bachelor-Prüfung

§ 21 Zweck und Durchführung der Bachelor-Prüfung
§ 22 Prüfungsvorleistungen
§ 23 Art, Umfang und Gegenstand der Bachelor-Prüfung
§ 24 Zusatzmodule
§ 25 Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung
§ 26 Hochschulgrad und Bachelor-Urkunde

III. Schlussbestimmungen

§ 27 Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung
§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 29 Übergangsbestimmungen
§ 30 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Anlagen:

Anlage 1: Prüfungsplan
Anlage 2a: Diploma Supplement, englisch
Anlage 2b: Diploma Supplement, deutsch
Anlage 3: Besondere Bestimmungen

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511 
* Die Prüfungsordnung dient der Anwendung der Gesetze und der Gestaltung des Studiums auch im Hinblick auf die Gleichstellung von Frau und Mann. Soweit die folgen-

den Vorschriften geschlechtsspezifische Wortformen verwenden, gelten diese gleichermaßen für beide Geschlechter.



(6) Während des Studiums können Studien- und Prüfungsleistun-
gen an ausländischen Hochschulen absolviert werden. Die An-
rechnung der im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleis-
tungen richtet sich nach dem European Credit Transfer System
(ECTS). Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 2
Prüfungsaufbau

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus Modulprüfungen, dem In-
genieurpraktikum und der Bachelor-Thesis mit Kolloquium.

(2) Modulprüfungen können jeweils aus einer oder mehreren
Prüfungsleistungen (§ 11 ff.) bestehen. In einer Modulprüfung
sollen in der Regel nicht mehr als drei Prüfungsleistungen er-
bracht werden; sie kann auch aus nur einer Prüfungsleistung be-
stehen. Die Anzahl der Prüfungen wird in der Anlage 1 geregelt. 

(3) Eine Modulprüfung umfasst das Prüfungsfach oder das fächer-
übergreifende Prüfungsgebiet, dessen Durchdringung oder hinrei-
chende Beherrschung vom Kandidaten verlangt werden muss, um
das Studium mit Erfolg fortsetzen oder abschließen zu können. 

(4) Modulprüfungen werden grundsätzlich studienbegleitend ab-
genommen, wenn die Lehrinhalte des Prüfungsfaches in dem für
das Studium vorgesehenen vollen Umfang vermittelt worden
sind. Prüfungen, die ein Modul abschließen, sind bis zum Beginn
des Folgesemesters anzubieten.

(5) Die Zulassung zu den Modulprüfungen wird nach Maßgabe
des § 22 vom Nachweis bestimmter Prüfungsvorleistungen ab-
hängig gemacht; Prüfungsvorleistungen bestehen in der Regel aus
Leistungsnachweisen. Ein Leistungsnachweis ist die Bescheini-
gung über jeweils eine gemäß dieser Prüfungsordnung als Zulas-
sungsvoraussetzung für die Modulprüfung geforderte individuell
erkennbare Studienleistung auf mindestens ausreichendem Niveau;
eine weitergehende Benotung findet nicht statt. Ein Leistungsnach-
weis ersetzt keine Prüfungsleistung und unterliegt nicht den
Regeln des § 9. Die erfolgreiche Teilnahme an einer Lehrveran-
staltung wird in der Regel durch einen Leistungsnachweis nach-
gewiesen. Inhalt und Umfang der Leistungsnachweise sind in der
Anlage 1 festgelegt.

§ 3
Bestehen oder Nichtbestehen 

(1) Die Bachelor-Prüfung ist bestanden, wenn das Ingenieurprak-
tikum erfolgreich abgeschlossen, sämtliche Modulprüfungen der
Bachelor-Prüfung bestanden und die Bachelor-Thesis einschließ-
lich des Kolloquiums mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewer-
tet wurden.

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn jede ihrer Prüfungs-
leistungen mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet
ist. Dies gilt auch für die Bachelor-Thesis und das Kolloquium.

(3) Hat der Kandidat eine Modulprüfung nicht bestanden oder
wurde die Bachelor-Thesis schlechter als „ausreichend“ (4,0)
bewertet, so erhält der Kandidat hierüber vom Prüfungsausschuss
einen schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsbehelfsbelehrung,

der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang und in welcher Frist die Modulprüfung oder die
Bachelor-Thesis wiederholt werden können. Es ist insbesondere
auf die Folgen des § 17 Abs. 6 Nr. 4 des Landeshochschulgeset-
zes hinzuweisen.

(4) Hat der Kandidat die Bachelor-Prüfung nicht bestanden, und
will er das Studium nicht, nicht sofort oder nicht an der Hoch-
schule Wismar fortsetzen, so wird ihm auf Antrag und gegen Vor-
lage der entsprechenden Nachweise sowie der Exmatrikulations-
bescheinigung eine Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten
Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die noch fehlenden
Prüfungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Bachelor-
Prüfung nicht bestanden ist.

§ 4
Bildung der Modulnoten

(1) Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistun-
gen, errechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der
Noten der einzelnen Prüfungsleistungen unter Berücksichtigung
ihrer Gewichtung gemäß der Credits in der Anlage 1. 

Summe (Prüfungsleistungen * CR)
Modulnote = ——————————————

(Summe der CR)

Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Die Modulnote lautet

bei einem Durchschnitt 
bis einschließlich 1,5 = sehr gut;
bei einem Durchschnitt 
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut;
bei einem Durchschnitt 
von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend;
bei einem Durchschnitt 
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend;
bei einem Durchschnitt ab 4,1 = nicht ausreichend.

(2) Besteht eine Modulprüfung nur aus einer Prüfungsleistung, so
ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note des Moduls.

§ 5
Bewertung der Prüfungsleistungen

Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den
jeweiligen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungs-
leistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende 
Leistung

1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine Leistung, die 
erheblich über den 
durchschnittlichen An-
forderungen liegt

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die 
durchschnittlichen An-
forderungen entspricht
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3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz 
ihrer Mängel noch den 
Anforderungen genügt

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen 
erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht 
mehr genügt

§ 6
Vergabe von Credits 

(1) Die Vergabe von Credits richtet sich nach dem European Cre-
dit Transfer System (ECTS). Das ECTS dient der quantitativen
Anrechnung der sich aus dieser Prüfungsordnung für den Kandi-
daten ergebenden Gesamtbelastung.

(2) Credits werden für die in der Anlage 1 vorgesehenen Modu-
le, das Ingenieurpraktikum und die Bachelor-Thesis mit dem da-
zugehörigen Kolloquium vergeben.

(3) Die Vergabe von Credits setzt das Bestehen der jeweiligen
Modulprüfung, die erfolgreiche Durchführung des Ingenieurprak-
tikums oder das Bestehen der Bachelor-Thesis mit dem dazu-
gehörigen Kolloquium voraus.

§ 7
Prüfungstermine

(1) Die Bachelor-Prüfung soll spätestens bis zum Ende der
Regelstudienzeit abgeschlossen sein. Sie kann vor diesem Zeit-
punkt abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erforderli-
chen Prüfungsvorleistungen erbracht worden sind.

(2) Die Modulprüfungen werden in der Regel studienbegleitend
abgelegt. Der Prüfungsausschuss bestimmt spätestens sechs Wo-
chen vorher die Prüfungstermine und macht sie durch Aushang
bekannt. Die Modulprüfungen sind in jedem Semester unmittel-
bar nach Abschluss der Vorlesungszeit, in der Regel im dreiwö-
chigen Prüfungszeitraum zum Ende des Semesters, anzubieten.

(3) Der Kandidat ist rechtzeitig über Art und Zahl der nach den 
§ 22 erforderlichen Prüfungsvorleistungen und der zu absolvie-
renden Modulprüfungen mit den ihnen zugeordneten Prüfungs-
leistungen und über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind,
sowie über den Aus- und Abgabezeitpunkt der Bachelor-Thesis zu
informieren. Ihm sind ebenso für jede Modulprüfung die jeweili-
gen Wiederholungstermine bekannt zu geben.

(4) Dem Kandidaten ist bekannt zu geben, wann unter Berück-
sichtigung aller Fristüberschreitungs- und Wiederholungsmög-
lichkeiten in der Bachelor-Prüfung die Rechtsfolge des § 17 Abs. 6
Nr. 4 des Landeshochschulgesetzes einsetzt.

§ 8
Meldefristen und Fristüberschreitung

(1) Der Kandidat hat sich zu einer Prüfung gemäß § 20 Abs. 3 zu
melden. Für die Meldung zur Prüfung wird jeweils eine Frist ge-
setzt, die sich nach dem jeweiligen Prüfungstermin richtet. Zwi-

schen dem Ende der Meldefrist und dem Beginn der Prüfung müs-
sen mindestens vier Wochen liegen.

(2) Überschreitet der Kandidat aus von ihm zu vertretenden Grün-
den die vom Prüfungsausschuss gemäß § 20 Abs. 3 festgelegten
Fristen zur Meldung für seine letzte Modulprüfung um mehr als
zwei Semester oder legt er die Prüfung zu der er sich gemeldet hat,
aus von ihm zu vertretenden Gründen nicht ab, so gilt diese Modul-
prüfung als abgelegt und nicht bestanden. Für die einzelnen
Modulprüfungen gelten die Meldetermine der Bachelor-Prüfung
als spätester Termin im Sinne von Satz 1. Satz 1 gilt entsprechend
für eine nicht zum vorgesehenen Termin begonnene Bachelor-
Thesis. Versäumnisgründe, die der Studierende nicht zu vertreten
hat, sind dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen und glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss
die Gründe an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen,
der dem Studierenden schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Ver-
säumnisgründen im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mut-
terschutzfristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Auf Antrag des Kandidaten können Auslands- und Sprach-
studienaufenthalte und Zeiten der aktiven Mitarbeit in Hochschul-
gremien nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden. Unbe-
rücksichtigt bleibt ein Auslandsstudium bis zu zwei Semestern, ein
Sprachsemester bis zu einem Semester, wenn der Kandidat nach-
weislich an einer ausländischen Hochschule für einen Studien-
gang, in dem er diese Regelung in Anspruch nehmen möchte, ein-
geschrieben war und darin Lehrveranstaltungen in angemessenem
Umfang besucht und je Semester mindestens zehn Credits erwor-
ben hat. Ferner können Fachsemester, höchstens jedoch bis zu
zwei Semester, nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet wer-
den, wenn der Kandidat während dieser Zeit als gewähltes Mit-
glied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzungsmäßigen
Organen der Hochschule tätig und nachweislich am ordnungsge-
mäßem Studium in erheblichem Maße gehindert war. Über den
Antrag des Kandidaten entscheidet der Prüfungsausschuss.

(4) Unabhängig von Absatz 2 Satz 3 kann der zuständige Prü-
fungsausschuss unter Würdigung der Ursachen für die Verzöge-
rung des Studiums Ausnahmen von Absatz 2 Satz 2 zulassen,
wenn der Kandidat nach Inanspruchnahme der Studienberatung
eine vom Prüfungsausschuss befürwortete Konzeption für die Be-
endigung des Studiums innerhalb von zwei Semestern vorlegt.

§ 9
Freiversuch, Wiederholung der Modulprüfungen 

und der Bachelor-Thesis

(1) Erstmals nicht bestandene Modulprüfungen gelten als dann
nicht unternommen, wenn sie zu den in der Anlage 1 vorgesehenen
Regelprüfungsterminen abgelegt werden (Freiversuch). Satz 1 gilt
nicht, wenn die Prüfung aufgrund eines ordnungswidrigen Ver-
haltens, insbesondere eines Täuschungsversuchs, für nicht bestan-
den erklärt wurde. Für die Bachelor-Thesis gilt Absatz 9.

(2) Eine zu den in der Anlage 1 vorgesehenen Regelprüfungster-
minen bestandene Prüfungsleistung der Bachelor-Prüfung kann
zur Notenverbesserung erneut abgelegt werden. Der Freiversuch
bestandener Prüfungsleistungen ist nur auf Klausuren und Steg-
reife anwendbar. Die erstmals bestandene Prüfungsleistung gilt
mit der Meldung zur Prüfung als nicht unternommen.
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(3) Die Wiederholung einer im Rahmen der Freiversuchsrege-
lung abgelegten Modulprüfung hat zum nächsten regulären Prü-
fungstermin zu erfolgen.

(4) Ist ein Kandidat aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, an
der Wahrnehmung eines Freiversuchs gehindert, sind die Gründe
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich anzuzeigen und
glaubhaft zu machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe
an, so ist von ihm ein neuer Termin anzuberaumen, der dem Kan-
didaten schriftlich mitzuteilen ist. Bei den Hindernisgründen im
Sinne von Satz 1 sind die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die
Fristen der Elternzeit zu beachten.

(5) Eine nicht bestandene Modulprüfung kann unabhängig vom
Freiversuch einmal wiederholt werden. Die Wiederholung einer
bestandenen Modulprüfung unabhängig vom Freiversuch ist nicht
zulässig. Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesre-
publik Deutschland werden angerechnet. Die Wiederholungsprü-
fung ist nur zum nächsten regulären Prüfungstermin nach Ablauf
des jeweiligen Prüfungsverfahrens zulässig, sofern nicht dem
Kandidaten wegen besonderer, von ihm nicht zu vertretender
Gründe eine Nachfrist gewährt wird. Für die Bachelor-Thesis gilt
Absatz 9.

(6) Besteht eine nicht bestandene Modulprüfung aus mehreren
Prüfungsleistungen, sind nur die mit der Note „nicht ausreichend“
(5,0) bewerteten Prüfungsleistungen zu wiederholen.

(7) Eine Wiederholung einer Modulprüfung liegt auch dann vor,
wenn eine im Rahmen eines Freiversuches (Absatz 1) abgelegte
Modulprüfung nicht bestanden worden ist und ein dritter Versuch
erforderlich wird.

(8) Eine zweite Wiederholung kann für in der Anlage 3 zu
bestimmende Ausnahmefälle und nur zum nächsten regulären
Prüfungstermin erfolgen.

(9) Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Modulprü-
fung als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat
hat das Versäumnis nicht zu vertreten. Der für das Versäumnis
geltend gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt
und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Studierenden
ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kan-
didaten steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu
versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den
Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Studie-
renden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel der nächst-
mögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund dem nicht
entgegensteht.

(10) Die Bachelor-Thesis und das Kolloquium können bei einer
Bewertung, die schlechter als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal
wiederholt werden. Die Wiederholung einer Bachelor-Thesis, die
„ausreichend“ (4,0) und besser bewertet wurde, ist nicht zulässig.
Fehlversuche an anderen Hochschulen in der Bundesrepublik
Deutschland werden angerechnet. Die Vergabe muss alsbald, spä-
testens sechs Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der
Bachelor-Thesis beim Prüfungssauschuss beantragt werden. Eine
Rückgabe des Themas der Bachelor-Thesis ist nur zulässig, wenn
der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten Bachelor-Thesis
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat.

(11) Werden die Termine und Fristen für Prüfungen beziehungs-
weise Prüfungswiederholungen gemäß der Absätze 3, 5, 8 und 9
versäumt, gilt die Modulprüfung beziehungsweise Bachelor-The-
sis als abgelegt und nicht bestanden, es sei denn, der Kandidat hat
das Versäumnis nicht zu vertreten. Der für den Rücktritt oder das
Versäumnis geltend gemachte Grund muss unverzüglich schrift-
lich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des
Studierenden ist ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krank-
heit des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihm überwie-
gend allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungs-
ausschuss den Grund an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der
dem Studierenden schriftlich mitgeteilt wird; dies ist in der Regel
der nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen.

§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0)
bewertet, wenn der Kandidat einen für ihn bindenden Prüfungs-
termin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn er von einer Prü-
fung, die er angetreten hat, ohne triftigen Grund zurücktritt. Das-
selbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb
der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.

(2) Kann der Kandidat aus von ihm nicht zu vertretenden Grün-
den die für die Ablegung von Modulprüfungen und die Anferti-
gung der Bachelor-Thesis festgelegten Fristen nicht einhalten, hat
er dieses rechtzeitig zusammen mit einem Antrag auf Terminver-
schiebung über das Zentrale Prüfungsamt dem Prüfungsausschuss
anzuzeigen. Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend
gemachte Grund muss unverzüglich schriftlich angezeigt und
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten ist ein
amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Krankheit des Kandidaten
steht die Krankheit eines von ihm überwiegend allein zu versor-
genden Kindes gleich. Erkennt der Prüfungsausschuss den Grund
an, so wird ein neuer Termin anberaumt, der dem Kandidaten vom
Zentralen Prüfungsamt schriftlich mitgeteilt wird; dies ist der
nächstmögliche Prüfungstermin, sofern der anerkannte Grund
dem nicht entgegensteht. Die bereits vorliegenden Prüfungsleis-
tungen sind in diesem Fall anzurechnen. Bei den Versäumnis-
gründen im Sinne von Satz 3 sind die gesetzlichen Mutterschutz-
fristen und die Fristen der Elternzeit zu berücksichtigen.

(3) Versucht der Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu
beeinflussen, wird die betreffende Prüfungsleistung „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen
Ablauf des Prüfungstermins stört, kann von dem jeweiligen Prüfer
oder Aufsicht Führenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung
ausgeschlossen werden; in diesem Fall wird die Prüfungsleistung
„nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwer wiegenden Fällen
kann der Prüfungsausschuss den Kandidaten von der Erbringung
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.

(4) Der Kandidat kann verlangen, dass die Entscheidung nach
Absatz 3 Satz 1 und 2 innerhalb von 14 Tagen vom Prüfungsaus-
schuss überprüft wird. Belastende Entscheidungen sind dem Kan-
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
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§ 11
Arten der Prüfungsleistungen

(1) Die Studierenden haben während ihrer Studienzeit Prüfungs-
leistungen zu erbringen. Das Lehrangebot ist so zu gestalten, dass
die Studierenden ausreichend Möglichkeiten zur Erbringung der
erforderlichen Prüfungsleistungen haben. Die Prüfungsleistungen
sind von den Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung zu be-
scheinigen und gemäß der Notenskala nach § 12 zu bewerten. Die
Studierenden sind in der ersten Vorlesungswoche im jeweiligen
Fach über die für sie geltende Prüfungsart und deren Umfang in
Kenntnis zu setzen. Die Auswahl der Prüfungsart und des Umfangs
wird vom Prüfer für alle Kandidaten einheitlich vorgenommen, sie
bedarf vor Bekanntgabe der Bestätigung durch den Prüfungsaus-
schuss. Für chronisch Kranke gelten die Vorschriften sinngemäß.
Folgende Arten von Prüfungsleistungen können erbracht werden:

a) Mündliche Prüfung (§ 12)
b) schriftlich als Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbei-

ten (§ 13)
c) Hausarbeit
d) Referat
e) Teilnahme an Planspielen/Durchführung von Fallstudien
f) Projektarbeit (§ 14)
g) Alternative Prüfungsleistungen können sein: 

– Referate
– Rechnerprogramme 
– Rollenspiele
– Diskussionsleitungen
– Kolloquien
– sonstige schriftliche Arbeiten
– Experimentelle Arbeiten
– Konstruktive oder zeichnerische Entwürfe (Entwurfspro-

jekte, Stegreifentwürfe, Präsentationen )
– Hausarbeit
– Projektarbeit (§ 14)

Alternative Prüfungsleistungen können auch als semesterbeglei-
tende Prüfungen außerhalb des von der Hochschule festgelegten
Prüfungszeitraumes erbracht werden.

(2) Ein Referat ist im Lehr- beziehungsweise Lernzusammen-
hang der Lehrveranstaltungen zu halten. Es umfasst die eigen-
ständige systematische Aufarbeitung eines Themas oder Themen-
gebietes der jeweiligen Lehrveranstaltung unter Einbeziehung der
einschlägigen Literatur. In einem kurzen Vortrag von 15 Minuten
bis 30 Minuten soll die Diskussion über die entsprechende The-
matik eröffnet und vertieft werden.

(3) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoretische Vorbe-
reitung, den Aufbau und die Durchführung eines Experiments so-
wie die schriftliche Darstellung der Arbeitsschritte, des Versuchs-
ablaufs und der Ergebnisse des Experiments.

(4) Ein Entwurfsprojekt ist eine selbständige, in der Regel gra-
fisch dargestellte Lösung einer Entwurfsaufgabe. Es dient der ent-
werferischen und praktischen Ausbildung innerhalb der Hoch-
schule. Ein Entwurfsprojekt wird in der Regel über einen zuvor
festgelegten Zeitraum bearbeitet. Es kann als Gruppen- oder Ein-
zelarbeit vorgelegt werden. Bei einer Gruppenarbeit muss der zu
bewertende Beitrag des Einzelnen als individuelle Prüfungsleis-
tung abgrenzbar und bewertbar sein.

(5) Der Stegreif ist die unbetreute Bearbeitung einer kleinen Auf-
gabenstellung (Entwurf), die in einem Zeitraum von höchstens
einer Woche zu bearbeiten ist und deren Ergebnis in einem Kol-
loquium präsentiert oder in einer oder mehreren Veranstaltungen
kritisch reflektiert wird.

(6) Macht der Kandidat vor Beginn der Prüfungsleistung glaub-
haft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher
Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder
teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem Kan-
didaten durch den Prüfungsausschuss gestattet, die Prüfungsleis-
tungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleich-
wertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen.
Dazu kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt wer-
den. Entsprechendes gilt für Prüfungsvorleistungen. Für chronisch
kranke Kandidaten gelten diese Vorschriften sinngemäß.

§ 12
Mündliche Prüfungen

(1) Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Kandidat nach-
weisen, dass er die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes er-
kennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge
einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der Kan-
didat über breites Grundlagenwissen des Prüfungsgebietes ver-
fügt.

(2) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüfern
(Kollegialprüfung) oder vor einem Prüfer in Gegenwart eines
sachkundigen Beisitzers als Gruppenprüfung oder als Einzelprü-
fung abgelegt.

(3) Die mündliche Prüfung dauert je Kandidat mindestens 15 und
höchstens 45 Minuten.

(4) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis
ist dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die mündliche Prü-
fung bekannt zu geben. Die Note der mündlichen Prüfung ergibt
sich aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen der
Prüfer.

(5) Kandidaten, die sich an einem späteren Prüfungstermin, nicht
jedoch im selben Prüfungsabschnitt der gleichen Modulprüfung
unterziehen wollen, sollen nach Maßgabe der räumlichen Ver-
hältnisse als Zuhörer zugelassen werden, es sei denn, der Kandi-
dat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die
Beratung und Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse an den Kandi-
daten.

§ 13
Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten 

(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schriftlichen Arbeiten
soll der Kandidat nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit
begrenzten Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines
Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. In der Klau-
sur soll ferner festgestellt werden, ob der Kandidat über notwen-
diges Grundlagenwissen verfügt. Das Bewertungsverfahren soll
vier Wochen nicht überschreiten.
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(2) Klausurarbeiten und sonstige schriftliche Arbeiten sind in der
Regel, zumindest aber im Fall einer Wiederholungsprüfung, von
zwei Prüfern zu bewerten. Die Note ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der Einzelbewertungen.

(3) Die Bearbeitungszeit für Klausurarbeiten darf 90 Minuten
nicht unterschreiten und 300 Minuten nicht überschreiten.

§ 14
Projektarbeiten

(1) Durch Projektarbeiten wird in der Regel die Fähigkeit zur
Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, Durchsetzung und
Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Kan-
didat nachweisen, dass er an einer größeren Aufgabe Ziele defi-
nieren sowie Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann.

(2) Projektarbeiten sind in der Regel, mindestens aber im Fall
einer Wiederholungsprüfung, von zwei Prüfern zu bewerten. Die
Note ergibt sich als arithmetisches Mittel der Einzelbewertungen.
Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten.

(3) Die Bearbeitungszeit für Projektarbeiten beträgt in der Regel
höchstens sechs Monate. Für die Festlegung dieser Bearbeitungs-
zeit gilt § 11 Abs. 1.

(4) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrachten Projektarbeit
muss der Beitrag des einzelnen Kandidaten deutlich erkennbar
sein und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllen.

§ 15 
Bachelor-Thesis und Kolloquium

(1) Die Bachelor-Thesis ist eine Prüfungsarbeit, die das Studium
abschließt. Sie soll zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist,
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Fach
selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

(2) Die Bachelor-Thesis kann von einem Professor oder einer
anderen nach § 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungs-
berechtigten Person ausgegeben und betreut werden, soweit diese
an der Hochschule Wismar im Studiengang tätig ist. Soll die
Bachelor-Thesis in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule
Wismar durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustimmung
des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.

(3) Auf Antrag wird dem Kandidaten rechtzeitig unter Berück-
sichtigung der nach Maßgabe des § 8 festgelegten Termine ein
Thema für die Bachelor-Thesis zugeteilt. Die Vergabe des The-
mas erfolgt über den Prüfungsausschuss. Der Kandidat kann Vor-
schläge für das Thema der Bachelor-Thesis machen. Der Zeit-
punkt der Ausgabe sowie das Thema sind aktenkundig zu machen.
Das Thema kann nur einmal und auf Antrag zurückgegeben wer-
den. Der für die Rückgabe geltend gemachte Grund muss unver-
züglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Über
den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss nach Anhörung der
zuständigen Prüfer. Ein Thema für die Bachelor-Thesis wird von
Amts wegen ausgegeben, wenn ein Kandidat, der die in der Anla-
ge 1 für die Pflicht- und Wahlpflichtmodule sowie das Praktikum
vorgesehenen Credits erworben hat, nach der letzten Modulprü-

fung nicht innerhalb von vier Wochen einen Vorschlag für das
Thema einreicht. 

(4) Die Bachelor-Thesis kann auch in Form einer Gruppenarbeit
erbracht werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende
Beitrag des einzelnen Kandidaten aufgrund der Angabe von Ab-
schnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die
eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar
und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt.

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelor-Thesis und deren Ver-
längerung werden in der Anlage 3 geregelt. Thema, Aufgaben-
stellung und Umfang der Bachelor-Thesis sind vom Betreuer so
zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Bachelor-Thesis
eingehalten werden kann.

(6) Die Bachelor-Thesis ist fristgemäß beim Zentralen Prüfungs-
amt der Hochschule Wismar in drei Exemplaren abzuliefern; der
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Soweit für die
Bachelor-Thesis die Anfertigung von Modellen, Zeichnungen
oder anderen künstlerischen Arbeiten erforderlich ist, sind diese
im Original mit je zwei fotografischen Abbildungen des Objekts
abzuliefern. Bei der Abgabe hat der Kandidat schriftlich zu versi-
chern, dass er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen ent-
sprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit selbständig ver-
fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs-
mittel benutzt hat. Eine nicht fristgemäß eingereichte Arbeit ist
mit der Note „nicht ausreichend“ (5,0) zu bewerten.

(7) Die Bachelor-Thesis ist von zwei Prüfern zu bewerten, von
denen einer Professor der Hochschule Wismar sein muss. Der
Betreuer der Bachelor-Thesis ist einer der Prüfer. Die Prüfer wer-
den vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelnen Bewertun-
gen sind gemäß § 5 vorzunehmen und von jedem Prüfer einzeln
schriftlich zu begründen. Bei nicht übereinstimmender Bewertung
durch die beiden Prüfer wird die Note der Bachelor-Thesis aus
dem arithmetischen Mittel der beiden Noten unter entsprechender
Anwendung von § 4 Abs. 1 gebildet. Das Bewertungsverfahren
soll vier Wochen nicht überschreiten.

(8) Der Kandidat hat seine Bachelor-Thesis in einem Kolloquium
zu verteidigen. Die Bewertung der Bachelor-Thesis ist dem Kan-
didaten erst nach der Verteidigung unter Berücksichtigung ihres
Ergebnisses mitzuteilen.

(9) Die Verteidigung der Bachelor-Thesis wird einer Kommissi-
on, deren Vorsitzender vom Prüfungsausschuss festgelegt wird,
zur Bewertung übergeben. Der Kommission gehören die nach
Absatz 7 bezeichneten Prüfer an. Die Dauer des Kolloquiums
beträgt mindestens 30 Minuten und höchstens 45 Minuten. Das
Kolloquium ist hochschulöffentlich, es sei denn, der Kandidat
widerspricht.

(10) Die Note des Kolloquiums ergibt sich aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen. Sie geht mit einem Anteil
von 25 % in die Note für die Bachelor-Thesis ein. Wird das Kol-
loquium „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, führt das zu einer
Gesamtbewertung „nicht ausreichend“ (5,0). In diesem Falle sind
die Bachelor-Thesis mit einem neuen Thema und das Kolloquium
zu wiederholen.
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§ 16
Prüfungsausschuss

(1) Der Prüfungsausschuss wird durch Beschluss des Fachberei-
ches gebildet. Er ist für alle das Prüfungsverfahren betreffende
Aufgaben und Entscheidungen des Prüfungswesens sowie für die
weiteren durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben zuständig.
Zur Erledigung der in § 17 Abs. 2 genannten Aufgaben und Ent-
scheidungen steht ihm das Zentrale Prüfungsamt zur Verfügung. 

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus Professoren, wissen-
schaftlichen Mitarbeitern und Studierenden. Die Zusammenset-
zung wird in der Anlage 3 geregelt. Ist kein wissenschaftlicher
Mitarbeiter vorhanden, so fällt dieser Sitz der Gruppe der Profes-
soren zu. Für jedes der Mitglieder ist bei Bestellung ein Ersatz-
mitglied aus der jeweiligen Gruppe zu bestellen. Die Amtszeit der
studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt ein
Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses beträgt drei Jahre. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Die
Mitglieder des Prüfungsausschusses üben ihr Amt nach Ablauf
einer Amtsperiode weiter aus, bis Nachfolger bestellt worden sind
und diese ihr Amt angetreten haben.

(3) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglie-
der des Prüfungsausschusses werden von dem zuständigen Fach-
bereichsrat bestellt. Entsprechend werden für die Mitglieder des
Prüfungsausschusses Ersatzmitglieder bestellt. Der Vorsitzende
und sein Stellvertreter müssen Professoren sein. Der Prüfungsaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder
dessen Stellvertreter und zwei weiteren Professoren mindestens
zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er be-
schließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden und in dessen Abwesenheit die
Stimme des Stellvertreters. Die studentischen Mitglieder des Prü-
fungsausschusses haben bei materiellen Prüfungsentscheidungen,
insbesondere über das Bestehen und Nichtbestehen und über die
Anrechnung von Studienzeiten sowie Prüfungs- und Studienleis-
tungen, kein Stimmrecht. An der Beratung und Beschlussfassung
über Angelegenheiten, die die Festlegung von Prüfungsaufgaben
oder die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studentischen
Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil.

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen
der Prüfungsordnung eingehalten werden. Der Prüfungsausschuss
berichtet regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, dem Fachbe-
reich über die Entwicklung der Prüfungs- und Studienzeiten ein-
schließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Bachelor-
Thesis sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. Das
Rektorat der Hochschule Wismar legt den Bericht des Prüfungs-
ausschusses in geeigneter Weise offen. Der Prüfungsausschuss
gibt Anregungen zur Reform der Studienordnung, des Studienpla-
nes und der Prüfungsordnung.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen; ausgenommen
sind studentische Mitglieder, die sich im selben Prüfungszeitraum
der gleichen Prüfung zu unterziehen haben.

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die Ersatzmit-
glieder unterliegen der Amtverschwiegenheit. Sofern sie nicht im
öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzenden zur
Verschwiegenheit zu verpflichten.

(7) Von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss ist
wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen, wer

1. über den Kandidaten das Sorgerecht hat;
2. zu dem Kandidaten in einer engen persönlichen Beziehung

steht oder wirtschaftliche Beziehungen unterhält.

(8) Der Prüfungsausschuss überträgt die Erledigung seiner Auf-
gaben für alle Regelfälle widerruflich mit Ausnahme der Ent-
scheidung über Widersprüche auf seinen Vorsitzenden.

§ 17
Zentrales Prüfungsamt

(1) Unbeschadet der Zuständigkeit des Prüfungsausschusses ge-
mäß § 16 Abs. 1 ist das Zentrale Prüfungsamt der Hochschule
Wismar für die Organisation des Prüfungsverfahrens zuständig.

(2) Das Zentrale Prüfungsamt hat insbesondere folgende Aufga-
ben:

1. Bekanntgabe des Prüfungszeitraumes und der Meldefristen
für die Prüfungen

2. Fristenkontrolle der Prüfungstermine gemäß § 37 des Lan-
deshochschulgesetzes

3. Führung der Prüfungsakten
4. Koordination der Prüfungstermine und Aufstellung von ent-

sprechenden Prüfungsplänen für Prüfer, Beisitzer und Prü-
fungsaufsichten

5. Ausgabe und Entgegennahme der Anträge auf Zulassung zu
Modulprüfungen und zur Bachelor-Thesis

6. Erteilung der Zulassung zu Prüfungen gemäß Nummer 5
7. Aufstellung von Listen der Kandidaten eines Prüfungstermins
8. Überwachung der Bewertungsfristen gemäß §§ 13 Abs. 1

Satz 3, 15 Abs. 7 Satz 6
9. Entgegennahme des Antrages auf Zuweisung eines Themas

für die Bachelor-Thesis
10. Zustellung des Themas der Bachelor-Thesis an den Kandida-

ten
11. Entgegennahme der fertig gestellten Bachelor-Thesis
12. Benachrichtigung der Kandidaten über das Prüfungsergebnis
13. Ausfertigung und Aushändigung von Zeugnissen, Bachelor-

Urkunden und Bescheiden gemäß § 3 Abs. 3 und 4

§ 18
Prüfer und Beisitzer

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Beisitzer. Zu
Prüfern und Beisitzern dürfen nur Professoren und andere nach 
§ 36 Abs. 4 des Landeshochschulgesetzes prüfungsberechtigte
Personen bestellt werden. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden,
wer mindestens die entsprechende Bachelor-Prüfung oder eine
vergleichbare Prüfung abgelegt hat. Der Beisitzer darf den Kandi-
daten weder befragen noch seine Prüfungsleistung beurteilen. Die
Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig.

(2) Der Kandidat kann für die Bachelor-Thesis und die mündli-
chen Prüfungen einen Prüfer oder mehrere Prüfer vorschlagen.
Der Vorschlag begründet keinen Anspruch.
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(3) Die Namen der Prüfer sind dem Kandidaten rechtzeitig be-
kannt zu geben.

(4) Für die Prüfer und Beisitzer gilt § 16 Abs. 6 und 7 entspre-
chend.

§ 19
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 

und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet, wenn sie an
einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland in demsel-
ben Studiengang erbracht wurden. Soweit die Bachelor-Prüfung
Fächer nicht enthält, die an der Hochschule Wismar Gegenstand
der Bachelor-Prüfung sind, ist eine Anerkennung mit Auflagen
möglich.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
Studiengängen, die nicht unter Absatz 1 fallen, werden angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist oder durch ECTS-
Punkte nachgewiesen wird. Studienzeiten, Studienleistungen und
Prüfungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang
und in den Anforderungen denjenigen des entsprechenden Studi-
ums an der Hochschule Wismar im Wesentlichen entsprechen.
Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbe-
trachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. Bei der Anrech-
nung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen sowie multimedial gestützter Studien- und Prüfungsleistun-
gen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wur-
den, sind die von der Kultusministerkonferenz und Hochschulrek-
torenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-
sprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten.

(3) Für Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
sowie für multimedial gestützte Studien- und Prüfungsleistungen
in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die Absätze 1 und 2
entsprechend. 

(4) Einschlägige berufspraktische Tätigkeiten können angerech-
net werden.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, sind
die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – zu über-
nehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen.
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im
Zeugnis ist zulässig.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 be-
steht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von
Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in
der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt durch
den Prüfungsausschuss. Der Studierende hat die für die Anrech-
nung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

(7) Zuständig für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleis-
tungen und Prüfungsleistungen ist der Prüfungsausschuss. Vor
der Feststellung der Gleichwertigkeit sind die zuständigen Fach-
vertreter zu hören.

§ 20
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen

(1) Die Bachelor-Prüfung kann nur ablegen, wer

1. aufgrund eines Zeugnisses der allgemeinen Hochschulreife,
der fachgebundenen Hochschulreife oder der Fachhochschul-
reife oder aufgrund einer durch Rechtsvorschrift, insbesonde-
re §§ 19 und 20 des Landeshochschulgesetzes (Zugangsprü-
fung; Einstufungsprüfung) oder von der zuständigen staatli-
chen Stelle als gleichwertig anerkannten Zugangsberechti-
gung oder aufgrund einer erfolgreichen Prüfung in einer für
das beabsichtigte Studium geeigneten Fachrichtung als Ab-
schluss einer Fortbildung zum Meister oder zur Meisterin nach
dem Berufsbildungsgesetz für denselben Bachelor-Studien-
gang an der Hochschule Wismar eingeschrieben ist und

2. ein Studium nach Maßgabe der Studienordnung absolviert hat
und

3. ein vorgeschriebenes Praktikum gemäß § 1 Abs. 4 abgeleistet
hat und

4. die Prüfungsvorleistungen für die jeweiligen Modulprüfungen
(Anlage 1) erbracht hat.

(2) Die Zulassung zu einer Modulprüfung setzt voraus, dass der
Kandidat in dem Semester, in dem er sich zu einer Modulprüfung
meldet, in demselben Bachelor-Studiengang an der Hochschule
Wismar eingeschrieben ist.

(3) Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist innerhalb einer vom
Prüfungsausschuss festgesetzten Meldefrist und Form bei dem
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu beantragen. Der Antrag
ist beim Zentralen Prüfungsamt einzureichen. Dem Antrag auf
Zulassung zu den Modulprüfungen sind folgende Unterlagen bei-
zufügen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten
Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt
wurden:

1. eines der in Absatz 1 genannten Zeugnisse
2. der Nachweis einer berufspraktischen Tätigkeit gemäß § 1

Abs. 4, jedoch erst beim Antrag auf Zulassung zur Bachelor-
Thesis

3. der Nachweis der erforderlichen Prüfungsvorleistungen (§ 22)
4. Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an Modulen gemäß

der Studienordnung
5. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung ent-

sprechender Prüfungen
6. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung einer

Bachelor-Prüfung in demselben oder einem verwandten Stu-
diengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutsch-
land einmalig oder endgültig nicht bestanden wurden und dass
auch kein entsprechendes Prüfungsverfahren an einer anderen
Hochschule anhängig ist 

7. im Falle mündlicher Prüfungsleistungen eine Erklärung darü-
ber, ob einer Zulassung von Zuhörern widersprochen wird

Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 3 erfor-
derliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen,
kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere
Art zu führen. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung
ist verbindlich; er kann schriftlich bei dem Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses bis spätestens eine Woche vor dem festgesetz-
ten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen und ohne Anrech-
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nung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückge-
nommen werden. Über die Zulassung entscheidet der Prüfungs-
ausschuss. 

(4) Die Zulassung zu einer Modulprüfung darf nur abgelehnt
werden, wenn

1. die in den Absätzen 1 und 2 genannten Voraussetzungen oder
die Verfahrensvorschriften nach Absatz 3 nicht erfüllt sind oder

2. die Unterlagen unvollständig sind oder
3. der Kandidat in demselben oder in einem verwandten Studi-

engang an einer Hochschule entweder die Bachelor-Prüfung
oder die entsprechende Prüfung endgültig nicht bestanden hat
oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet.

II. Bachelor-Prüfung

§ 21
Zweck und Durchführung der Bachelor-Prüfung

(1) Die Bachelor-Prüfung bildet den ersten berufsqualifizieren-
den Abschluss des Bachelor-Studienganges. Durch die Prüfung
wird festgestellt, ob der Kandidat die Zusammenhänge seines
Faches überblickt, die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Metho-
den und Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in
die Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erwor-
ben hat.

(2) Die Bachelor-Prüfung wird mit der Bachelor-Thesis und dem
dazugehörigen Kolloquium abgeschlossen.

§ 22
Prüfungsvorleistungen

(1) Die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfungsvorleistungen sind
Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme an den in dieser An-
lage bezeichneten Modulprüfungen.

(2) Die Zulassungsvoraussetzungen zur Bachelor-Thesis werden
in der Anlage 3 geregelt.

§ 23
Art, Umfang und Gegenstand der Bachelor-Prüfung

(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus

– den Modulprüfungen und
– der Bachelor-Thesis einschließlich des Kolloquiums gemäß 

§ 15.

(2) Die Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule des Bachelor-Stu-
diums; deren Umfang und Art sind der Anlage 1 zu entnehmen.
Das jeweilige Wahlpflichtmodul wird aus wirtschaftlichen Grün-
den nur angeboten, wenn sich eine Mindestteilnehmerzahl für die-
ses einschreibt. Die Anzahl der Mindestteilnehmer je Wahl-
pflichtmodul wird in Anlage 3 geregelt. 

(3) Die Modulprüfungen setzen sich aus den in der Anlage 1 an-
gegebenen Prüfungsleistungen zusammen. 

(4) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der
den Prüfungsfächern zugeordneten Lehrveranstaltungen.

(5) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der
Lehrveranstaltungen, die aufgrund der Studienordnung für das be-
troffene Studienfach angeboten werden.

(6) Der Kandidat wird zum Kolloquium nur zugelassen, wenn er
sämtliche anderen Prüfungsleistungen erfolgreich abgelegt hat.

§ 24
Zusatzmodule

Der Kandidat kann sich einer Prüfung in weiteren als den vorge-
schriebenen Modulen unterziehen (Zusatzmodule). Das Ergebnis
der Prüfung in diesen Fächern wird bei der Festsetzung der Ge-
samtnote nicht mit einbezogen.

§ 25
Bildung der Gesamtnote, Zeugnis und Zeugnisergänzung

(1) Die Gesamtnote errechnet sich entsprechend § 4 aus den
Modulnoten gemäß § 23 und der Note der Bachelor-Thesis (ein-
schließlich Kolloquium). Die Modulnoten gehen mit einem Anteil
von 90 %, die Bachelor-Thesis mit Kolloquium mit einem Anteil
von 10 % in die Gesamtnote ein. Darüber hinaus können weitere
Regelungen in die Anlage 3 aufgenommen werden.

(2) Für die Bildung der Gesamtnote gilt § 4 entsprechend.

(3) Bei hervorragenden Leistungen gemäß § 5 kann das Gesamt-
urteil „mit Auszeichnung bestanden“ erteilt werden.

(4) Über die bestandene Bachelor-Prüfung erhält der Kandidat
unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen, ein Zeugnis
in deutscher und englischer Sprache. In das Zeugnis sind der Stu-
diengang, der gewählte Studienschwerpunkt, die Modulnoten der
Bachelor-Prüfung, das Thema der Bachelor-Thesis und deren
Note sowie die Gesamtnote der Bachelor-Prüfung aufzunehmen.
Auf Antrag des Kandidaten können das Ergebnis der Prüfungen in
den Zusatzmodulen (§ 24) und die bis zum Abschluss der Bache-
lor-Prüfung benötigte Fachstudiendauer in das Zeugnis aufge-
nommen werden. Auf Antrag des Kandidaten ist in einem Beiblatt
zum Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen Prüfungsjahr-
ganges (Notenspiegel, Rangzahl) des Studienganges anzugeben.

(5) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte
Prüfungsleistung erbracht worden ist.

(6) Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses
und dem Dekan des Fachbereiches zu unterzeichnen.

(7) Mit dem Zeugnis erhält der Kandidat eine Zeugnisergänzung
(„Diploma Supplement“) gemäß Anlage 2, aus der die internatio-
nale Einordnung des bestehenden Abschlusses hervorgeht. Das
Diploma Supplement enthält insbesondere die folgenden Anga-
ben in englischer und deutscher Sprache:

a) Identifizierende Angaben zur Person der Absolventin oder des
Absolventen

b) Identifizierende Angaben zur mit dem Abschluss erworbenen
Qualifikation und zum Fachbereich 
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c) Angaben zur Ebene des Abschlusses innerhalb des deutschen
Bildungssystems, Zugangsvoraussetzungen und Dauer des
Studienprogramms

d) Angaben zur Form des Studiums, zu Studieninhalten und Stu-
dienerfolg

e) Angaben zum Status der Qualifikation (Zugang zu weiteren
Studien, Promotion, berufliche Qualifikationsmöglichkeiten)

f) Ergänzende Angaben zum Studium der Absolventin oder des
Absolventen (z.B. integriertes Auslandsstudium)

g) Angaben zur Ausstellung des Ergänzungstextes (Datum, Stelle)
h) Einordnung des Fachbereichs der Hochschule Wismar in das

nationale Hochschulsystem

§ 26
Hochschulgrad und Bachelor-Urkunde

(1) Ist die Bachelor-Prüfung bestanden, wird der erste berufsqua-
lifizierende Abschluss verliehen.

Die genaue Bezeichnung für den Bachelor-Grad regelt die Anla-
ge 3.

(2) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält der Kandidat die Bache-
lor-Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die Ver-
leihung des Bachelor-Grades beurkundet. Die Bachelor-Urkunde
wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und vom Dekan
des Fachbereiches unterzeichnet und mit dem Siegel der Hoch-
schule Wismar versehen.

III. Schlussbestimmungen

§ 27
Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfungsleistung getäuscht und wird
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so
können die Noten für die Prüfungsleistung, bei deren Erbringung
der Kandidat getäuscht hat, und für die Modulprüfung entsprechend

berichtigt und die Bachelor-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt
werden. Entsprechendes gilt für die Bachelor-Thesis.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modul-
prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Kandidat hierüber täuschen
wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des
Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen
der Modulprüfung geheilt. Hat der Kandidat vorsätzlich zu
Unrecht erwirkt, dass er die Modulprüfung ablegen konnte, so
kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die
Bachelor-Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein
neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Bache-
lor-Urkunde einzuziehen, wenn die Bachelor-Prüfung aufgrund
einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist
von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 28
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
wird dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist
an das Zentrale Prüfungsamt zu richten.

§ 29
Übergangsbestimmungen

(1) Diese Prüfungsordnung gilt erstmalig für die Prüfung von
Kandidaten, die im Wintersemester 2006/2007 für den dualen
Bachelor-Studiengang Maschinenbau an der Hochschule Wismar
eingeschrieben werden.

(2) Für die Kandidaten, die ihr Studium im dualen Bachelor-Stu-
diengang Maschinenbau vor In-Kraft-Treten dieser Prüfungsord-
nung begonnen haben, findet die Prüfungsordnung für den dualen
Bachelor-Studiengang Maschinenbau vom 13. Juli 20042 weiter-
hin Anwendung.

§ 30
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Die vorliegende Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf-
fentlichung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Kultur in Kraft. Gleichzeitig tritt die Prüfungs-
ordnung für den dualen Bachelor-Studiengang Maschinenbau
vom 13. Juli 2004 außer Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 16. November 2006 sowie der Ge-
nehmigung des Rektors vom 17. November 2006. 
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Fächergruppe Abschlussbezeichnung

Gestaltung Bachelor of Arts (B.A.)

Ingenieurwissenschaften Nach der inhaltlichen Aus-
richtung des Studiengangs:
Bachelor of Science (B.Sc.)
oder
Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Rechtswissenschaften Bachelor of Laws (LL.B.)

Wirtschaftswissenschaften Nach der inhaltlichen Aus-
richtung des Studiengangs:
Bachelor of Arts (B.A.)
oder
Bachelor of Science (B.Sc.)

Wismar, den 17. November 2006

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Professor Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2007 S. 58
2 Mittl.bl. BM M-V S. 807
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§ 1
Regelstudienzeit

Im dualen Bachelor-Studiengang Maschinenbau wird das wissen-
schaftliche Hochschulstudium mit einer betrieblichen Ausbildung
zur Vorbereitung auf eine externe Facharbeiterprüfung/Gesellen-
prüfung in einem Ausbildungsberuf verknüpft. Die Regelstudien-
zeit beträgt neun Semester. Sie umfasst sieben theoretische Stu-
diensemester, eine integrierte Praxisphase und die Modulprüfun-
gen einschließlich der Bachelor- Thesis.

§ 2
Integrierte Praxisphase

(1) Die Praxisphase umfasst die berufliche Ausbildung in den
vorgesehenen Berufen und das Ingenieurpraktikum. Der Umfang
und die Strukturierung der Praxisphase sind dem Ablaufplan in
der Anlage 5 der Studienordnung zu entnehmen. 

(2) Die ersten beiden Semester im dualen Bachelor-Studiengang
Maschinenbau beinhalten vorwiegend die Vorbereitung auf die
Facharbeiterprüfung/Gesellenprüfung vor der zuständigen Kam-
mer (in der Regel die IHK zu Schwerin/Handwerkskammer Schwe-
rin), die sich aus berufspraktischen Bestandteilen im Betrieb und
berufstheoretischen Bestandteilen auf der Grundlage von speziel-
len Ausbildungsrahmenplänen zusammensetzt. Im dritten Seme-
ster beginnen die Studierenden mit den theoretischen Fachseme-
stern an der Hochschule. Die Vorbereitung auf die Facharbeiter-
prüfung/Gesellenprüfung wird in den vorlesungsfreien Zeiten des
zweiten und dritten Studienjahres fortgesetzt. Am Ende des drit-
ten Studienjahres wird die Facharbeiterprüfung/ Gesellenprüfung
extern vor der zuständigen Kammer abgelegt. Die Prüfungshoheit
für die Facharbeiterprüfung/Gesellenprüfung liegt allein bei der
zuständigen Kammer. 

(3) Das Ingenieurpraktikum findet in den vorlesungsfreien Zeiten
im vierten Studienjahr sowie im neunten Semester vor der Bear-
beitung der Bachelor-Thesis statt. Die Zulassung zum Ingenieur-
praktikum erfolgt auf Antrag des Studenten. Zum Zeitpunkt der
Antragstellung müssen mindestens 170 CR durch den Antragstel-
ler nachgewiesen werden. Näheres regelt die Studienordnung für
den dualen Bachelor-Studiengang Maschinenbau in der Anlage 4
Praktikumsordnung.

§ 3
Bachelor- Thesis

(1) Die Bearbeitungszeit der Bachelor-Thesis beträgt zehn Wo-
chen. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss aufgrund eines
begründeten Antrags, der durch den Betreuer befürwortet sein
muss, ausnahmsweise eine Verlängerung der Bearbeitungszeit um
höchstens zwei Wochen gewähren. Der Antrag ist schriftlich an
den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten und beim
Prüfungsamt einzureichen.

(2) Zur Bearbeitung der Bachelor- Thesis wird zugelassen, wer
Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule im Umfang von 185 CR
erfolgreich abgeschlossen hat. Sie wird in der Regel in der zwei-
ten Hälfte des neunten Semesters bearbeitet. Über Ausnahmen
entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag.

§ 4
Assessment

In den Modulen findet ein studienbegleitendes Assessment statt.
In der ersten Lehrveranstaltungswoche sind die Studierenden im
jeweiligen Modul über die Art und den Umfang des für sie gel-
tenden Assessments in Kenntnis zu setzen. Art und Umfang des
Assessments sind für alle Studierenden eines Jahrgangs einheit-
lich zu gestalten. Die erfolgreiche Teilnahme am Assessment ist
Zulassungsvoraussetzung für die Modulprüfung im jeweiligen
Modul.

§ 5
Zweite Wiederholung von Modulprüfungen

Eine zweite Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfung
ist grundsätzlich nur zulässig, wenn

1. ein besonderer Härtefall vorliegt oder
2. der Kandidat mindestens die Hälfte aller bis dahin abzulegen-

den Modulprüfungen nach Anlage 1 mit wenigstens „befriedi-
gend“ (siehe Prüfungsordnung § 4 Abs. 2) bestanden hat oder

3. er nur eine Modulprüfung nicht bestanden hat,

wobei nicht mehr als drei Modulprüfungen ein zweites Mal wie-
derholt werden können. Der Antrag ist schriftlich beim Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses für das Fernstudium einzurei-
chen.

§ 6 
Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, davon drei
Professoren, einem wissenschaftlichen Mitarbeiter und einem
Studenten. 

§ 7
Mindestteilnehmerzahl für Wahlpflichtmodule

Der Fachbereich ist nur dann verpflichtet, ein Wahlpflichtmodul
anzubieten, wenn sich für ein angebotenes Thema mindestens
fünf Teilnehmer einschreiben. 
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Anlage 3

Besondere Bestimmungen 



§ 8
Bildung der Gesamtnote

(1) Die Gesamtnote (GN) ermittelt sich aus der gewichteten
Durchschnittsnote der Modulprüfungen (gDNM) nach § 23 der
Prüfungsordnung und der Note der Bachelor-Thesis (einschließ-
lich Kolloquium) (N-BAT+K). Für die Bestimmung der einzelnen
Modulnoten (MN) ist der § 4 der Prüfungsordnung maßgebend.
Die gewichtete Durchschnittsnote der Modulprüfungen (gDNM)
geht mit einem Anteil von 90 % und die Note der Bachelor-The-
sis mit Kolloquium (N-BAT+K) mit einem Anteil von 10 % in die
Gesamtnote ein. Für die Bestimmung der Note der Bachelor-The-
sis mit Kolloquium (N-BAT+K) ist der § 15 der Prüfungsordnung
maßgebend.

gDNM = (Summe (MN x CR)/ Summe (CR)) (7.1)
GN = (9 x gDNM + N-BAT+K)/ 10 (7.2)

(2) Neben der Note auf der Grundlage der deutschen Notenskala
von 1 bis 5 ist bei der Abschlussnote zusätzlich auch eine relative
Note entsprechend der folgenden ECTS-Bewertungsskala auszu-
weisen:

A die besten 10 %
B die nächsten 25 %
C die nächsten 30 %
D die nächsten 25 %
E die nächsten 10 %

§ 9
Hochschulgrad

(1) Das Ziel des Studiums im dualen Bachelor-Studiengang
Maschinenbau ist der erste berufsqualifizierende Studienab-
schluss „Bachelor of Engineering“ (BEng). 

(2) Lehre und Studium bereiten die Studierenden auf ihre beruf-
liche Tätigkeit auf dem Gebiet des Maschinenbaus unter Berück-
sichtigung der Veränderungen in der Berufswelt und im gesell-
schaftlichen Umfeld vor. Den Studierenden werden die dafür
erforderlichen fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten so vermit-
telt, dass sie zur Anwendung wissenschaftlicher Methoden und
Kenntnisse im Beruf sowie zur Erschließung neuer Wissensge-
biete und einer ständigen berufsbegleitenden Weiterbildung be-
fähigt werden.
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Promotionsordnung der Theologischen Fakultät der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Vom 31. August 2006

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 43 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern (Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes
vom 10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539), erlässt die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald die folgende Promotionsordnung der
Theologischen Fakultät als Satzung:

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Doktorgrad und Prüfungsleistungen 
§ 2 Promotionsausschuss  
§ 3 Zulassungsvoraussetzungen bei Regelbewerberinnen 

und -bewerbern 
§ 4 Zulassungsvoraussetzungen bei Sonderbewerberinnen 

und -bewerbern 
§ 5 Befreiung von Zulassungsvoraussetzungen 
§ 6 Zulassungsgesuch 
§ 7 Entscheidung über die Zulassung 
§ 8 Rücktritt vom Verfahren 
§ 9 Gutachterinnen und Gutachter 
§ 10 Beurteilung der Dissertation 
§ 11 Gesamtbeurteilung der Dissertation 
§ 12 Ablehnung der Dissertation 
§ 13 Bestellung der Prüferinnen und Prüfer für die 

mündliche Prüfung 

§ 14 Mündliche Prüfung 
§ 15 Prüfungsgebiete 
§ 16 Ergebnis der mündlichen Prüfung 
§ 17 Wiederholung der mündlichen Prüfung 
§ 18 Gesamtnote
§ 19 Öffentliche Vorstellung der Dissertation (Disputation) 
§ 20 Veröffentlichung der Dissertation 
§ 21 Elektronische Veröffentlichung der Dissertation 
§ 22 Einsichtnahme in die Promotionsakte 
§ 23 Vollziehung der Promotion 
§ 24 Ungültigkeitserklärung und Entziehung 
§ 25 Ehrenpromotion 
§ 26 Erneuerung der Doktorurkunde 
§ 27 Übergangsbestimmungen
§ 28 In-Kraft-Treten

1 Mittl.bl. BM M-V S. 511 



§ 1
Doktorgrad und Prüfungsleistungen 

(1) Die Theologische Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Univer-
sität Greifswald verleiht den Grad einer Doktorin beziehungswei-
se eines Doktors der Theologie (Dr. theol.). 

(2) Die Promotion setzt eine von der Theologischen Fakultät
angenommene, mit mindestens „rite“ bewertete schriftliche Ar-
beit voraus (Dissertation), ferner eine mit mindestens „rite“ be-
wertete mündliche Prüfung und eine bestandene Disputation. 

(3) Die Dissertation muss die Fähigkeit der Doktorandin bezie-
hungsweise des Doktoranden zu selbständiger theologischer For-
schung bezeugen.

(4) In der mündlichen Prüfung hat die Doktorandin beziehungs-
weise der Doktorand zu zeigen, dass sie beziehungsweise er ein
gründliches theologisches Wissen erworben hat und theologische
Probleme selbständig beurteilen und einordnen kann.

(5) In der Disputation soll die Doktorandin beziehungsweise der
Doktorand zeigen, dass sie beziehungsweise er in der Lage ist, die
wissenschaftlichen Ergebnisse der Dissertation auf der Grundlage
schriftlich vorgelegter Thesen im mündlichen Vortrag und in der
Diskussion öffentlich zu vertreten.

§ 2 
Promotionsausschuss 

(1) An der Theologischen Fakultät besteht ein ständiger Promo-
tionsausschuss. Er setzt sich aus allen Universitätsprofessorinnen
und Universitätsprofessoren der Theologischen Fakultät sowie
den übrigen promovierten Mitgliedern des Fakultätsrates zusam-
men.

(2) Die Dekanin beziehungsweise der Dekan führt im Promo-
tionsausschuss den Vorsitz.

(3) Der Promotionsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche
Mitglieder unter Einhaltung einer Ladungsfrist von drei Tagen
schriftlich geladen worden sind und die Mehrheit der Mitglieder
anwesend ist.

(4) Der Promotionsausschuss trifft seine Entscheidungen mit ein-
facher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Votum
der beziehungsweise des Vorsitzenden.

(5) Der Promotionsausschuss kann Entscheidungen zum Ablauf
des Verfahrens generell der beziehungsweise dem Vorsitzenden
übertragen.

§ 3 
Zulassungsvoraussetzungen bei Regelbewerberinnen 

und -bewerbern 

(1) Die Zulassung zum Promotionsverfahren setzt materiell das
Bestehen des Ersten Theologischen Examens oder der Diplom-
prüfung Theologie oder der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt
an Gymnasien mit evangelischer Religion als Prüfungsfach oder

den Nachweis eines den vorgenannten Abschlüssen vergleichba-
ren qualifizierten Masterabschlusses mit mindestens dem Prädikat
„gut“ an einer wissenschaftlichen Hochschule auf dem Gebiet der
heutigen Bundesrepublik Deutschland voraus. 

(2) Die Bewerberin beziehungsweise der Bewerber soll von
einem Mitglied der Theologischen Fakultät der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald (Betreuerin beziehungsweise Be-
treuer) als Doktorandin beziehungsweise Doktorand angenom-
men worden sein. Als Betreuerin beziehungsweise Betreuer kom-
men in Betracht: Universitätsprofessorinnen und -professoren,
Honorarprofessorinnen und -professoren, außerplanmäßige Pro-
fessorinnen und Professoren oder sonstige habilitierte Mitglieder
der Fakultät. Betreuerin beziehungsweise Betreuer kann auch eine
beziehungsweise ein nach Erreichen der Altersgrenze entpflichte-
te(r) und in den Ruhestand versetzte(r) Professorin beziehungs-
weise Professor der Theologie sein. Im Falle der Annahme teilt
die Betreuerin beziehungsweise der Betreuer dem Dekanat
schriftlich den Namen der Bewerberin beziehungsweise des Be-
werbers und das voraussichtliche Thema der Dissertation mit. Bei
vorzeitiger Beendigung des Betreuungsverhältnisses aus Grün-
den, die die Doktorandin beziehungsweise der Doktorand nicht zu
vertreten hat, bemüht sich die Dekanin beziehungsweise der
Dekan auf Antrag der Doktorandin beziehungsweise des Dokto-
randen um eine andere Betreuerin beziehungsweise einen anderen
Betreuer; ein Anspruch auf eine andere Betreuerin beziehungs-
weise einen anderen Betreuer besteht nicht.

§ 4 
Zulassungsvoraussetzungen bei Sonderbewerberinnen 

beziehungsweise -bewerbern 

(1) Die Zulassung von Bewerberinnen beziehungsweise Bewer-
bern, die ein theologisches Hochschulstudium außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland abgeschlossen haben, setzt materiell
voraus

a) die Erfüllung der in § 3 Abs. 1 genannten Voraussetzungen in
entsprechender Anwendung; 

b) bei Bewerberinnen und Bewerbern, deren Muttersprache nicht
Deutsch ist, den Nachweis ausreichender deutscher Sprach-
kenntnisse; 

c) die Annahme der Bewerberin beziehungsweise des Bewerbers
durch eine Betreuerin beziehungsweise einen Betreuer (§ 3
Abs. 2).

(2) Die Zulassung der Absolventin beziehungsweise des Absol-
venten eines dem Fachgebiet Theologie verwandten Fachhoch-
schulstudiums in der Bundesrepublik Deutschland setzt materiell
voraus

a) das Bestehen der das Fachhochschulstudium abschließenden
Prüfung mit mindestens der Note „gut“ sowie Zeugnisse über
zwei bestandene Sprachprüfungen (wahlweise Hebraicum,
Graecum, Latinum); 

b) ein bis zur Zeit der mündlichen Prüfung mindestens dreiseme-
striges theologisches Studium an einer Universität in der Bun-
desrepublik Deutschland; 

c) die Teilnahme an drei Hauptseminaren verschiedener Univer-
sitätsprofessorinnen beziehungsweise -professoren, wovon
mindestens ein Seminar in einem exegetischen Fach (Altes
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oder Neues Testament) absolviert sein muss, und die Anferti-
gung je eines selbständig ausgearbeiteten Referates bezie-
hungsweise einer Seminararbeit; diese Leistungen müssen mit
mindestens „gut“ bewertet worden sein; 

d) die Annahme der Bewerberin beziehungsweise des Bewerbers
durch eine Betreuerin beziehungsweise einen Betreuer (§ 3
Abs. 2) oder durch eine Professorin beziehungsweise einen
Professor des Fachbereichs der Fachhochschule, dessen Ab-
schluss die Bewerberin beziehungsweise der Bewerber erwor-
ben hat (außerordentliche Betreuung); § 9 Abs. 5 gilt entspre-
chend. 

(3) Die Zulassung von Bewerberinnen beziehungsweise Bewer-
bern, die ein nichttheologisches Hochschulstudium innerhalb oder
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen haben,
setzt materiell voraus

a) das Bestehen des nichttheologischen Hochschulstudiums mit
mindestens der Note „gut“, bei Bestehen einer Abschlussprü-
fung im Ausland mit einer Bewertung, die der Bewertung mit
„gut“ einer vergleichbaren Abschlussprüfung in der Bundes-
republik Deutschland entspricht; 

b) die durch den bisherigen Studienverlauf der Bewerberin be-
ziehungsweise des Bewerbers und das gewählte Disserta-
tionsthema gerechtfertigte Erwartung neuer theologischer Er-
kenntnisse;

c) bei Bewerberinnen und Bewerbern, deren Muttersprache nicht
Deutsch ist, den Nachweis ausreichender deutscher Sprach-
kenntnisse; 

d) die Annahme der Bewerberin beziehungsweise des Bewerbers
durch eine Betreuerin beziehungsweise einen Betreuer (§ 3
Abs. 2).

(4) Wurde die Bewerberin beziehungsweise der Bewerber von
einer Betreuerin beziehungsweise einem Betreuer (§ 3 Abs. 2)
oder im Falle des Absatzes 2 von einer außerordentlichen Be-
treuerin beziehungsweise einem außerordentlichen Betreuer (Ab-
satz 2 Buchstabe d) angenommen, gilt § 3 Abs. 2 Satz 3 entspre-
chend. Wurde die Bewerberin beziehungsweise der Bewerber von
einer Betreuerin beziehungsweise einem Betreuer (§ 3 Abs. 2) an-
genommen, gilt ferner § 3 Abs. 2 Satz 4 entsprechend. 

§ 5 
Befreiung von Zulassungsvoraussetzungen

(1) Von den Zulassungsvoraussetzungen der §§ 3 und 4 kann un-
beschadet der gesetzlichen Voraussetzungen nur aus wichtigen
Gründen, die die Bewerberin beziehungsweise der Bewerber
schriftlich darzulegen hat, aufgrund eines beim Dekan zu stellen-
den Antrags befreit werden. Die Befreiung kann von der Erfüllung
von Auflagen abhängig gemacht werden. Die Befreiung von der
Zulassungsvoraussetzung des § 4 Abs. 1 Buchstabe b und des § 4
Abs. 3 Buchstabe c kann auch mit dem Vorbehalt des Widerrufs
für den Fall verbunden werden, dass sich die Deutschkenntnisse
der Bewerberin beziehungsweise des Bewerbers als unzureichend
erweisen; der Widerruf kann nur binnen eines halben Jahres seit
Zugang des Befreiungsbescheids erklärt werden.

(2) Über die Befreiung von den Zulassungsvoraussetzungen der
§§ 3 und 4 nach Maßgabe des Absatzes 1 und über den Widerruf
der Zulassung wegen Nichterfüllung einer Auflage entscheidet

der Promotionsausschuss und mit Zustimmung zuzüglich der Be-
treuerin beziehungsweise des Betreuers (§ 3 Abs. 2) mit Dreivier-
telmehrheit. 

(3) Auch über die Befreiung von der Zulassungsvoraussetzung
des § 4 Abs. 1 Buchstabe b und des § 4 Abs. 3 Buchstabe c ent-
scheidet der Promotionsausschuss mit einfacher Mehrheit; dies
gilt auch für die Anordnung eines Widerrufsvorbehalts und für die
Ausübung des Widerrufs. 

§ 6
Zulassungsgesuch 

(1) Das Gesuch um Zulassung zum Promotionsverfahren ist
schriftlich an die Dekanin beziehungsweise den Dekan der Theo-
logischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald zu richten. Dem Gesuch sind beizufügen:

a) Nachweise über die Erfüllung der in den §§ 3 bis 5 genannten
Zulassungsvoraussetzungen; die Ablegung von Prüfungen ist
in der Regel durch Vorlage der Prüfungszeugnisse oder amt-
lich beglaubigter Kopien der Prüfungszeugnisse nachzuwei-
sen; 

b) fünf Exemplare der Dissertation, die in deutscher oder engli-
scher Sprache abgefasst sein muss. Die Exemplare müssen mit
einer Inhaltsübersicht und einem Verzeichnis des benutzten
Schrifttums versehen sein. In besonderen Ausnahmefällen
kann der Promotionsausschuss im Einverständnis mit der
Betreuerin beziehungsweise dem Betreuer und der Zweitgut-
achterin beziehungsweise dem Zweitgutachter vom Erforder-
nis der Abfassung der Dissertation in deutscher oder engli-
scher Sprache befreien. Die Bewerberin beziehungsweise der
Bewerber kann andere von ihr beziehungsweise ihm verfasste
und veröffentlichte Schriften beifügen; 

c) eine nach Vorgabe der Fakultät formalisierte Versicherung
darüber, ob und gegebenenfalls inwieweit die Dissertation
selbständig angefertigt wurde und alle Hilfsmittel und Hilfen
angegeben, insbesondere die wörtlich oder dem Sinne nach
anderen Veröffentlichungen entnommenen Stellen kenntlich
gemacht wurden; 

d) eine schriftliche Erklärung darüber, ob, wann, wo und mit wel-
chem Erfolg die Bewerberin beziehungsweise der Bewerber
sich bereits einer Doktorprüfung unterzogen hat, und ob die
Dissertation schon in der gegenwärtigen oder in einer anderen
Fassung dieser oder einer anderen Fakultät oder einem ande-
ren Fachbereich vorgelegen hat; die Erklärung ist zu ergänzen,
wenn sich die Bewerberin beziehungsweise der Bewerber
nach Einreichung der Dissertation einer der genannten Prü-
fungen unterzogen oder um diese nachgesucht hat. Eine Dis-
sertation, die schon in der gegenwärtigen oder einer anderen,
im Wesentlichen identischen Fassung in dieser oder einer
anderen Fakultät oder einem anderen Fachbereich abgelehnt
wurde, kann nicht Grundlage des Promotionsverfahrens sein; 

e) die Angabe der gemäß § 15 für die mündliche Doktorprüfung
gewählten Prüfungsgebiete; 

f) dreißig Exemplare der schriftlichen Thesen zur Disputation; 
g) die Vorlage eines in deutscher Sprache abgefassten Lebens-

laufs, aus dem sich der Bildungsgang der Bewerberin bezie-
hungsweise des Bewerbers ergibt; 
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(2) Um die Feststellung, dass die in den §§ 3 bis 5 genannten
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind (Absatz 1 Buchstabe a),
kann schon vor Einreichung der Dissertation nachgesucht werden.
Die Entscheidung hat für das weitere Verfahren bindende Wir-
kung. 

§ 7 
Entscheidung über die Zulassung 

(1) Der Promotionsausschuss entscheidet über die Zulassung
zum Promotionsverfahren und über den Antrag auf Feststellung
gemäß § 6 Abs. 2.

(2) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die in den §§ 3 bis 6
genannten materiellen und formellen Voraussetzungen nicht er-
füllt sind.

(3) Die Zulassung kann versagt werden, wenn die Bewerberin
beziehungsweise der Bewerber den angestrebten Doktorgrad
bereits führt, oder wenn die Voraussetzungen des § 24 erfüllt sind;
im letztgenannten Fall gilt für die Entscheidung § 24 Abs. 3 ent-
sprechend.

§ 8 
Rücktritt vom Verfahren 

Die Doktorandin beziehungsweise der Doktorand kann vom Pro-
motionsverfahren durch Erklärung gegenüber dem Dekan zurück-
treten, solange ein ablehnendes Gutachten über die Dissertation
nicht vorliegt und eine Täuschung über das Vorliegen von Zulas-
sungsvoraussetzungen nicht entdeckt ist; mit zulässiger Aus-
übung des Rücktritts endet das Promotionsverfahren. 

§ 9 
Gutachterinnen und Gutachter 

(1) Wird die Bewerberin beziehungsweise der Bewerber zugelas-
sen, so bestimmt der Promotionsausschuss aus dem Kreis der als
Betreuerinnen beziehungsweise Betreuer in Betracht kommenden
Personen (§ 3 Abs. 2) der Theologischen Fakultät zwei, in Aus-
nahmefällen mehr als zwei Gutachterinnen beziehungsweise Gut-
achter für die Dissertation.

(2) Zur Erstgutachterin beziehungsweise zum Erstgutachter ist in
der Regel die Betreuerin beziehungsweise der Betreuer zu bestim-
men; Absatz 5 bleibt unberührt. Gehört die Betreuerin bezie-
hungsweise der Betreuer inzwischen einer anderen Hochschule
an, so kann sie beziehungsweise er zur Erstgutachterin bezie-
hungsweise zum Erstgutachter bestimmt werden.

(3) Die beziehungsweise der zweite oder eine weitere Gutachte-
rin beziehungsweise ein weiterer Gutachter kann auch einer ande-
ren Fakultät beziehungsweise einem anderen Fachbereich oder
einer anderen wissenschaftlichen Hochschule in der Bundesrepu-
blik Deutschland oder im Ausland angehören, es sei denn, die
Erstgutachterin beziehungsweise der Erstgutachter gehört nicht
der Theologischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald an. 

(4) Im Fall des § 4 Abs. 2 kann als zweite Gutachterin bezie-
hungsweise als zweiter Gutachter eine Professorin beziehungs-
weise ein Professor des Fachbereichs der Fachhochschule bestellt
werden, deren beziehungsweise dessen Abschluss die Doktoran-
din beziehungsweise der Doktorand erworben hat; Absatz 3 gilt
entsprechend. Die Zweitgutachterin beziehungsweise der Zweit-
gutachter wird nach Anhörung der Rektorin beziehungsweise des
Rektors dieser Fachhochschule bestellt. 

(5) Als Gutachterin beziehungsweise Gutachter kann nur bestellt
werden, wer selbst einen Doktorgrad erworben hat oder eine for-
mal gleichwertige Qualifikation besitzt. 

§ 10 
Beurteilung der Dissertation 

(1) Die Gutachter geben in angemessener Frist – in der Regel
innerhalb von drei Monaten – ein begründetes Gutachten mit Be-
notung über die Dissertation ab. Als Noten sind zulässig: 

– summa cum laude (ausgezeichnet), 
– magna cum laude (sehr gut), 
– cum laude (gut), 
– rite (genügend), 
– non sufficit (nicht genügend). 

(2) Die Zweit- beziehungsweise Drittgutachterin beziehungswei-
se der Zweit- beziehungsweise Drittgutachter kann Einsicht in das
Erstgutachten beziehungsweise auch das Zweitgutachten nehmen;
Bezugnahmen sind nicht zulässig. 

(3) Der Promotionsausschuss kann das Verfahren der Beurtei-
lung aussetzen, bis die Doktorandin beziehungsweise der Dokto-
rand die Dissertation in einer von den Gutachtern angegebenen
Weise geändert oder ergänzt hat. Wird eine Änderung oder eine
Ergänzung gefordert, so setzt der Promotionsausschuss der Dok-
torandin beziehungsweise dem Doktoranden hierfür eine ange-
messene Frist, nach deren unentschuldigter Versäumung die Be-
urteilung der Dissertation fortgesetzt wird. Die Frist kann auf
begründeten Antrag – auch wiederholt – verlängert werden. Die
Frist zur Änderung darf insgesamt höchstens zwei Jahre betragen.
Der geänderten Dissertation sind die infolge der Änderung fort-
fallenden Seiten beizufügen. 

(4) Die Dissertation liegt mit den Gutachten vier Wochen im Deka-
nat aus, so dass jedes Mitglied des Promotionsausschusses Gele-
genheit zur Einsichtnahme hat. Jedes Mitglied ist berechtigt, dem
Promotionsausschuss eine eigene Stellungnahme einzureichen.

§ 11 
Gesamtbeurteilung der Dissertation 

(1) Stimmen die Bewertungen der Gutachten überein und gehen
bis zum Ende der Umlauffrist (§ 10 Abs. 4) nicht mindestens zwei
Stellungnahmen ein, die die Dissertation abweichend bewerten,
so ergibt sich die Gesamtbeurteilung aus den Bewertungen der
Gutachten. 

(2) Weichen die Bewertungen der Gutachten um mehr als eine
Notenstufe voneinander ab oder hat nur eines der Gutachten die
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Dissertation mit „non sufficit“ bewertet oder weichen mindestens
zwei Stellungnahmen (§ 10 Abs. 4) zum Nachteil der Doktoran-
din beziehungsweise des Doktoranden von der schlechtesten oder
zum Vorteil der Doktorandin beziehungsweise des Doktoranden
von der besten Bewertung der Gutachten ab, so entscheidet der
Promotionsausschuss. Es ist dazu ein drittes, auswärtiges Gutach-
ten einzuholen.

(3) Weichen die Bewertungen der Gutachten um eine Notenstufe
voneinander ab, ohne dass ein Gutachten die Dissertation mit
„non sufficit“ bewertet hat und ohne dass mindestens zwei Stel-
lungnahmen (§ 10 Abs. 4) zum Nachteil der Doktorandin bezie-
hungsweise des Doktoranden von der schlechtesten oder zum
Vorteil der Doktorandin beziehungsweise des Doktoranden von
der besten Bewertung der Gutachten abweichen, wird eine ein-
heitliche Note nicht festgesetzt; § 18 Abs. 1 Satz 3 bleibt un-
berührt. 

§ 12 
Ablehnung der Dissertation

(1) Wird die Dissertation abschließend mit „non sufficit“ bewer-
tet, ist die Prüfung nicht bestanden und das Prüfungsverfahren ab-
geschlossen. Die eingereichte Dissertation verbleibt bei den Fa-
kultätsakten. 

(2) Die Dekanin beziehungsweise der Dekan teilt der Doktoran-
din beziehungsweise dem Doktoranden schriftlich mit, dass die
Dissertation abgelehnt worden ist und welche Mängel hierfür be-
stimmend waren. Der Bewerberin beziehungsweise dem Bewer-
ber wird auf Antrag, der binnen eines Monats nach Zugang der
Mitteilung zu stellen ist, Einsicht in die zur Dissertation erstellten
Gutachten und Stellungnahmen gemäß § 10 gewährt. 

§ 13 
Bestellung der Prüferinnen und Prüfer 

für die mündliche Prüfung

(1) Ist die Dissertation mit mindestens „rite“ bewertet worden,
bestimmt der Promotionsausschuss aus dem Kreis der als Betreue-
rinnen beziehungsweise Betreuer in Betracht kommenden Perso-
nen (§ 3 Abs. 2) jeweils eine Prüferin beziehungsweise einen Prü-
fer für die drei Prüfungsgebiete gemäß § 15. Jede Prüferin bezie-
hungsweise jeder Prüfer kann nur ein Prüfungsgebiet prüfen. Der
Promotionsausschuss kann aus wichtigem Grund die Bestimmung
der Prüferinnen und Prüfer ändern. 

(2) Im Falle des § 4 Abs. 2 kann als Prüferin beziehungsweise
Prüfer eine Professorin beziehungsweise ein Professor des Fach-
bereichs der Fachhochschule bestellt werden, dessen Abschluss
die Doktorandin beziehungsweise der Doktorand erworben hat;
Absatz 3 bleibt unberührt. Sie beziehungsweise er wird nach An-
hörung der Rektorin beziehungsweise des Rektors der Fachhoch-
schule bestellt. 

(3) Als Prüferin beziehungsweise Prüfer kann nur bestellt wer-
den, wer selbst einen Doktorgrad erworben hat oder eine formal
gleichwertige Qualifikation besitzt. 

(4) Den Vorsitz in der mündlichen Prüfung führt, sofern sie
beziehungsweise er selbst prüft, die Dekanin beziehungsweise der
Dekan, im Übrigen die dienstälteste Universitätsprofessorin be-
ziehungsweise der dienstälteste Universitätsprofessor. 

(5) Die Prüferinnen beziehungsweise Prüfer treffen ihre Ent-
scheidung mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme der Vorsitzenden beziehungsweise des Vorsitzenden den
Ausschlag. 

§ 14 
Mündliche Prüfung 

(1) Der Promotionsausschuss setzt den Termin für die mündliche
Prüfung fest. 

(2) Die Doktorandin beziehungsweise der Doktorand sind min-
destens zwei Wochen vor dem Termin zur mündlichen Prüfung
unter Bekanntgabe der Prüferinnen und Prüfer und unter Mittei-
lung der Note der Dissertation zu laden. 

(3) Bleibt eine Doktorandin beziehungsweise ein Doktorand
ohne ausreichende Entschuldigung, die unverzüglich vorzubrin-
gen ist, der Prüfung fern oder bricht sie beziehungsweise er die
Prüfung ohne ausreichende Entschuldigung ab, so gilt diese als
nicht bestanden. Ob eine Entschuldigung als ausreichend anzuse-
hen ist, entscheidet der Promotionsausschuss. Er kann die Vorla-
ge eines ärztlichen, insbesondere eines amtsärztlichen Zeugnisses
verlangen, wenn sich die Bewerberin beziehungsweise der Be-
werber mit Krankheit entschuldigt. 

(4) Die mündliche Prüfung wird von den gemäß § 13 bestellten
Prüferinnen und Prüfern gemeinsam abgenommen. Sie ist für alle
Mitglieder des Promotionsausschusses öffentlich. Die Doktoran-
din beziehungsweise der Doktorand soll in den einzelnen Fächern
jeweils dreißig, im Hauptfach sechzig Minuten geprüft werden. 

(5) Über die Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prü-
fung wird Protokoll geführt. Es ist zu den Akten der Fakultät zu
nehmen. 

§ 15 
Prüfungsgebiete 

Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf das theologische Fach,
in dem die Dissertation ihren Schwerpunkt hat (Hauptfach) sowie
wahlweise auf zwei der folgenden Fächer: Altes Testament,
Judentumskunde, Neues Testament, Kirchengeschichte (unter
Einschluss von Christlicher Archäologie und Kirchlicher Kunst),
Systematische Theologie, Praktische Theologie, Religions-
pädagogik. Die Doktorandin beziehungsweise der Doktorand hat
anzugeben, in welchen beiden Fächern sie beziehungsweise er
geprüft werden will. In jedem Fall müssen ein exegetisches Fach
(Altes oder Neues Testament) sowie Systematische Theologie
Gegenstand der mündlichen Prüfung sein. Bei Zweifeln über die
fachliche Zuordnung der Dissertation entscheidet der Promotions-
ausschuss. 
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§ 16 
Ergebnis der mündlichen Prüfung 

(1) Nach der mündlichen Prüfung beschließen die Prüferinnen
beziehungsweise Prüfer über das Ergebnis der Leistungen in den
einzelnen Prüfungsfächern und in der mündlichen Prüfung insge-
samt. Hinsichtlich der Bewertungsgrade gilt § 10 Abs. 1 entspre-
chend. Das Ergebnis ist von der Vorsitzenden beziehungsweise
vom Vorsitzenden bei der anschließenden Verkündung mündlich
zu begründen. 

(2) Die mündliche Prüfung ist nur bestanden, wenn die Leistun-
gen der Doktorandin beziehungsweise des Doktoranden in der
mündlichen Prüfung insgesamt mit mindestens „rite“ bewertet
worden sind. Voraussetzung dafür ist, dass bei den Prüfungen
nach § 15 die einzelnen Leistungen mit mindestens „rite“ bewer-
tet worden sind. 

(3) Ist die mündliche Prüfung nicht bestanden, ist die gesamte
Prüfung vorbehaltlich einer erfolgreichen Wiederholung der
mündlichen Prüfung nicht bestanden. 

§ 17 
Wiederholung der mündlichen Prüfung 

(1) Die nicht bestandene mündliche Prüfung kann einmal wie-
derholt werden. Die Wiederholung ist nur binnen eines Jahres und
frühestens nach sechs Monaten zulässig.

(2) Die Doktorandin beziehungsweise der Doktorand teilt der
Dekanin beziehungsweise dem Dekan binnen eines Monats nach
dem Tag der mündlichen Prüfung mit, ob sie beziehungsweise er
die mündliche Prüfung wiederholen will. Unterbleibt dies oder
findet die Wiederholungsprüfung aus einem von der Doktorandin
beziehungsweise vom Doktoranden zu vertretenden Grund nicht
in der in Absatz 1 bestimmten Frist statt oder wird die mündliche
Prüfung erneut nicht bestanden, ist die Prüfung endgültig nicht
bestanden und das Prüfungsverfahren abgeschlossen. 

§ 18 
Gesamtnote 

(1) Aus dem Ergebnis der bestandenen mündlichen Prüfung und
der Bewertung der Dissertation bilden die Prüferinnen bezie-
hungsweise Prüfer eine Gesamtnote. Weicht die Bewertung der
Dissertation von dem Gesamtergebnis der mündlichen Prüfung
ab, ist bei der Bildung der Gesamtnote auf die Bewertung der Dis-
sertation besonderes Gewicht zu legen. Ist eine einheitliche Note
für die Dissertation nicht festgesetzt worden (§ 11 Abs. 3), hat die
mündliche Prüfung ein stärkeres Gewicht. 

(2) Die Gesamtnote wird im Anschluss an die mündliche Prüfung
festgelegt. Sie wird der Doktorandin beziehungsweise dem Dok-
toranden nach bestandener Disputation mitgeteilt und mündlich
begründet.

§ 19 
Öffentliche Vorstellung der Dissertation (Disputation) 

(1) Innerhalb von vier Wochen nach bestandener mündlicher
Prüfung hat die öffentliche Vorstellung der Dissertation (Disputa-
tion) stattzufinden. Die Doktorandin beziehungsweise der Dokto-
rand erläutert zu diesem Zweck anhand der Thesen (§ 6 Abs. 1
Buchstabe f) die wesentlichen Erkenntnisse und Ergebnisse der
Dissertation in einem höchstens halbstündigen Referat und ant-
wortet auf wissenschaftliche Fragen und Einwendungen. 

(2) Die Einladung zur Vorstellung der Dissertation erfolgt mit der
Ladung zur mündlichen Prüfung. 

(3) Die Vorstellung leitet die Dekanin beziehungsweise der
Dekan oder eine von ihm benannte Person, die als Betreuerin be-
ziehungsweise als Betreuer (§ 3 Abs. 2) in Betracht kommt. Zeit
und Ort der Vorstellung sind rechtzeitig durch Aushang im Ge-
bäude der Fakultät bekannt zu machen. 

(4) Die Mitglieder des Promotionsausschusses entscheiden mit
einfacher Mehrheit, ob die Disputation bestanden ist oder nicht.
Eine nicht bestandene Disputation kann innerhalb von vier
Wochen einmal wiederholt werden. Wird sie erneut nicht bestan-
den, so ist die Prüfung endgültig nicht bestanden. Mit der Mittei-
lung des Ergebnisses der bestandenen oder der erneut nicht
bestandenen Disputation gegenüber dem Doktoranden ist das Prü-
fungsverfahren abgeschlossen. 

(5) § 14 Abs. 1, 3 und 5 sowie § 16 Abs. 1 Satz 3 gelten entspre-
chend. 

§ 20 
Veröffentlichung der Dissertation 

(1) Nach erfolgreich bestandenem Verfahren hat die Doktorandin
beziehungsweise der Doktorand die Dissertation im Druck zu ver-
vielfältigen und die ihm vorgeschriebene Anzahl von Pflichtex-
emplaren innerhalb von zwei Jahren nach dem Termin der münd-
lichen Prüfung an die Theologische Fakultät abzuliefern. Dem
Druck hat eine Fassung zugrunde zu liegen, die von der Dekanin
beziehungsweise vom Dekan nach Zustimmung der Erstgutachte-
rin beziehungsweise des Erstgutachters und im Benehmen mit der
Zweitgutachterin beziehungsweise dem Zweitgutachter geneh-
migt wurde. Wird die Frist versäumt, so verliert die Doktorandin
beziehungsweise der Doktorand alle durch die Prüfung erworbe-
nen Rechte. In besonderen Fällen kann die Dekanin beziehungs-
weise der Dekan die Frist angemessen verlängern. Es sind von den
vervielfältigten Dissertationen abzuliefern: 

a) wenn sie im Hochdruck oder im Fotooffsetdruck im Format
DIN A 5 hergestellt sind: zehn Exemplare, 

b) wenn die Dissertation als selbständige Veröffentlichung im
Buchhandel, als Monographie in einer Schriftenreihe oder (im
Wesentlichen ungekürzt) als Aufsatz in einer wissenschaft-
lichen Zeitschrift erscheint und eine Mindestauflage von 
150 Stück gewährleistet ist: fünf Exemplare beziehungsweise
Sonderdrucke. In begründeten Ausnahmefällen kann die De-
kanin beziehungsweise der Dekan die Zahl der abzuliefernden
Pflichtexemplare herabsetzen. 
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(2) Die Dissertation ist auf dem Titelblatt zu bezeichnen als
„Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades
einer Doktorin beziehungsweise eines Doktors der Theologie der
Theologischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald“. Auf der Rückseite des Titelblattes sind die Namen
der Dekanin beziehungsweise des Dekans und die Erst- und
Zweitgutachterinnen beziehungsweise -gutachter sowie der Tag
der Disputation anzugeben. Der Dissertation ist ein Lebenslauf
beizufügen. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht, wenn die Dissertation
gemäß Absatz 1 Satz 4 Buchstabe b veröffentlicht wird. 

(3) Das genehmigte Manuskript der Dissertation hat die Dokto-
randin beziehungsweise der Doktorand unverändert und vollstän-
dig zu den Akten der Fakultät zurückzugeben. 

§ 21 
Elektronische Veröffentlichung der Dissertation 

(1) Statt der Veröffentlichung der Dissertation gemäß § 20 kann die
elektronische Veröffentlichung der Dissertation gewählt werden. 

(2) Die elektronische Veröffentlichung ist zulässig und gilt unbe-
schadet des Absatzes 3 als Erfüllung der Veröffentlichungs-
pflicht, wenn 

a) die Doktorandin beziehungsweise der Doktorand eine elektro-
nische Version auf einem Datenträger in einem Dateiformat
nach den von der Universitätsbibliothek der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald aufgestellten Regeln abgibt; 

b) die Doktorandin beziehungsweise der Doktorand der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald, der Deutschen Biblio-
thek in Frankfurt/Leipzig und gegebenenfalls der DFG-Son-
dersammelgebietsbibliothek schriftlich das Recht, die elektro-
nische Version in Datennetzen zu veröffentlichen, überträgt
und sie beziehungsweise er schriftlich versichert, dass die
elektronische Version der angenommenen Dissertation ent-
spricht; 

c) der Doktorand vier vollständig mit der elektronischen Version
übereinstimmende, ausgedruckte und haltbar gebundene
Exemplare bei der Universitätsbibliothek der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald abgibt. 

(3) Die Vorschriften über die Genehmigung der zur Veröffentli-
chung vorgesehenen Fassung und über die Veröffentlichungsfrist
(§ 20 Abs. 1), über die formelle Anlage der Dissertation (§ 20
Abs. 2 Satz 1 bis 3) und über die Rückgabe des genehmigten Ma-
nuskriptes der Dissertation (§ 20 Abs. 3) gelten entsprechend. 

(4) Die Ernst-Moritz-Arndt-Universität ist nur verpflichtet, die
elektronische Veröffentlichung der Dissertation sieben Jahre lang
vorzuhalten. Die Vorhaltefrist beginnt am Anfang des Jahres, das
der erstmaligen elektronischen Veröffentlichung der Dissertation
durch die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald folgt. Es
wird vermutet, dass die erstmalige elektronische Veröffentlichung
der Dissertation durch die Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald sechs Monate nach dem Tag der Promotion (§ 23 Abs. 1 Satz
3) stattfand, sofern die Doktorandin beziehungsweise der Dokto-
rand keinen anderen Veröffentlichungstag in geeigneter Weise
nachweist; dieser Nachweis kann insbesondere durch eine diesbe-
zügliche Bescheinigung der Universitätsbibliothek der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald geschehen, die ihr bezie-

hungsweise ihm auf Antrag bei der Abgabe der in elektronischer
Form zu veröffentlichenden Dissertation auszustellen ist. 

(5) Die Erhebung von Gebühren für die elektronische Veröffent-
lichung der Dissertation durch die Ernst-Moritz-Arndt-Univer-
sität Greifswald auf der Grundlage einer Gebührenordnung bleibt
vorbehalten. 

(6) Der elektronischen Veröffentlichung durch die Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe a)
steht die elektronische, allgemein zugängliche Veröffentlichung
durch einen Dritten gleich, wenn diese stattgefunden hat und die
Doktorandin beziehungsweise der Doktorand einen Vertrag mit
dem Dritten vorlegt, aus dem sich ergibt, dass die elektronische
Veröffentlichung mindestens für die in Absatz 4 Satz 1 genannte
Dauer vorgehalten wird; Absatz 2 Buchstabe c) bleibt unberührt.
§ 23 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 22 
Einsichtnahme in die Promotionsakte 

Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens ist der Doktorandin be-
ziehungsweise dem Doktoranden von der Dekanin beziehungs-
weise vom Dekan auf Antrag, der binnen eines Monats nach
Abschluss des Prüfungsverfahrens zu stellen ist, Einsicht in die
Promotionsakte und die zu der Dissertation erstatteten Gutachten
und Stellungnahmen gemäß § 10 Abs. 4 zu gewähren. 

§ 23 
Vollziehung der Promotion 

(1) Hat die Doktorandin beziehungsweise der Doktorand alle
Verpflichtungen erfüllt, so vollzieht die Dekanin beziehungswei-
se der Dekan die Promotion durch Aushändigung oder Zusendung
der Promotionsurkunde. Mit dem Empfang der Urkunde erhält die
Doktorandin beziehungsweise der Doktorand das Recht zur Füh-
rung des Doktorgrades. Als Tag der Promotion wird das Datum
der Disputation in die Urkunde eingesetzt. 

(2) Im Falle des § 20 Abs. 1 Satz 4 Buchstabe b) kann die vorläu-
fige, auf höchstens zwei Jahre befristete Berechtigung zur Führung
des Doktorgrades erteilt werden, wenn die Doktorandin bezie-
hungsweise der Doktorand einen Verlagsvertrag oder eine schrift-
liche Bestätigung der Herausgeberin beziehungsweise des Heraus-
gebers der betreffenden Reihe vorlegt, aus dem beziehungsweise
der hervorgeht, dass die Dissertation in einer Mindestauflage von
150 Exemplaren erscheint, über den Buchhandel zu beziehen ist
und mindestens im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels ange-
zeigt wird. Sofern der Verlagsvertrag oder die Vereinbarung mit
der Herausgeberin beziehungsweise dem Herausgeber der betref-
fenden Reihe die Zahlung eines Druckkostenvorschusses vorsieht,
hat die Doktorandin beziehungsweise der Doktorand nachzuwei-
sen, dass die Zahlung erfolgt oder gesichert ist. 

§ 24 
Ungültigkeitserklärung und Entziehung 

(1) Ergibt sich, dass die Doktorandin beziehungsweise der Dok-
torand hinsichtlich der Promotionsleistungen oder der Vorausset-
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zungen für die Zulassung zum Promotionsverfahren getäuscht
hat, so können die Promotionsleistungen für ungültig erklärt, der
Doktorgrad entzogen und die Promotionsurkunde, sofern sie
bereits ausgehändigt wurde, eingezogen werden. 

(2) Der Doktorgrad kann entzogen und die Promotionsurkunde
eingezogen werden, wenn die Promovierte beziehungsweise der
Promovierte wegen einer vorsätzlichen Straftat verurteilt worden
ist, bei deren Vorbereitung oder Begehung sie beziehungsweise er
den Doktorgrad missbraucht hat. 

(3) Die Entscheidungen gemäß Absatz 1 und 2 bedürfen außer
der Mehrheit des Promotionsausschusses einer Mehrheit von zwei
Dritteln der der Theologischen Fakultät angehörenden Univer-
sitätsprofessorinnen beziehungsweise -professoren. 

§ 25 
Ehrenpromotion 

(1) Die Theologische Fakultät kann den Grad und die Würde einer
Doktorin beziehungsweise eines Doktors der Theologie honoris
causa wegen hervorragender Leistungen für die Theologie oder auf
einem für die Theologie relevanten Gebiet verleihen. Die Entschei-
dung bedarf der Mehrheit von drei Vierteln der dem Fakultätsrat
angehörenden Universitätsprofessorinnen beziehungsweise -pro-
fessoren sowie der Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder des
Fakultätsrates. Der Senat der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
Greifswald wird nach Maßgabe der Grundordnung beteiligt. 

(2) Die Ehrenpromotion wird durch Überreichung der hierfür an-
gefertigten Urkunde vollzogen, in welcher die Verdienste des Pro-
movierten hervorzuheben sind. 

§ 26 
Erneuerung der Doktorurkunde 

Der Dekan kann auf Beschluss der Theologischen Fakultät die
Doktorurkunde zum 50. Jahrestag der Promotion in feierlicher

Form erneuern, wenn dies mit Rücksicht auf die wissenschaftli-
chen Verdienste oder auf die enge Verknüpfung der Jubilarin
beziehungsweise des Jubilars mit der Universität angebracht er-
scheint. 

§ 27 
Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Promotionsordnung findet auf alle Bewerberinnen be-
ziehungsweise Bewerber Anwendung, deren Gesuch um Zulas-
sung zur Promotion der Fakultät nach In-Kraft-Treten dieser Pro-
motionsordnung zugeht. 

(2) Auf Antrag findet diese Promotionsordnung auch Anwen-
dung auf Doktorandinnen beziehungsweise Doktoranden, die vor
In-Kraft-Treten dieser Promotionsordnung zur Promotion zuge-
lassen worden sind, sofern deren Dissertation noch nicht begut-
achtet und bewertet worden ist. Der Antrag ist von der Doktoran-
din beziehungsweise vom Doktoranden schriftlich an die Dekanin
beziehungsweise den Dekan der Theologischen Fakultät zu rich-
ten. 

§ 28 
In-Kraft-Treten 

Diese Promotionsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern in
Kraft. Gleichzeitig tritt die vorläufige Promotionsordnung der
Theologischen Fakultät vom 29. Januar 1997 außer Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald vom 16. August 2006 und
der Genehmigung des Rektors vom 31. August 2006. 
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Greifswald, den 31. August 2006

Der Rektor 
der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 

Universitätsprofessor Dr. rer. nat. Rainer Westermann
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Artikel 1

Die Prüfungsordnung der Hochschule Wismar für den Bachelor-
Studiengang Maschinenbau vom 13. Juli 20042 wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 1 Abs. 4 wird der erste Satz durch die Formulierung 

„In der vorlesungsfreien Zeit am Ende des fünften und zu
Beginn des sechsten Fachsemesters liegt das Ingenieurprakti-
kum.“ ersetzt.

2. In § 15 Abs. 1 wird im dritten Satz die Angabe „150 Credits“
durch die Angabe „135 Credits“ ersetzt.

3. In § 15 Abs. 8 wird nach dem ersten Satz die Formulierung 

„Das Kolloquium kann erst stattfinden, wenn der Kandidat
165 Credits (CR)  erreicht hat.“ eingefügt.

4. Die Anlage 1 Prüfungsplan in der aus dem Anhang zu dieser
Änderungssatzung ersichtlichen Fassung ersetzt die bisherige
Anlage 1 Prüfungsplan.

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 16. November 2006 sowie der Ge-
nehmigung des Rektors vom 17. November 2006.  
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Erste Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den 
Bachelor-Studiengang Maschinenbau der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design

Vom 17. November 2006

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom
10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539), hat der Akademische Senat der Hochschule Wismar, University of Technology, Business and
Design, die folgende Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang Maschinenbau erlassen:

Wismar, den 17. November 2006

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design
Prof. Dr. Norbert Grünwald 
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2 Mittl.bl. BM M-V S. 788
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Artikel 1

Die Prüfungsordnung der Hochschule Wismar für den dualen
Bachelor-Studiengang Maschinenbau vom 13.07.20042 wird wie
folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 5 wird im ersten Satz die Formulierung 

„Zu Beginn des siebenten und zwischen dem siebenten und
achten Studiensemester...“ durch die Formulierung „Am Ende
des siebenten und zu Beginn des achten Studiensemesters...“.

ersetzt.

2. In § 15  Abs. 1 wird im dritten Satz die Angabe „150 Credits“
durch die Formulierung „135 Credits“ ersetzt.

3. Im § 15 Abs. 8 wird nach dem ersten Satz die Formulierung 

„Das Kolloquium kann erst stattfinden, wenn der Kandidat
165 Credits (CR)  erreicht hat.“

eingefügt.

4. Die Anlage 1 Prüfungsplan in der aus dem Anhang zu dieser
Änderungssatzung ersichtlichen Fassung ersetzt die bisherige
Anlage 1 Prüfungsplan.

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
im Mitteilungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats
der Hochschule Wismar vom 16. November 2006 sowie der Ge-
nehmigung des Rektors vom 17. November 2006.  
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Erste Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den 
dualen Bachelor-Studiengang Maschinenbau der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design

Vom 17. November 2006

Aufgrund von § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 38 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern
(Landeshochschulgesetz – LHG M-V) vom 5. Juli 2002 (GVOBl. M-V S. 398)1, zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom
10. Juli 2006 (GVOBl. M-V S. 539), hat der Akademische Senat der Hochschule Wismar, University of Technology, Business and
Design, die folgende Satzung zur Änderung der Prüfungsordnung für den dualen Bachelor-Studiengang Maschinenbau erlassen:

Wismar, den 17. November 2006

Der Rektor
der Hochschule Wismar,

University of Technology, Business and Design,
Prof. Dr. Norbert Grünwald

Mittl.bl. BM M-V 2007 S. 95
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1. Das Land Mecklenburg-Vorpommern und der Landesverband
der Jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern ha-
ben gemäß Zusatzprotokoll zu Artikel 10 Absatz 2 des Vertra-
ges des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit dem Landes-
verband der Jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpom-
mern vom 14. Juni 1996 den Betrag überprüft, den das Land
gemäß der gemeinsamen Erklärung beider vertragsschließen-
der Seiten vom 7. Juni 2002 jährlich pauschal als Gesamtzu-
schuss an den Landesverband zahlt. 

2. Das Land und der Landesverband haben sich für die Jahre
2006 bis 2010 zur Erfüllung der Verpflichtung des Landes
nach Artikel 10 Absatz 2 des Vertrages auf nachfolgenden
Stufenplan verständigt. Danach zahlt das Land als Gesamtzu-
schuss: 
2006: 325.000, -- €,
2007: 345.000, -- €,
2008: 355.000, -- €,
2009: 355.000, -- €,
2010: 355.000, -- €.

3. Nach Ablauf von fünf Jahren überprüfen die Vertragspartner
erneut gemeinsam diesen Betrag.
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Gemeinsame Erklärung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Landesverbandes
der Jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern

zu Artikel 10 Absatz 2 des Vertrages des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
mit dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern

vom 14. Juni 1996 (GVO-Bl. M-V 1996, Nr. 17, S. 556 ff.)

Schwerin, den 5. Dezember 2006

Für das Land Für den Landesverband
Mecklenburg-Vorpommern der Jüdischen Gemeinden in

Mecklenburg-Vorpommern 

Der Minister für Bildung, Der Vorsitzende des 
Wissenschaft und Kultur, Landesverbandes der Jüdischen

Henry Tesch Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern
Igor Jesernitzki
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Die Stellenausschreibungen richten sich sowohl an weibliche als
auch an männliche Bewerber mit mehrjähriger Berufserfahrung
und unbefristetem Arbeitsverhältnis beim Land Mecklenburg-
Vorpommern.

Ziel der Landesregierung ist es, den Anteil der Frauen in heraus-
gehobenen Positionen in der Landesverwaltung zu erhöhen. Frau-
en werden daher nachdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und Befähigung
bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen für die Stellenausschreibungen Nummer 1, 2, 3 und 4
an das Staatliche Schulamt Greifswald, M.-A.-Nexö-Platz 1,
17489 Greifswald, für die Stellenausschreibungen Nummer 5 
bis 14 an das Staatliche Schulamt Schwerin, Zum Bahnhof 14,
19053 Schwerin  zu richten. Sofern Bewerbungen um mehr als
eine ausgeschriebene Stelle erfolgen, sind für jede Stelle geson-
derte Bewerbungsunterlagen vorzulegen. Dabei ist mitzuteilen,
welcher Bewerbung Priorität eingeräumt wird.

Bewerbungsschreiben sind mit tabellarischem Lebenslauf, Licht-
bild und beglaubigter Lehrbefähigung (einschließlich der Fächer
und Ergebnisse der Ersten und Zweiten Staatsprüfung) zweifach
einzureichen (eine Ausführung verbleibt im zuständigen Schulamt).

Der tabellarische Lebenslauf muss Name, Geburtsdatum, Fami-
lienstand, derzeitige Schule, gegebenenfalls Amtsbezeichnung
und derzeitige Funktion sowie Angaben zum beruflichen Werde-
gang enthalten.
Die Bewerberinnen und Bewerber werden darauf hingewiesen,
dass diese Angaben auch an die Schule, an der die Stelle besetzt
werden soll, weitergegeben werden.

Bewerbungen müssen spätestens einen Monat nach dem Tage der
Ausschreibung beim Leiter der Schule/Einrichtung, an der die
Lehrkraft beschäftigt ist, abgegeben werden. Als Tag der Aus-
schreibung gilt das auf dem Titelblatt des Mitteilungsblattes ver-
merkte Ausgabedatum.
Es werden nur Bewerbungen mit vollständigen, den Anforderun-
gen entsprechenden Bewerbungsunterlagen berücksichtigt. Kos-
ten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden
nicht erstattet.

Nachstehend werden für das Land Mecklenburg-Vorpommern
freie Funktionsstellen für Schulleiter bzw. stellvertretende Schul-
leiter an öffentlichen Schulen im Angestelltenverhältnis gemäß
BAT-O ausgeschrieben.

a) Name der Schule, Schulart, Ort
b) Landkreis/kreisfreie Stadt
c) Art der Stelle, Termin der Besetzung

(sofern kein Termin angegeben wird, ist die Stelle sofort zu
besetzen)

d) soweit erforderlich, zusätzliche Angaben über die Schule, die
Stelle, die gewünschte fachliche oder persönliche Eignung

e) bei Besetzung auf Zeit: Dauer, für die die Stelle zu besetzen ist

Funktionsstellen – Grundschulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern

1. a) Grundschule Horst
b) Landkreis Nordvorpommern 
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, 01.08.2007 
d) 65 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

2. a) Grundschule Horst
b) Landkreis Nordvorpommern 
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertreten-

den Schulleiters, 01.08.2007 
d) 65 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

3. a) Grundschule Velgast
b) Landkreis Nordvorpommern 
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertreten-

den Schulleiters, sofort 
d) 55 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

4. a) „Kranich-Grundschule“ Altenpleen
b) Landkreis Nordvorpommern 
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertreten-

den Schulleiters, 01.08.2007
d) 222 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

5. a) Grundschule Selmsdorf
b) Landkreis Nordwestmecklenburg 
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, 01.08.2007
d) 126 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

6. a) Grundschule Selmsdorf
b) Landkreis Nordwestmecklenburg 
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertreten-

den Schulleiters, 01.08.2007
d) 126 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

7. a) Grundschule Wöbbelin
b) Landkreis Ludwigslust 
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, 01.08.2007
d) 95 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende
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8. a) Grundschule „Diesterweg“ Kalkhorst
b) Landkreis Nordwestmecklenburg
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, 01.08.2007
d) 60 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

9. a) Grundschule „Diesterweg“ Kalkhorst
b) Landkreis Nordwestmecklenburg
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, 01.08.2007
d) 60 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

10. a) Grundschule Lankow
b) Landeshauptstadt Schwerin
c) Stelle der Schulleiterin/des Schulleiters, 01.08.2007
d) 290 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

11. a) Grundschule Lankow
b) Landeshauptstadt Schwerin
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, 01.08.2007
d) 290 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

12. a) Grundschule „Friedensschule“ Schwerin
b) Landeshauptstadt Schwerin

c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-
tenden Schulleiters, 01.02.2007

d) 265 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

13. a) Grundschule „Heinrich Heine“ Schwerin
b) Landeshauptstadt Schwerin
c) Stelle der Schulleiterin / des Schulleiters, 01.08.2007
d) 160 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

14. a) Grundschule „Rudolf Tarnow“ Wismar
b) Hansestadt Wismar
c) Stelle der stellvertretenden Schulleiterin/des stellvertre-

tenden Schulleiters, 01.08.2007
d) 200 Schülerinnen und Schüler
e) befristete Bestellung für die Dauer der Bestandsfähigkeit
* siehe Legende

*Legende
Bewerben können sich Lehrkräfte mit der durch Erste und Zweite
Staatsprüfung für das Lehramt der Primarstufe, das Lehramt an
Grund- und Hauptschulen oder – soweit sie über eine Lehrbefähi-
gung nach dem Recht der ehemaligen DDR verfügen – im Wege
der Bewährung erworbenen Lehrbefähigung für untere Klassen
im Unterricht der Klassen 1 bis 4 an allgemein bildenden Schulen
oder einer als gleichwertig anerkannten Lehrerlaufbahn.
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Die John-F.-Kennedy-Schule ist eine traditionsreiche deutsch-
amerikanische Gemeinschaftsschule, die im Jahr 1960 gegründet
bis heute bilingual und bikulturell unterrichtet. Ca. 1700 haupt-
sächlich deutsche und amerikanische Schüler werden von der
Eingangsstufe bis zum Abitur/High School Diploma gemeinsam
unterwiesen. Die Schule wird geleitet durch ein Team von je zwei
deutschen und zwei amerikanischen Schulleiter/-innen. Das Kol-
legium besteht zu gleichen Teilen aus deutschen und amerikani-
schen Lehrkräften. Die Unterrichtssprachen sind gleichberechtigt
Deutsch und Englisch, die Konferenzsprache ist Englisch.

Ihr Profil/wir erwarten:
– sicheren Umgang mit der englischen Sprache in Wort und

Schrift

– Erfahrungen im amerikanischen Schulwesen
– Kenntnisse im Bereich bilinguale Erziehung
– Kenntnisse des internationalen Schulwesens
– Erfahrungen im Bereich Lehrerauswahl und Evaluation
– Teamfähigkeit und Leitungskompetenz
– Erfüllung der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen (§ 25

SchulVO)

Ihre Bewerbung bitte an:
John-F.-Kennedy-Schule, Grundschulsekretariat
Teltower Damm 87-93, 14167 Berlin
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Ausschreibung der Stelle einer/eines Grundschulleiterin/Grundschulleiters
an der John-F.-Kennedy-Schule in Berlin 
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Stellenausschreibung für Beförderungsstellen für besondere Funktionen 
des gehobenen Dienstes und des höheren Dienstes an Gesamtschulen

Beschreibung der Stelle, Dienststelle Besetzungstermin zuständiges Staatliches Sonstige 
Funktionsbeschreibung (Bezeichnung der Schule), Schulamt Hinweise

Dienstort/Landkreis

Didaktischer Leiter/ Integrierte Gesamtschule 01.08.2007 Staatliches Schulamt Rostock
Didaktische Leiterin „Baltic-Schule“ Rostock Schulamtsleiter

Möllner Str. 13
18109 Rostock

I. Allgemeine Hinweise

Die Stellenausschreibung richtet sich an alle im Schuldienst an
allgemein bildenden Schulen beschäftigten Lehrkräfte in einem
unbefristeten Arbeitsverhältnis mit dem Land Mecklenburg-Vor-
pommern.

Mit der Übernahme der Beförderungsposition ist die Wahrneh-
mung zusätzlicher an den Schulen wahrzunehmender Aufgaben
verbunden. Hierbei handelt es sich insbesondere um die im Erlass
zur Festsetzung der Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte in
Mecklenburg-Vorpommern für das jeweilige Schuljahr genann-
ten Verwaltungs- und besonderen pädagogischen Aufgaben.
Neben den pädagogischen, fachlichen und persönlichen Voraus-
setzungen muss daher die Bereitschaft und die Fähigkeit zur
Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben bestehen. Damit soll
zur weiteren Entwicklung der Schule beigetragen werden.
Inhalt und Schwerpunkt der zusätzlichen Aufgaben können sich
in Abhängigkeit von der Schulsituation und der Schulentwicklung
verändern.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt ausge-
wählt. Bei der Übernahme zusätzlicher Aufgaben wird eine bei
den Bewerbern/-innen bestehende Schwerbehinderung berück-
sichtigt.

Bewerbungen sind formlos, unter Beifügung des Lebenslaufes,
innerhalb von einem Monat ab dem Tag der Ausschreibung auf
dem Dienstweg an das zuständige Staatliche Schulamt zu richten.

Bewerbungskosten werden vom Land Mecklenburg-Vorpom-
mern nicht erstattet.

(Auf den Hinweis nach § 4 Abs. 3 GlG M-V wird an dieser Stel-
le verzichtet, da nach den Erhebungen zum Bericht der Gleich-
stellungsbeauftragten der Landesregierung M-V für 1999 zurzeit
mehr als 50 % der an Schulen – in den entsprechenden Vergü-
tungsgruppen – beschäftigten Lehrkräfte weiblich sind.)

Es erfolgt eine befristete Bestellung für die Dauer der Bestands-
fähigkeit.

II. Besondere persönliche Voraussetzungen
Beförderungsstellen für besondere Funktionen des gehobenen
Dienstes und des höheren Dienstes an Gesamtschulen

an Integrierten Gesamtschulen:

Didaktischer Leiter/Didaktische Leiterin

Die Bewerber/-innen müssen über die durch zwei Staatsexamen
oder im Wege der Bewährung erworbene Lehrbefähigung für das
Lehramt an Haupt- und Realschulen oder an Realschulen oder an
Gymnasien für zwei Fächer verfügen.

Mit der Übernahme dieser Beförderungsposition ist neben den
Anforderungen nach Abschnitt I die Wahrnehmung der nachfol-
gend aufgeführten und an die Funktionen gebundenen Aufgaben
verbunden.

Aufgaben des Didaktischen Leiters/der Didaktischen Leiterin an
Integrierten Gesamtschulen:

– Mehrjährige Tätigkeit in IGS
– Entwicklung und Ausgestaltung des pädagogischen Profils der

Gesamtschule
– Leitung der konzeptionellen Arbeit
– Sammlung und Koordinierung vielfältiger Unterrichtsmethoden
– Gewährleistung und Integration der Arbeit der Fachkonferen-

zen 
– Einführung und Ausbau der gesamtschultypischen pädagogi-

schen Arbeit in -Bezug auf Gruppendynamik und soziales Ler-
nen

– Beratung von Klassenlehrern, Eltern und Schülern
– Erfahrungsaustausch mit anderen Ganztagsschulen
– Erfahrungen im Umgang mit körperbehinderten, sozial-emo-

tional gestörten, verhaltensauffälligen und behinderten Kin-
dern

– Bereitschaft zur Mitarbeit im Modellversuch

Folgende Stellen an Schulen des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern sind zu besetzen:
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Die folgende Stelle als Fachberaterin/Koordinatorin bzw. Fachbe-
rater/Koordinator ist zum 1. September 2007 zu besetzen:

Ankara, Türkei

Zu den Aufgaben der Fachberatung / Koordination gehören die
Betreuung leistungs- und schulbezogenen Deutschunterrichts
sowie die Koordination des Einsatzes deutscher Lehrkräfte an
Schulen des Gastlandes, die Beratung von Behörden und Schulen
im Bereich Deutsch als Fremdsprache sowie die Planung und
Durchführung von Lehrerfortbildungsseminaren.

Die gesamte Tätigkeit erfolgt in großer Selbständigkeit und Ei-
genverantwortung und bietet erfahrenen und engagierten Lehr-
kräften die Chance einer höchst interessanten Auslandstätigkeit.
Die Stelle ist angebunden an die Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland in Ankara.

Voraussetzungen sind:
– 1. und 2. Staatsexamen für die Sekundarstufe II im Fach

Deutsch 
– einschlägige Erfahrungen mit Deutsch als Fremdsprache
– wünschenswert ist mehrjährige funktionsstellenbezogene Er-

fahrung in Deutschland, die den Bewerber/die Bewerberin be-
fähigt, ein umfangreiches Programm zu planen, zu organisieren
und umzusetzen

– professionelle Erfahrungen im Umgang mit einem PC-Arbeits-
platz 

– sehr gute Kenntnisse der englischen Sprache
– türkische Sprachkenntnisse bzw. Bereitschaft, schon vor Ver-

tragsbeginn, mit dem Spracherwerb zu beginnen 
– Erfahrungen in der Erwachsenenbildung
– Bereitschaft und Fähigkeit, im Rahmen des Lehrerentsendepro-

gramms (Anadoluprogramm) Führungsverantwortung zu über-
nehmen

– Verhandlungsgeschick (im Umgang mit den fördernden deut-
schen Stellen, der deutschen Auslandsvertretung, den türki-
schen Stellen) 

– Beamter/-in auf Lebenszeit im Schuldienst (oder unbefristet an-
gestellte Lehrkräfte aus den neuen Bundesländern)

Informationen über die fachlichen Gegebenheiten am Ort als
Fachberaterin/Koordinatorin // Fachberater/Koordinator in Anka-
ra erhalten Sie unter folgender Telefonnummer:

022899-358-1442 (Frau Fuchs)
E-Mail: Ulrike.Fuchs@bva.bund.de

Wenn Sie bereits in die Bewerberdatei der Zentralstelle aufge-
nommen sind, teilen Sie bitte Ihr Interesse am Einsatz als Fachbe-
rater(in) // Koordinator(in) der Zentralstelle schriftlich (formlos)
mit, und zwar spätestens bis 15.02.2007. 
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Im Rahmen des Lehrerentsendeprogramms auf der Grundlage des
Kulturabkommens zwischen der Republik Polen und der Bundes-
republik Deutschland sowie im Rahmen des Programms „Landes-
programmlehrkräfte“ des Bundesverwaltungsamtes (Zentralstelle
für das Auslandsschulwesen) ist zum 01. September 2007 zu be-
setzen:

Klaipeda, Litauen
Hermann-Sudermann-Schule mit Internat

Zu den Aufgaben der Landesprogrammlehrkraft gehören: 
– Deutschunterricht/Deutsch als Fremdsprache in der Sekundar-

stufe I und in der Sekundarstufe II
– Projektunterricht
– Vorbereitung der Schüler auf das Deutsche Sprachdiplom II der

Kultusministerkonferenz
– Durchführung der Prüfung an der Schule
– Mitarbeit an der Fortbildung der einheimischen Lehrkräfte

Voraussetzungen sind:
– Lehrbefähigung im Fach Deutsch für die Sekundarstufe II
– grundlegende IuK-Kenntnisse
– hohe Motivation für einen Auslandseinsatz
– hohe Flexibilität

– Russischkenntnisse sind von Vorteil

Informationen über die fachlichen und sonstigen Gegebenheiten
am Ort erhalten Sie über die Fachberaterin vor Ort:

E-Mail: Brigitte.Groegor@t-online.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte auf dem Dienstweg bis spätes-
tens 15.02.2007 an das

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Referat 250
Werderstraße 124
19055 Schwerin.

Eine Berücksichtigung der Bewerbung kann nur bei rechtzeitigem
Eingang der vollständigen Bewerbungsunterlagen erfolgen:

– Bewerbungsbogen unter www.kultus-mv.de/_sites/aktuell/
ausschreibung_ausland_lplk.htm

– Lebenslauf
– dienstliche Beurteilung 
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Stellenausschreibung für das Auslandsschulwesen
Landesprogrammlehrkraft

Stellenausschreibung für das Auslandsschulwesen
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Sollten Sie sich neu auf diese Stelle bewerben, richten Sie bitte
Ihre Bewerbung auf dem Dienstweg gleichfalls bis spätestens
15.02.2007 an das

Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle 
für das Auslandsschulwesen – VI R 2
50728 Köln

Eine Kopie Ihrer Bewerbung schicken Sie bitte gleichzeitig un-
mittelbar an die Zentralstelle.
Eine Berücksichtigung der Bewerbung kann nur bei rechtzeitigem
Eingang der vollständigen Bewerbungsunterlagen (Freistellung,
dienstliche Beurteilung) auf dem Dienstweg erfolgen.
Bewerbungsunterlagen erhalten Sie über die oben genannte
Adresse oder über die Homepage der Zentralstelle 
(www.auslandsschulwesen.de).

Das Bundesverwaltungsamt hat sich Frauenförderung zum Ziel
gesetzt. Daher werden Bewerbungen von Frauen besonders
begrüßt. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eig-
nung vorrangig berücksichtigt. Es wird lediglich ein Mindestmaß
an körperlicher Eignung verlangt.
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